
49 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X.GP. 

27. 3. 1963 

Regierungsvorlage 

KONSULAR VER TRAG ZWISCHEN DER CONSULAR CONVENTION BETWEEN 
REPUBLIK öSTERREICH UND' DEMTHE REPUBLIC OF AUSl'RIA AND THE 
VEREINIGTEN KöNIGREICH' VON UNITED KINGDOM OF GREAT 
GROSSBRIT ANNIEN UND NORD- BRIT AIN AND NOR THERN IRELAND 

'IRLAND ' 

PRÄAMBEL 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und Ihre Majestät die Königin des Vereinigten 
Königreiches von ,Großbritannien und Nord
irland und Ihrer anderen Reiche und Gebiete, 
Haupt des Commonwealth, , 

VOM WUNSCHE GELEITET, ihre Beziehun
gen in Konsular\l.ngelegenheiten zu regeln und 
den Schutz der Staatsangehörigen und Einrich
tungen jeder Hohen Vertragschließenden Partei 
in -den Gebieten der anderen Partei zu erleichtern, 

PREAMBLE 

The Federal President Df the Republic Df 

Austria ancl' Her Majesty, The Queen of the 
United KingdDm of Great Britain and Nörthern 
Ireland and of Her, Dther. Realms and Terri
tbries, Head of the Commonwealth; 

BEING DESIROUS Df regulating their 
relatiDns in the cDnsularfield and Df thus fa
cilitating theprDtection Df the nationals and 
or,ganisations oE each High Contracting Party 
in the territories of the other; 

HABEN BESCHLOSSEN, einen Konsularver- HA VE DECIDED toconclude a Consular 
. trag abzuschließen, und zu diesem Zweck zu ihren ConventiDn and have appointed as their Pleni-
Bevollmächtigt,en ernannt: potentia,ries for this purpose: 

Der Bundespräsident der Republik österreich "The Federal President of the Republic o'f 
Austria: 

für die Republik Osterreich : 
Herrn Dr. Bruno Kreisky, 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten; 

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten 
Königreiches von Großbritannien und 
NDrdirland und Ihrer anderen Reiche und 
Gebiete, Haupt des CommDnwealth (im 

, fDlgenden als "Ihre Majestät!' bezeichnet), 

für das Vereinigte Königreich VDn GrDßbritan
nien und Nordirland: 

Den Right HDnourable JDhn Selwyn Brooke 
Lloyd, C. B. E., Q. C., M. P., 

Ihrer Majestät Staatssekretär für Auswärtige 
Angelegenheiten; 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes verein
batt hahen: 

For the Republic of Amtria: 
Herrn Dr. Bruno Kreisky, 

Federal Minister for' FDreign Affairs,;. 

Her Majesty The Queen Df the United King
domof Great Britain and NDrthern Ireland and 
Df Her Dther Realms and Territories, Head Df 
the CDmmDnwealth (hereinafter referred tD .as 
"Her Majesty"): 

For the Uni ted KingdDm Df Great Britain and 
NDrthern Ireland: 

The Right HDnDurable JDhn Selwyn BroDke 
LlDyd, C. B. E., Q. c., M. P., 

Her, Majesty's Principal Secretary of State for 
FDreign Affairs; -

WhD, having cDmmunicated tD' each o.ther 
their respective ful1 powers, wnich wete found 
in gODd and due form, have agreed as fDlIDWS: 

49 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 46

www.parlament.gv.at



2 49 der Beilagen 

Teil I 
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 

Dieser Vertrag ist anzuwenden: 
1. seitens Ihrer Majestät auf das Vereinigte 

Königreich von Großbritannien und Nordirland 
sowie auf alle Gebiete, für deren internationale 
Beziehungen Ihre Regierung im Vereinigten 
Königrei~ verantwortlich ist; 

2. seitens der Republik österreich auf die Re
publik österreich. 

Artikel 2 

Im Sinne dieses Vertrages bedeuten 
1. "Sendestaat" je nach dem Zusamm~nhang 

die Hohe Vertragschließende Partei, durch die ein 
Konsul ernannt wird, oder alle Gebiete dieser 
Partei, auf die der Vertrag anzuwenden ist; 

2. "Empfang~staat" je nach dem Zusammen
hang die Hohe Vertragschließende Partei, in 
deren Gebieten ein Konsul seine konsularische 
Tätigkeit ausüht, oder alle Gebiete dieser Partei, 
auf die der Vertrag anzuwenden ist; 

3. "Gebiet" den Teil der Gebiete des Emp
fangssta.ates, der .den Amtsbereich eines Konsuls 
ganz oder teilweise umfaßt und der gemäß Ar
tikel 46 als Gebietseinheit im Sinne aller oder 
einiger Artikel des Vertrages bekanntgegeben 
worden ist; 

4. "Staatsangehöriger" 
a) hinsichtlich Ihrer Majestät alle britischen 

Untertanen und Personen unter britischem 
Schutz, die unter eine Personengruppe fal
len, die in der diesem Vertrag angeschlosse:
nen Liste angeführt ist; inbegriffen sind, 
soweit es ihr Wesen zuläßt, juristische Per
sonen, die nach dem Recht eines Gebietes 
errichtet worden sind, auf das der Vertrag 
gem'äß Artikel 1 Ziffer 1 anzuwenden ist;· 

b) hinsichtlich der Republik österreich alle 
Personen, die nach österreichischem Recht 
die österreichische Staatsbürgerschaft be
sitzen, so'wie alle nach österreichischem 
Recht errichteten ,juristischen Personen, Ge
sellschaften des bürgerlichen und des Han~ 
deisrechtes, soweit es' ihr Wesen zuläßt; 

5. "Schiff" im Sinne des Teiles VIII 

a) hinsichtlich Ihrer Majestät ein Schiff oder 
sonstiges Wasserfahrzeug, das in einem. 
Hafen eines Gebietes registriert ist, auf das 
der Vertrag gemäß Artikel 1 Ziffer 1 an
zuwen'den ist; 

b) hinsichtlich der Republik österreich ein 
Schiff oder sonstiges Wasserfahrzeug, das im 

Part I 
Application and Definitions 

Article 1 

This Convention applies, 
(1) on the part of Her Majesty, to the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ir.elallod 
and to a11 territoties for whose internationlll rela
tions Her Government in the United Kingdom 
are ;esponsihle; 

(2) on the part of t-he Repuhlic of Austria, to 

the Republic of Austria. 

Article 2 

For the purposes of this Conv~ntian 
(1) the term "sending State" means, according 

to the oontext, the High Contracting Party by 
whom a consular officer is appointed,. or a11 the 
territories of that Party to W1hich the Conven-
tion applies; . 

(2) the term "receiving State" means, according 
to the cOilitext, theHigh Cont'racting Party within 
whose territories a consular officer exerr.:ises his 
functions assuch, or an the territories of that 
Party to whio~; the Convention applies; 

(3) the term "territory" means any part of the 
territories of the receiving State in which the 
whole or part of the distriot of a consular 
ofncer is siuuated allod which has been notinea 
as constituting a territorial unit for the purposes 
of a11 or some of the Articles of the Convention, 
in conformity with the provisions: of Ar,ticle 46; 

(4) the term "nation als" means, 
(a) in relation to Her Majesty, all British 

subjects and British prorected persons 

(b) 

, be10nging io any of the categories specified 
in the Schedule to the Convention" to
gether with, where the context permits, 
all juridical entities druly created under the 
law of any of the territori,es tO which the 
Convention applies under para.graph (1) of 
Article 1; . 

in relation to the Repu'blic of Austria, all 
personswho pOß'sess Austrian nationality 
under Austrian law, together with, where 
the context permits, all jur1dical entities, 
companies and partnerships duly created 
under that law; 

(5) the term "vessel" means,' for the purposes 
of Part VIII" 

(a) in relation to Her Majesty, any ship or 
craft register,ed' ar- a port in any territory 
to which the Convention applies under 
paragraph (1) of Artide 1; 

(b) in relation to the Republlc ·of Austria, any 
ship or craft registered in the Austrian 

+ 
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österreichischen . Seeschiffregister ein
getragen oder sonst berechtigt ist, die öster
reichische Flagge zu führen; 

6. "Konsul" eine Person, die zur Ausübung 
ihrer' Tätigkeit für 4en Sendestaat ein gültiges 
Exequatur oder eine sonstige gültige, auch vor
läufige, 2ulassung von den zuständigen Behörden 
des Empfangsstaates besitzt; ein Konsul kann 
Ber·ufskonsul oder Honorarkonsul sein; 

7. "Konsulatsangestellter" eine Person, die, 
ohne Konsul zu sein, vom Sendestaat an einem 
Konsulat mit der Erfüllung konsularischer Auf
gaben betraut ist, sofer.n ihr ·Name gemäß Arti
keL 5 den zuständigen Behörden des Gebietes in 
gehöriger. Form bekanntgegeben worden ist und 
diese"Behörden ihre Anerkennung nicht abgelehnt 
haben oder in der Folge ablehnen; nicht inbegrif
fen sind Kraftfahrzeuglenker oder Personen, die 
ausschließlich mit Haushaltsarbeiten auf Grund
stücken oder in Räumlichkeiten eines Konsulats 
oder zu deren Instandhaltung beschäftigt sind; 

, ·S. "Konsularbüro" ein Gebäude oder ein~Il- Ge
bäudeteil, die ausschließlich für die Zwecke der 
Amtsführung' eines Konsuls v~rwendet werden. 

Teil 11 
Konsulate; konsularischer Amtsbereich und Er

nennungen 

Artikel 3 

(1) Der Sendestaat kann im Empfangsstaat an 
jedem Ort, an dem ein dritter Staat ein Konsulat 
besitzt, und an:· jedem anderen Ort, an dem der 
Empfangsstaat der Errichtung eines Konsulates 
zustimmt, Konsulate errichten und führen .. 

(2) Der Sendestaat kann 
a) ent~cheiden, ob ein Konsulat als General

konsulat, Konsulat oder Vizekonsulat zu 
führen ist; 

b) den konsularischen Amtsbereich unter Be
rücksichtigung des Absatzes 3 festsetzen. 

(3) Der Empfang~staat kann gegen die Ein
beziehung 

a) eines Teilgebietes, das weder zum konsula
rischen Amtsbereich eines dritten Staates 
gehört noch offiziellen Handelsdelegierten 
eines dritten Staates offen steht, oder 

b) eines Gebietes eines dritten Staates in den 
konsularischen Amtsbereich auf diplomati
schem VVeg Einspruch erheben. 

register of sea-goiIIJg vessels or otherwis,e 
entitled to fly the. Austrian flag; 

(6) the term "consular' officer" means .any 
person who holds from the appropriate authori
ties of the receiving State a valid exequatur or 
other authorisation, inc1uding a provisional 
author'isation, to act in such capacity on 'behalf 
of the sending State; a oonsular officer may be 
a career officer or an honorary officer; 

(7) the term "consular employee" means any 
person, not bein-g a consular officer, employed 
by the sending State at a consulate ferthe per
formance of consular duties, ptovided that his 
name has been duly communicated in accol1dance 
with the provisions of Artide 5 to the ap
propriate authorities of <the territory and provid

. ed also that the said authorities have not declined 
to recogrnse hirn, or to continue to recognise 
hirn; the term does not, however, apply to any 
driver, or any person employed solelyon do
mestic duties at or in the upkeep of the eonsular 
premises; 

(8) the term "consular office" means any build
ing or part of a building which is oeeupied ex
clu-sively for the purposes of the offieial business 
ofa cons\llar officer. 

Part 11 
Consulates, Consular Districts and Consular 

Appoin tments, 

Article 3 

(1) The sending State may estahlish and 
.maintain eonsulates in the reeeiving St,ate at any 
place where any third State possess,es a consulate 
aoo at any other plaee where the reeeiving State 
agrees to the establishment of a cons'ulate. 

, (2) The seIlJding State may 
(a) determine wh ether a eonsulate sha11 be a 

consulate-general, eonsulate or vice-eon
sulate; 

(b) sUlbjeet to para:graph (3) of this Article, 
preseribe the limits of the distriets of each 
of its consulates. 

(3) The reeeiving State may object to the 
inclusion within a consular district 

(a) ~f any area whioh is not within a ~onsu1ar 
district, and is not open' to the official 
commereial representatives, of a third 
State; 

(b) of any territory of a third State. Any such 
objection sha11 be made through the diplo
matie ehannel. 

(4) Der Sendestaat hat den Empfangsstaat hin- (4) The sending State sha11 keep the receiving 
siclitlich, des Amtsbereicites j~des seiner Konsulite State informed of the distrie.t ofeach of its 
auf dem ·laufenden zu halten. eonsulates. 

49 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 46

www.parlament.gv.at



o 

4 49 der Beilagen 

Artikel 4 

(1) Der Sendestaat kann an seinen Konsulate~ 
im Empfangsstaat die zur Erfüllung konsulari
scher Aufgaben erforderliche Anzahl von Kon
suln beschäftigen. ' 

(2) Der Sendestaat hat den Empfangsstaat auf 
diplomatischem Weg sChriftlich von der Ernen
nung eines Konsuls an ein Konsulat zu verständi
gen. Sollen Honorar~onsuln, die Staatsangehörige 
des Empfangsstaates sind, an ein Konsulat er
nannt werden, so kann dieser Staat verlangen, 

. daß seine Zustimmung zu deren Ernennung vor-, 
her auf diplomatischem Weg eingeholt wird. 

(3) Der Empfangsstaat hat das Exequatur oder 
eine sonstige Zulassung l?-ach Vorlage der Bestal
lungsurkunde oder einer anderen Mitteilung von 
der Ernennung des Konsuls so bald wie möglich 
abgabenfrei zu erteilen. Die Bestallungsurkunde 
oder Mitteilung hat den Bereich, in dem der Kon
sul seine konsularischen Amtsgeschäfte zu ver
richten ermächtigt ist, genau festzulegen. Wenn 
nötig, ist bis zur Gewährung des Exequaturs oder 
einer sonstigen Zulassung eine vorläufige Zulas
sung zu erteilen. 

(4) Das Exequatur oder die sonstige Zulassung 
darf ohne triftigen Grund nicht verweigert 
werden. . . 

(5) Die Zustimmung des Empfangsstaates zur' 
Tätigkeit eines Konsuls oder die Einräumung der 
sich für ihn aus diesem Vertrag ergebenden Be
günstig~ngen werden so lange nicht als gewährt 
angesehen, bis der Empfangsstaat ihm ein Exe
quatur oder eine sonstige, auch vorläufige, Zu
lassung erteilt hat. 

(6) Der Empfangsstaat hat unverzüglich 
seinen in Betracht kommenden Behörden den 
Namen eines Konsuls bekanntzugeben, der zur 
Ausübung einer Tätigkeit nach diesem Vertrag 
berechtigt ist. 

(7) Der Empfangsstaat kann das Exequatur 
oder eine sonstige Zulassung eines Konsuls wider
rufen, wenn dessen Verhalten ernstlichen Anlaß 
z~ einer Beschwerde gegeben hat. 

Artikel 5 

(1) Der Sendestaat kann an seinen Konsulaten 
im Empfangsstaat die zur Erfüllung konsulari
scher Aufgaben erforderliche Anzahl von Kon
sulatsartgestel1ten beschäftigen. 

(2) Der zuständigen Behörde des Empfangs
staates ist die Bestellung von Konsulatsangestell
ten an ein Konsulat bekanntzugeben; diese Be
hörde ist über deren Anschriften auf dem laufen
den zu halten. Zuständig hinsichtlich des Mutter
landes ist das Foreign Office oder das Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, 

Article 4 
(1) The sending State may, for the purposes of 

discharging consular duties, employ at its con
sulates in the receiving State the necessary num-
ber of consular officers.·· . 

(2) The sending State shall notify the receiving 
State of the, appointment of a cons,ular officer to 

a consulate. Any such notification shall beinade 
in writing through the d~p'lomatic channeI. In 
the case of an honorary consular officer who is 
anational of the receiving State, that State may 
require that its consent to his appointment to 
a consulate shall be obtaine-d in advance through 
the diplomatic channel. 

(3) The ex,equatur or other authorisation shall 
be granted as, soon as poss~ble and free of cJlarge 
by the receiving 'state upon the pi'esentation of 
the commission or other notification of appoint
ment of a consular officerj the' said commission 
or 'notification shall specify the area within 
which the consular officer is authorised to per
form cOlliSular functions. Where necessary, a 
provi~ional authorisation shall be accorded, 
pending the grant of 'the exequatur or other 
authorisation. 

(4) Theexequatur or other authorisation shall 
not be refused withQut good cause. 

(5) The receiving State shallnot be deemed to 

have consented to a consular officer. acting as: 
such, or to have extended to hirn thebenefits 
of the provisions of this Convention,until the 
receiving State has granted hirn an exequatur 
or other authorisation, including aprovisional 
authorisation. 

',J6) The receiving / State shall without dday 
inform its appropriate authorities of the name 
of any consular olficer entitled to act urider the 
Convention. 

(7) The reCelV1l1g State may revoke the ex
equatur or other authorisation of a consular 
officer whose condruct has given serious cause for 
complaint. 

ArticLe 5 

(1)- The s,ending Stat,e, may, for the pürposes 
of discharging consular duties, employ at its 
consulates in the receiving State the necessary 
numher of consular employees. 

(2) The competent authority of the receiving 
State (which shall be, in relation to metropolitan 
territory, the Foreign Office or theBundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, as 
the case may be, and, in relation to non-metro
politan territory, an authority to be designated 
by the receiving Stat~) shal1 be notified of the 

• 
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und hinsichtlich der nicht zum Mutterland ge
hörenden Gebiete, eine vom Empfangsstaat zu 
bezeichnende Behörde. 

(3) Die zuständige Behörde kann es entweder 
zur Zeit der Bekanntgabe oder in der Folge ab
lehnen, eine Person als Konsulatsangestellten an
zuerkennen oder weiterhin anzuerkennen., Die 
betreffende Person gilt jedoch so lange als Kon
sulatsangestellter anerkannt, als die Behörde nicht 
zu erkennen gibt, daß sie die Person als Kon
sulatsangestellten nicht mehr anzuerkennen ge
willt ist. 

Artikel 6 

(1) Stirbt ein Konsul oder ist er abwesend oder 
sonst an der Besorgung seiner Amtsgeschäfte ver
hindert, so ist der Sendestaat berechtigt, einen 
zeitweiligen Vertreter zu bestellen, den die zu
ständige Behörde des Empfangsstaates nach Be
kanntgabe in, dieser Eigenschaft anzuerkennen 
hat. Jeder so bestellte Vertreter hat während der 
Dauer seiner Bestellung Anspruch auf die gleiche 
Behandlung wie der Konsul, an dessen Stelle er 
tätig ist, oder die ihm zukäme, wenn es sich um 

_ eine dauernde Bestellung handelte, je nach dem, 
wekhe Behandlung vorteilhafter ist. 

(2) Der Empfangsstaat ist jedoch nicht ver
pflichtet, auf Grund des Absatzes 1 

a) eine Person als zur Besorgung konsulari
scher Amtsgeschäfte im Gebiet berechtigt 
anzusehen, die er nicht schon in diplomati
scher oder konsularischer Eigenschaft an
erkennt; oder 

b) Rechte, Privilegien, Befreiungen 'oder Im
munitäten, deren Ausübung oder Genuß 
nach diesem Vertrag an die Erfüllung be
stimmter Voraussetzungen geknüpft ist, 
einer zeitweilig als Konsul tätigen Person 
zuzuerkennen, es sei denn, daß sie diese 
Voraussetzungen selbst erfüllt. 

Artikel 7 

Der Sendestaat kann mit Zustimmung des 
Empfangsstaates ein Mitglied oder mehrere Mit
glieder seiner bei diesem Staat akkreditierten 
diplomatischen Vertretungsbehörde ernennen, 
um außer diplomatischen auch konsularische Auf
gaben zu erfüllen. Solche, Ernennungen sind ge
mäß Artikel 4 oder. 5 vorzunehmen. Jede derart 
ernannte Person genießt auch weiterhin alle jene 
Privilegien und Immunitätcn, die ihr nach ihrer 
Rechtsstellung als Diplomat zustehen; jedoch 
kann sie bei .der Erfüllung der in den Artikeln 24 
bis 44 aufgezählten Aufgaben keine weiter
gehenden Immunitäten beanspruchen, als sie 
einem Konsul oder _ Konsulatsangestellten in 
dieser Hinsicht auf G~rund dieses Vertrages zu
,stehen. 

appointment of a eons~Iar employee to the staff 
of a consulate and shall be kept in,formed of 
his private address. " 

(3) The competent authority may, either at 
the time of notification or subsequently, decline 
to recognise, or to continue to recognise, any '-

, person as admitted in the capacity of a consular 
employee. The person concerned shall, however, 
be considered to have been s.oadmitted, unless 
arrd until the authority signifies its unwillingness 
to recognise 'hirn in that capacity. 

Article 6 

(1) lf a consular officer dies; is absent or is 
otherwise prevented from fulfiJiling his duties, 
the sending State shall be entitled to appoint a 
temporary successor and the person so ap
pointed shall he recognised in this capacity upon 
n.otification to the appropriate authority of the 
receiving State. Any such person shall" during 
the period of his appointment, be accorded the 
same treatment as would be accoroed to the 
consular officer in whose place he 1s acting, or 
as he would hirnself receive if the appointment 
were a permanent one, whichever is the more 
favourable. 

(2) The receiving State shall not, however, be 
obliged, by virtue of paragraph (1) of this Artic 
c1e, 

(a) to regard as authorised to perform con
sular functions in the territory any person 
whom it does not already recognise m a 
diplomatie 01' consular capacity; o~ 

(b) to extend to any person temporarily aeting 
as a eonsular officer, any right, privilege, 
exemption 01' immunity the exercise or 
enjoyment of which is, under this Con
vention, subject to compliance with a spe
eified eondition, unless he hirnself eomp'lies 
with that condition. 

Article 7 

The sending State may, ;Vith the permlSSlOll 
of the receiving State, appoint one or more 
members of its diplomatie mission accr,edited to 
that State to perform consular, in addition to 
diplomatie, duties. Any such appointment shall 
be made in accordance with the provisionsof 
Article 4 or of Article 5, .s the case ma y be. 
Any person s.o appointed shaH continue to enjoy 
all those pri'Vileges and immunities which he 
derives {tom his diplomatie status, except that 
no claim to immunity ogreater than that of a 
consular officer or employee, as the case may be, 
under this Convention, shall be made on his 
behalf in respect of the performance by hirn in 
his consular capacity of any of the functions 
enumerated in Articles U to 44. , 
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Artikel 8 

(1) Ein Konsul hat als offizieller Vertreter der 
Regierung des Sendestaates Anspruch auf Rück
sichtnahme und besondere Hochachtung seitens 
aller Organe des Empfangsstaates, mit denen er 
amtlich verkehrt. 

(2) Der. Empfangsstaat hat alle geeigneten Maß
nahmen Zum Schutze der Konsulate des Sende
staates, des Lebens und der Sicherheit von Kon
suln und Konsulatsangestellten zu ergreifen. 

(3) Absatz 2 

a) ist in gleicher Weise auf Wohnungen von 
Konsuln und ~onsulatsangestellten und 
Familienangehörigen von Konsuln und 
Konsulatsangestellten, die mit ihnen im ge
meinsamen Haushalt leben, anzuwenden, 
wie auf Konsulate, Konsuln und Konsulats
angestellte; 

b) verpflichtet den Empfangsstaat nicht, für 
Konsuln und Konsulatsangestellte, die 
Staatsangehörige dieses Staates und nicht 
auch des Sendestaates sind, besondere Maß
nahmen zu ergreifen. 

Teil III 
Rechte und Immunitäten , 

Artikel 9 

(1) Der Sendestaat kann in jeder nach dem 
Recht des Gebietes zulässigen Rechtsform im 
eigenen Namen oder im Namen einer oder meh
rerer natürlicher oder juristische, Personen, die 
für ihn handeln, 

a) Grundstücke, Gebäude,· Gebäudeteile und 
Zugehör Zur Errichtung oder Instand
haltung eines Konsulats oder der Wohnung 
eines Berufskonsuls oder . Konsulats
angestellten oder zu anderen Zwecken, die 
sich aus dem laufenden Betrieb eines Kon
sulates des Sendestaates ergeben und gegen 
die der Empfangsstaat keinen Einspruch er
hebt, unter jedem nach dem Recht des Ge
bietes zulässigen Rechtstitel erwerben, 
innehaben und benützen; 

. b) über derart erworbene Grundstücke, Ge
bäude, Gebäudeteile und über derart er
worbenes Zugehör verfügen. 

(2) Muß zum Erwerb von Liegenschaften ge
mäß dem Recht des Gebietes die Zustimmung 
e~ner Behörde des Gebietes eingeholt werden, so 
ist sie zu erteiien, sofern die erforderlichen Form
vorschriften eingehalten wOJ:1den sind. 

(3) Der Sendestaat kann ,aJuf von ihm der'art 
erworbenen Grundstücken zu einem der in 
diesem Artikel angeführten Zwecke Gebäude 
samt Zubehör errichten. 

Article 8 

(1) A consular officer, as an official agent of 
the Government of the sending State, shall, be 
entitled to special respect and tothe high con
sideration of a11 officials of the receiving State 
with whom he has official imercourse. 

(2) The receiving State shall take all ap
propriate measurl:s to ensure the protection of 
the consulares of the sending State and of the 
lives and safety of consular officers and 
employees. 

(3) It is understood that the provisions of ' 
paragraph (2) of this Article 

(a) shall apply to consular residences in the 
same way as to consulates and to members 
of the families of consular officers and 
employees, formrng part of their house
holds, in the same way as to such officers 
and employees; 

(b) shaU not oblige the receiving State to take 
any special measures in relation to any 
consular officer or employee who is a 
national of that State and is not also a 
national' of the sending State. 

Part 111 

Legal Rights and Immunities 

Article 9 

(1) The sending State, either in its own name 
or in the name of one' or more natural or 
juridical persons acting on its behalf, may, sub
ject to compliance with such conditions as may 
be prescribed by the law of the territ9ry, 

(a) acquire, hold and occupy, under any form 
of tenure which may exist under that law, 
land, buildings, parts of buildings and 
appurtenances for the purposes of establish
ing or maintaining a consulate or a resi
dence for a .career consular officer or for 
a consular employee, ()r for other purposes, 
to which the receiving State does not 
object, arising out of the operation of the 
consular establishment of the sen ding 
State; 

(b) dispose of land, buildings, parts of buildings 
and appurtenances so acquired. 

(2) If under the law of the territory the per
mission of the authorities of the territory must 
be obtained as aprerequisite to any such acquisi
tion, such permission shall. be gran ted, provided 
that the necessary formalities have been cOinplied 
with. 

(3) The sending State may, for anyof the 
purposes specified in this . Article, construct 
buildings and appurtenances on land which it 
has so ~cquired. 
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(4) Die Bestimmungen ,dileses Artikels befreien 
den Sen:destaat nicht von der Anwendung bau
redltlicher oder sich auf die Stadtplanung bezie
hender Vorschriften oder sonstiger. Einschrän
kungen, die auf j~ne Teile des Gebietes anzu
wenden sind, in denen die in Absatz 1 erwähn
ten Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und das 
Zugehör gelegen sind. 

(5) Absatz 1 ist, sowdt er sich auf den Erwerb 
von uneingeschränktem Eigentum an Grund
stücken bezieht, rücht anzuwenden 
, ,a) auf die Insel Jersey, 

b) auf ein Gebiet, auf das der Vertrag gemäß 
Artikel 1 Ziff,er 1 Anwendung findet und 
in dem nach gegenwärtig geltendem Recht 
der Erwerb des Eigentums an Grundstücken 
der einheimischen Bevölkerung dieses Ge
bietes vorbehalten ist. 

Dies gilt, bis die Rcegierung des Vereinigten Kö
nigreiches von Großbritannien und Nordirland 
der östenreichischen Bundesregierung notifiziert 
hat, daß das Recht der In9el Jersey oder des be
treffenden Gebietes so geändert wurde, daß Ab
satz 1 uneinges,chränkt angewendet werden kann. 

Artikel 10 

Der Empfangsstaat gestattet, daß 
a) an der äußeren Umfriedung und an der 

Außenwand des Gebäudes, in dem das 
,Konsulat untergebracht ist, sowie an oder 
bei der Eingangstür des Konsulates das 
Staatswappen oder Hoheitszeichen des 
Sen~estaates mit einer entspre~enden In
schrift,die das Konsulat in der Amts
sprache des Sendestaates bezeichnet, ange
bracht wird; 

b) die Flagge des Sendestaates und dessen 
Konwlarflag,ge am Konwlat und au,ch an 
der Wohnung des Konsuls g'ehißt wird; 

c) diesies Staatswappen oder Hoheitszeichen 
und diere Flaggen auf den Land-, Wasser

, oder Luftfahrzeug,en geführt werden, die 
ein Kons;ul in ErfüHung seiner' Aufgaben 
benützt. 

Artikel II 
(1) a) Ein Konsularbüro d,arfvon ,der Polizei 

oder anderen Organen der staatlichen VoH
ziehung des Gebietes nicht betreten werden, 
außer mit ZustimmuIlig des Leiters des 
Konsulates oder, "faNs diese Zustimmung 
nicht edangt werden kann, a,uf Grund 
einer entsprechenden !!ch,riftlichen Verfü
gung eines Gerichtes und mit Zustimmung 
des Bundesministers für Auswärtige Ange
legenheioen hinslichtlich der Republik Oster
reich beziehungsweise des Staatssekretärs 
für die Auswärtigen Angelegenheiten Ihrer 
Majestät im Falle der im Artikel 1 Ziffer 1 

(4) Nothing in the prOVlSlons of this Artiele 
shall be regarded as exempting the sending State 
from the operation of any building 01' town 
planning regulation, 01' other restrietion, appli
cable to the area inwhich the land, buildings, 
parts of buildings and appurtenances, referred to 
in paragraph (1), are situated. 

(5) The provisions of pamgraph (1) of this Arti
ele, in so far as they, rdate to the acquisition of 
land in fuH ownership; shall not apply to 

(a) the Island of Jersey; or' ' 
(b) any territory to which this Convention 

applies under paragraph (1) of Artiele 1 
where under the law at present in force the 
acquisition of land in fuH ownership is 
restricted to the indigenous inhabitants of 
that territory, 

unless arid until the Government of the United' 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
shall have notified the Austrian Federal Govern
ment that the law of theIsland of Jersey 01' of 
the territory in question has been amended' so as 
to enable the said provisions to be applied with
out qualification in relation thereto. 

Artic1e 10 
The receiving State shall permit: 
(a) the coat-of-arms 01' national device of the 

sending State, together with an appropriate 
inscription designating the consulate in t~e 
officiallanguage of that State, to be placed 
on the' outer enclosure and on the outer 
wall of the building in which a consulate is 
installed as also on or by the entrance door 
tothe consulate; 

(b) the flag of the sending State and its 
consular flag to be flown at the consulate 
and likewise at the residence of a consular 
officer; 

(c) the said coat-of-arms or device to be dis
played and the said flags to be flown on 
any vehicle, vessel or aircraft which is 
employed ,by a consular officer· in the 
exercise of his duties. . 

. Article 11 ' 

(1) (a) A consular office shall not be ente red by 
the police or other authorities of the 
territory except with the consent of the 
consular officer in charge, or, if such 
consent canno! be obtained, pursuant to 
appropriate writ 01' process arid with the 
consent of the Secretary of State for 
Foreign Affairs in the case of any territory 
to which this Convention applies under' 
paragraph (1) of Article 1,or of the Federal 
Minister for Foreign Affairs in thecase of 
the Republic of Austria; Thc consent of 
the consular officer may, however, be 
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genannten Gehiete. Die Zustimmung des 
Leiters des Konsulates wird jedoch bei 
einem Brand oder einem anderen Unglücks
fall oder dann a,ls gegeben angesehen, wenn 
die Polizei oder andere Organe der staat
lichen VoH~iehung berechuigten Gl'und zur 
Annahme haben, daß im KonsuIarbüro 
eine strafbare Hand1ung unter Anwendung 
von Gewalt gegen Personen oder Sachen 
unmittelbar hevorsteht, begangen wird oder 
gerade begangen worden ist. . 

b) Lit. a) ist nicht anzuwenden, falls das Kon
sularbüro unter der Leitung eines Konsuls 
steht, der Staatsangehöri.ger des Empfangs
staates oder nicht Staatsangehöriger des 
Sendestaates ist. 

(2) Ein Konsulat darf nicht 'als Asyl für eine 
Person dienen, die sich gerichtlichem oderande
rem behöl1dlichen Zugriff zu entziehen sucht. 
Weigert sich ein Konsul, eine solche Person auf 
rechtmäßiges Ersuchen der Behörden des Ge
bietes zu übengeben, so dürfen diese, wenn nötig, 
das Konsulat ·unter Bea,chtung der Bestimmungen 
des Abs,atz,es 'I betreten, um die Person festzu
nehmen. 

(3) Wird ein KönSlUlarbüro gemäß Absatz 1 
oder 2 betreten, so ist die im Artikel 13 Ahsatz 1 
anerkannte Unverletzlichkeit des konsularischen 
Archivs zu beachten. 

(4) Ein Konsul darf aus den Privilegi,en, die 
dem Konsulal"bür:o durch diesen Artikel einge
räumt sind, für nicht im Zus:ammenhang mit der 
Erfüllung seiner konsularischen Aufgaben ste~ 
hende Zwecke keine Vorteife ziehen. 

assumed in the event of fire or other 
dis aster or if the police or other authorities 
concerned have reasonable cause to believe 
that a. crime involving violence to persons 
or property is about to be, or is being or 
has been committed in the consular office. 

(b) The provJSlons of sub-paragraph (a) of 
this paragqph shall not apply to a consular 
office in the charge of a consular officer 
who is anational of the receiving State 
or who is not anational of the sending 
State. 

(2) A consulate shall not be used to afford 
asylum to any fugitive from justice. If a consular 
officer shall refuse to surrender a fugitive from 
justic~ on the lawful demand of the authorities 
of the territory, the said authorities may, where 
n'ecessary, enter to apprehend the fugitive, 
provided that in taking such action theycomply 
with the provisions of paragraph (1) of this Arti
ele relative to the consular office. 

(3) If an entry is .made in;o a consular office 
pursuant to paragraph (1) or .paragraph (2) of 
this Article, the inviolabili"ty of the consular 
archiv-es, as recognised in paragraph (1) ofArti
ele 13, shall be r,espected. 

(4) A consular officer shall not take advantage 
of the priyileges accorded to the consular office 
und er this Artic1e for any purpose not connected 
with the performance of his consular duties. 

Artikel 12 Artiele 12 

(1) Der Empfangsstaat hat von jeder Inan-' (1) The receiving State shall treat as immune 
spruclmahme für Zwecke der Landesverteidigung from all forms of requisitioning for purposes of 
oder für andere im öff,entlichen Intel1esse liegen- national defence or public utility 
den Zwecke freizustellen: 

a) Konsulate des Sendestaates s,amt Möbeln 
und Ausst~ttung; J 

b) ihre Land-; Wasser- unq Luftfahr:z,euge; 

c) die Wohnungen - samt Möbeln und Aus
stattung - der Konsu!1n oder Konsulats
angesteIlten des Sendestaates, sofern die 
Konsuln oder Konsulatslan~estellten die 
VoraussetzuJ;1!gen des Absatzes 5 erfüllen; 

d) die Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge 
dieser Konsuiln oder Konsulatsangestellten 
oder ihrer Familienangehöri~en, die mit 
ihnen im gemeinsa'men Haushalt leben; und 

e) die persönliche Habe der in lit. d) ange-I 
führten Personen. 

(a) a consulate of the sending State, together 
with the furniture and equipment thereof; 

(b) the vehic1es, vessels" and aircraft of any 
.such consulate; 

(c) the residence, together with the furniture 
and equipment thereof,. of a consular 
officer or employee of the sending State, 
provided, in eithel" case, that he complies 
with. the conditions specified in para
graph (5) of this Artiele; 

(d) the vehieles, vessels and aircraft of any 
such consular officer öl' employee or of 
any member of his family forming part 
of his household; and 

(e) the personal effects of auy person to whom 
. sub-paragraph (d) of this paragraph applies. 
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(2) KJeine Bestimmung des' Absatzes 1 verbietet 
dem Empfangsstaat, nachdem Recht des Gebie
tes ein Konsulat des Sendestaates oder die Woh
nung eines Konsuls oder Konsulatsangestdlten 
für ZWlecke' der Landesverteidigung oder für 
andere im öffentlichen Interesse liegende Zwecke 
zu enteignen oder zur Nutzung in Anspruch zu 
nehmen; doch ~st, wenn eine solche Maßn~hme 
hinsichtlich derartiger Grundstücke ,erforderlich 
wird, in jeder Weise darauf Rücksicht zu nehmen, 
daß. die ErfüHung der konsularischen Aufg;aben 
nicht behindert wird. 

(3) Wird ein Konsulat oder die Wohnung 
eines Konsuls oder Konsulats~ngestellten, nach 
Abs:atz 2 enteignet oder in Anspruch genommen, 
so trifft der Empfangsstaat gemäß dem Recht 
des Gebietes alle geeigneten Maßnahmen, um für 
angemessenen Ersatz zu sorgen. 

(4) Wird ein Konsulat des Sendestaates derart 
enteignet oder in Anspruch genommen, so ist 
diesem Staat außerdem unverzügLi.ch eine ange
mess,ene Entschädigung 'zu leisten. Di.ese Ent
s,chädigurug muß ohne weiteres in die Währung 
des Sendestaates umgerechnet und in den Sende
staat überwiesen werden können; hiebei ist der 
Verkaufsk'urs zugrunde zu legen, der bei Ge
schäftslSchluß an dem Tage, an dem die Entzie
hung stattfindet, notiert worden ist; ist an diesem 
Tage kein Kurs noti,ert wOl1den, so ist der letzte 
notierte Schlußkurs maßgebend. . 

(5) Die im Absatz 1 ,erwähnten Voraussetzun
gen s,ind, daß der betreffende Konsul oder Kon
sula tsanges tell te 

a) Staatsangehöriger des Sendestaates ist, 
b) im Gebiet keiner privaten Erwer:bstätigkeit 

nachgeht, 
c) m emem festen Dienstverhältnis zum 

Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu
trifft, zur Zeit des Amtsantritts seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 'Gebiet 
gehabt hat. 

(6) Im Sinne dieses Artikels umfaßt der Aus
druck "Konsulat" aUe Grundstücke, Gebäude, 
Gebäudeteile samt Zubehör, die der Sendestaat 
ausschließlich für die im Artikel 9 Absatz l' ge
nannten Zwecke innehat oder benützt. 

Artikel 13 

(1) Das Ard1iv eines Konsulates ist unverletz
lich; die Behörden des Gebietes dürfen unter 
keinem Vorwand zu diesem Archiv gehörende 
Schriftstücke oder Geigenständ,e untersuchen oder 
zurückhalten. " 

(2) Ein solches Archiv ist. von Schriftstücken 
oder Gegenständen getrennt zu halten, die sich 
auf nichtamtliche Angelegenheiten eines Konsuls 
oder Konsulatsangestellten beziehen. 

(2) Nothing in the provisions of paragraph (1) 
of this Article shall, however, preclude the 
receiving State from the expropriation or seizure 
for purposes of national defence or public utility, 
in conformity with the law oE the territory, of a 
consulate of the sending State or of a residence 
of a consular officer or employee of that State, 
but, if it is necessary to take any such measure 
with regard to any such property, every con
sideration shall be shown to avoid interference 
with the performance of consular duties. 

(3) In the event of the expropriation or seizure 
of a consulate or of a residence of a cansular 
officer or employee, in conformity with para
graph (2) of this Artiele, the receiving State 
shall ,take all appropriate measures, in com
pliance with the law of the territory, with a 
view to ensuring that suitable alternative accom
modation is obtained. 

(4)' In addition, if a consulate of the sending 
State is so expropriated or seized, prompt and 
adequate compensation shall be paid to that 
State. Such compensation shall be in a form 
readily convertible into the currency of and 
transferable to the sending State at the market 
selling r~te. ruling at the elose of business on 
the date on which deprivation takes place or, 
if thete was .no quotation on that date, at the 
rate ruling at the elose of business on the last 
preceding date when there was such a quotation. 

(5) The conditions referred to in paragraph (1) 
of this Artiele are that the consular officer or 
employee concerned shall 

(a) be anational ofthe sending State; 
(b) not be engaged in private occup~tion for 

, gain in the territory; 
(c) be a permanent officialof the sending State 

or, if not' a permanent. official of that 
State, not have been ordinarily resident in 
the territory at the time of taking. up his 
consular appointment. 

(6) The term "consulate" shall include, for the 
purposes of this Artiele, all land, buildings, parts 
of buildings and appurtenances, held or occupied 
exclusively for any of the purposes specified in 
paragraph (1) of Article 9. 

Article 13 

(1) The archives of a consulate shall be in
violable and the authorities of the territory shall 
not, under any pretext, examine .or detainany 
document or object forming part of the said 
archives. 

(2) Such archives shall be kept separate from 
any document or object relative to the private 
affairs Oif a consillar offic!!r or employee. 
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Artikel 14 

(1) Ein Konsul ist berechtigt, für amtEche 
Zwecke Mitteilungen und Korrespondenz auszu
tauschen und zwar -erstere durch die Post, tele
graphisch, telephonis,ch oder -mittels anderer 
öffentlicher Einrichtungen, letztere in versiegelten 
konsularischen Postsäcken und anderen Behä:lt,ern 
mit 

a) der Regierung des SendestaateSi, der im 
Empfangsstaat beglauhigten diplomatis,chen 
Vertretungsbehöl'de ,des Send,estaates und 
allen seinen Konsulaten, die im seIben Ge
biet des Empfangsstaates wie das Konsulat 
des Konsuls gdegen sind; 

b) den R~giel'ungen der Gebi,ete, für deren 
internationale Beziehungen die Regierung 
des Sendestaates verantwonlich ist, sowie 
mit den diplomatischen und konsularischen 
Vertrerungs!hehörden des Sendestaates, die 
nicht im selben Gebiet des Empfangs
staates ihren Amtssitz haben wie das Kon
sulatdes Konsuls. 

(2) Für Mitteilungen und KOl'respondenz nach 
Absatz 1 darf eine geheime Spniche verwendet 
werden. 

(3) Der Empfangsstaat darf aber, wenn er in 
Kampfhandlungen verwickelt ist, nach seinem 
Ermessen das erwähnte Recht auf Austausch von 
Mitteilun11:en und Korrespondenz mit den in Ab
satz 1 lit. b) ang4iihrten Regierungen, diploma
tischen VertretungS'behörden und Konsu,la ten 
aufheben oder einschränken. 

(4) Die im Absatz 1 erwähnte amtliche kon
sularische Korrespondenz ist unverletzlich; die 
Behörden des Gehietes dürfen sie unter keinem 
Vorwand untersuchen oder zurückhalten. Die 
im genannten Ahsatz erwähnten konsularischen 
Postsäcke und anderen Behälter sind vom Emp
fangsstaat wie das diplomatische Kurier,gepäck 
des Sendestaates; zu behandeln. 

Artikel 15 

(1) Ein Konsul oder Konsulatsangestellter unter
liegt, soweit dieser Vertrag nichts anc/eres be
stimmt, in Zivil-, Verwaltungs- und Strafverfah
ren der Hoheitsgewalt des Empfangsstaates in 
dem von dessen Rechtsor,dnung festgelegten Aus
lllaß. 

(2) Ein Konl'>ul, oder Konsu·latsangestellter 
darf in behördlichen Verfahren im Empfangs
staat wegen Handlungen, die er in seiner amt~ 
lichen Eigen\'lchaft vorgenommen hat und die 
nach Völkerrecht zu den Au~gahen eines Konsuls 
gehören, einschließlich der in den Artikeln 24 
bis 44 aufgezählten, nicht belangt werden, es sei 
denn, daß der Sendestaat aruf diplomatischem 
Weg dem Verfaihren zustimmt. 

Article 14 

(1) A eonsular officer may exchange official 
eommunieations and correspondenee by means 
of, in the former case, post, telegraph, 'telephone 
and other publie services and, in the latter ease, 
sealed pouehes, bags and other containers with 

(a) the eentral Government of the sending 
State, the diplomatie missionof that State 

- aeeredited to the reeeiving State and its 
consulates situated in the same territory 
of the receiving State as the consulate of 
the consular offieer; 

(b) the· administrations of territories for whose 
international relations the Government of 
the sending State are responsible and its 
diplomatie missions and eonsulates situated 
elsewnere than in the same territory of the 
reeeiving State as the eonsulate of the eon-
sular offieer. ' 

(2) Seeret language niay he used in the com
munieations and eorrespondenee referred to in 
paragraph (1) of this Article. -

(3) The receiving State may, however, if jt 
is involved in hostilities, withdraw or restriet at 
its discretion the said rightsof cominunication 
and eorrespondenee with the administrat~ons, 
diplomatie missions and consulates, referred to 
in sub-p~ragraph (h) of paragraph (1) of this 
Article. -

(4) The offieial eonsular eorrespondence re-_ 
ferred' to in paragraph (1) of this Article shall 
be invi9lable, and the authorities of the terri
tory shall not under any pretext examine or 
detain it. The pouehes, hags and other ~on
tainers, referred to in the said paragraph, shall 
be aeeorded the same treatment as is aecorded 
by the reeeiving State to the diplomatie hags 
of the sending State. 

ArticIe 15 

(1) A eonsular offieer or employee shall, ex
eept where there is provision in this Convention 
to the eontrary, be amenable, alike in eivil and 
in eriminal proceedings, to the'jurisdiction of 
the reeeiving State to the extent required hy 
the law of that State. 

(2) A consular officer 01' employee shall not 
be held liable, in proceeding in the receiving 
State, in respeet of any aet performed in his 
official capacity and falling within the functions' 
of a consular officer under international law, in
ehlding those referred to in Articles 24 to 44, 
exeept with the consent of the sending State 
signified through the diplomatie channe!. 

,.. 
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(a) a) Ahsatz 2 schließt jedoch nicht aus, daß 
ein Konsul oder Konsu1latsangestellter. in 
zivilgerichtlichen Verfahren oder in Verfah
ren' vor Verwaltun,gsbehöl'den belangt 
wel'den kann 

i) hinsichtlich eines Rechtsgeschäftes, das 
er weder ausdrücklich noch stillschwei
gend als Vertreter seiner Regierung 
abgeschlossen hat; oder 

ii) von einem Dritten weg~n eines von 
einem Kraftfahrzeug (einschEeßlich 
Anhänger), Wasser- oder Luftfahrzeug 
v,erursa·chten Schadens; ein solches 
Kraftfahrzeug, Wasser- oder Luftfahr
zeug, das einem Konsul oder Kon
sulatsangestellten 'gehört, is·t in ange
messener Weise nach dem Recht des 
Gebietes gegen Haftpflicht zu ver
sichern. 

b) Artikel 17 Absatz 31it. a) berechtigt einen 
Konsul oder Konwlatsangestellten nicht, 
in einem Verfahren, auf das lit. a) anzu
wenden ist, die Aussage oder die Vorlage 
von Schriftstücken oder Gegenständen aus 
dem konsularischen Archiv zu verweigern, 
die sich ausschließlich auf den Gegenstand 
,eines solchen Verfahrens beziehen. 

Artikel 16 

Ein BerufskonsU'l dal'f wegen Handlungen, die 
er nicht in anitlicherEigenschaft vorgenommen 
hat und die eine Verletzung des Rechtes des Ge
bietes dars.tellen, nur in Gewahrsam genommen 
und ,gehalten werden 

a) bei Betreten auf frischer Tat; 

b) im Falle einer strafbaren Handlung, die 
im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens fünf Jahren oder mit einer 

. strengeren Strafe bedroht ist; oder-
e) im Falle einer strafbaren Handlung zum 

Zweck der Verantwortrung vor dem-erken
nenden Gericht (wobei die Haft nur wäh~ 
rend der Verhandlung vor Gericht, nicht 
aber auf die Dauer einer Vertagung auf
rechterhalten werden dart) oder nach Ver
urteilung; oder 

d) wenn der Sendestaat auf ,diplomatischem 
Wege zustimmt. 

Artikel 17 

(1) Konsuln oder KonsulatsangestelJte können 
im Rahmen der Rechtsvors·chriften des Gebietes 
verhalten werden, in Zivil-, Verwahungs- oder 
gerichtlich-en Strafverfahren auszus.agen. 

(2) In einem solchen FaLle sind alle gebotenen 
Maßnahmen zu ergreifen, ·um eine Behinderung 
der Tätigkeit des Konsulats zti vermeiden. Ein 

. (3) (a) The provisions of paragraph (2) of this 
Article shall not, however, preclude a eon
sular officer or employee from being held 
liable- in eivil proeeedings -either 

(b) 

(i) arising out of a contract concluded by 
hirn in which he did notcontract ex
pressly or impliedly as agent; of his 
Government; or 

(ii) by a third party in respect of damage 
eaused by a motor vehicle (including 

. any trailer), vessel or aircraft, it being 
. understood that any such motor ve

hicle, vessel or aireraft owned bya 
consular offieer or employee shall be 
adequately insured against third party 
risks and that any such contract of 
insurance shall be in eonfarmity wüh 
the law of the territory. . 

The provisions of sub-paragraph (a) of 
paragraph (3) of Article 17 shall not entitle 
a consular offieer or employee to refuse to 
give evidence in any proceedings to which 
the provisions of sub-paragraph (a) of this 
paragraph are applieable or to reftlse to 
produce from the eonsular archives any 
document or object relating exclusively to 
the subjeet-matter of such proceedings. 

Artide 16 

A career eonsular officer shall not, in respect 
of any act performed otherwise than in his of
fieial capacity, be detained in custody for an 
üffence against the law of the territory, except 

(a) in the event of his being detected in the 
eour}e of commiiting an offence; 

(b) in the case of an offene<: for which a maxi
mum' sentence of imprisonment for not 
less than five years, or a more severe sen
tenee,. may be awarded; -

(e) in the case of any offence, for the purpose 
of standing trial (it being understood that 
such detention shall only eontinue during 
the progress of proceedings in court, ex
clusive of any adjournments thereof), or 
upon convietion; or 

(d) with the eonsent of the sending State signi
fied through the diplomatie ehannel. 

Artide 17 

(1) A consular. officer or employee may, m 
eonformity with the law of the territory, be 
required to give evidence in either civil or erimi
nal proceedings. 

(2) In such event, a11 reasonable measures shall 
be taken to avoid interferenee with the work 
of the eonsulate and, in the ease of a career con-
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Berufskonsul soll, wo immer dies möglich und 
zulässig ist; s·chriftlich oder mündlich in seinem 
Amt oder in seiner Wohnung aUSS:lJgen können. 

(a) Ein Konsul oder Konsulatsangestellter kann 
es jedoch ablehnen, 

a) über Angelegenheiten, die in den Bereich 
seiner amtlichen Aufgaben fallen, auszu
sagen oder Schriftstücke oder Gegenstände 
aus dem konsularischen Archiv vorzulegen 
oder zu ·übergeben. Dahingehenden Er
sumen ist jedoch im Interesse d~r Rechts
pflege zu ,entsprechen, wenn dies nach An
sicht des Leiters des Konsulats ohne Nach
teil für die Interessen des Sendestaates 
möglich ist; 

b) als Sachverständiger über das Recht des 
Sendestaates, auszusagen. 

Artikel 18 

(1) Ein Konsul sowie seine Ehefrau und seine 
minderjährigen Kinder, die mit ihm im gemein
samen Haushalt leben, sind von den Erforder
nissen, die nach dem Recht des Gebietes hinsicht
lich der Anmeldung ~ von Ausländern und der 
Aufenthaltsbewilligung gelten, ausgenommen; 
sie dürfen nicht abgeschoben werden. 

(2) Ein Konsulatsangestellter sowie seine 
Ehefrau und seine minderjährigen Kinder, die 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben, ge
nießen ·ebenfalls die im Absatz 1 umschriebenen 
Befreiung~n, vorausgesetzt, daß er 

a) Staatsan.gehöriger ,des Sendestaates ist; 

b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit 
nachgeht; . 

c) In emem festen Dienstverhältnis zum 
Sendestaat steht oder, faUs dies nicht zu
trifft, zur Zeit des Amtsantrittes s,einen 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet 
gehabt hat. 

(3) Die zuständige Behörde des Empfangs
staates hat einem Konsul oder Konsul'atsange
stellten, deren Ehefra.uen oder minderjährigen 
Kindern, auf welche die Bestimmungen dieses Ar
tikels anwendbar sind, ein entsprechendes Aus
weispapier' auszustellen. 

Artikel 19 

sular officer, arrangements shall, wherevcr pos-
s~ble and permissible, be made for the taking 
of the evidence, orally or in writing, at his 
office or residence. 

(3) A consular officer or employee may, how
ever, refuse 

(a) i:o give evidence relative to any matter 
within the scope of his official du ti es or 
to produce or sur~ender any _document or 
object from the consular archives; any 
request so to give evidence shall, however, 
be complied with in the interests of justice -
if, in the judgment of the consular of*er 
in charg~ of the post, it is possible for 
this to be done without prejudice to thc 
interests of the sending State; 

(b) to give evidence in the capacity of an ex
pert witness regarding the law of the send
ing State. 

Article 18 

(1) A consular officer, as also his wife and 
minor children forming part of his household, 
sha11 be exempt from the requirements of the 
law of the territory with regard to the regis
tration of foreigners and permission to reside, 
and shall not be subjec.t to deportation. 

(2) A consular employee, as also his wife and 
minor children forming part of his household, 
shall enjoy the same exemptions as specified in 
paragraph (1) of this Article, provided that 

(a) he is anational of the sending State; 
(b) he is not engaged in private occupation 

for gain in the territory; and 
(c) he is a permanent official of the sending 

State or, if not a permanent official of 
that State, was not' ordinarily resident -in 
the territory at the time of taking up his 
consular 'appointment. 

(3) A consular officer or employee, as also the 
wife or minor child of a consular officer or 
empIoyee, to whom the provisions of thisArticle 
are applicable, sha11 be given a suitable document 
by the competent authority of die receiving 
State. 

Article 19 

(t) Ein Konsul, der nicht 
des Empfangss.taates ist, ist 
befreit von 

Staatsangehöriger (1) A consular officer, provided that he is not 
in diesem Staat anational of the receiving State, sha11 be exempt 

in that State from 

a) jeder Dienstpflicht bei den Streitkräften 
oder sonstigen Dienstpflicht im Zusammen
hang mit der Landesverteidigung, ein
schließlich Luftschutz, sowie von allen 
Leistungen, sei es in Form von Zahlungen 
oder in anderer Form an Stelle der Dienst
pflicht; 

(a) a11 compulsory service, whether in the 
armed forces or otherwise, in connexion 
with the defence' of that State, including 
civil defence, and a11 contdbutions, whether 
by payment or otherwise, in Heu of such 
service; 
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b) jeder anderen öffentlichen' Diens'tpflicht, 
einschließlich des Laienrichteramtes, in jeder 
Form: ' 

(2) Ein Konsulatsangestellter genießt die gleichen 
Befreiungen, vorausgesetzt, daß er nicht ein 
Staatsangehöriger des Empfangsstaates ist und 
daß er die im Artikel 18 Absatz 2 angeführten 
Voraussetzungen ,erfüllt. 

Teil IV 
Finanzielle Privilegien 

Artikel 20 

Der Sendestaat oder eine gemäß Artikel 9 
Absatz 1 für ihn handelnde natürliche oder 
juristische Person ist von allen Steuern oder 
sonstigen Abgaben, die vom Empfangsstaat, 
einem Land, eiqer Provinz, einer 'Gemeinde oder 
einer anderen Verwaltungseinheit des Empfangs
staates ,vorgeschrieben oder erhoben werden, 
~~~, I 

a) hinsichtlich des Eigentums oder der Inne
hitbung von Grundstücken, Gebäuden, 
Gebä~deteilen und Zugehör, die ausschließ
lich für einen im Artikel 9 Absatz 1 ange
fühx:ten Zweck verwendet werden, ausge
nommen jedoch Steuern oder sonstige Ab
gaben, die für Leistungen oder sonstige 
örtliche Aufwendungen auferlegt werden 
und deren Höhe 'sich nach dem Nutzen für 
die erwähnte Liegens,chaft zu richten hat; 

b) von RechtSJgeschäften' und Urkunden, die 
sich auf den Erwerlb von' unbeweglichem 
Vermögen' für' einen der unter lit. a) ge
nannten Zwecke beziehen; 

c), hinsichtlich des Eigentums, Besitzes und 
Gebrauches von beweglichem Vermögen, 
das konwlarischen Zwecken dient. 

Artikel 21 

(1) Steuern oder sonstige Abgaben sind nicht 
vom Empfangsstaat, einem Land, einer Provinz, 
einer Gemeinde oder anderen Verwaltungsein
heit des Empfangsstaates aufzuerlegen oder zu 
erheben ' 

a) von Gebühren, die für denSendestaat als' 
Entgelt f.ür konsularische Amtshandlungen 
oder fUx: Bestätigungen über die Zahlung 
solcher "Gebühren entgegengenommen 
werden; 

b) von amtlichen Bezügen, Gehältern, Löhnen 
oder sonstigen Gratifikationen, die ein 
Konsul als Entgelt für sein~ konsularischen 
Dienste erhält; 

c) von amtlichen Bezügen, Gehältern, Löhnen 
oder sonstigen Gratifikationen, die ein 

(b) all other compulsory public service, lll

c1uding jury service, of any kind. 

(2) A consufar employee, provided that he is 
not anational of the receiving State and provid
ed also that he complies with the conditions 
set out in paragraph (2) of Artic1e 18, shall like
wise enjoy the' exemptions set out in para
graph (1) of this Artic1e. 

: Part IV 
Financial Privileges 

Article 20 

The sending State, or any natural or juridicaI 
person acting on its behalf in conformity with 
paragraph (1) of Artic1e 9 shall oe exempt from 
all taxes or other similar charges of any kind 
which are, or may be, imposed or collected by 
the receiving State, or by any state, province, 
n1vnicipality or other sub-division of that State, 
in respect 9f i 

(a) the ownership or occupation of land, build
ings, parts of buildings or appurtefl.ances 
used exc1usively for any ofthe purp?ses 
specified in the saidparagraph with' the 
exception of taxes or other assessments 
levied for services' or for local public im-
provements, which shall be payable tO the, 
extent that the said premises are benefited 
thereby; 

(b) tran'sactions or instruments relative tO the 
a:cq~isition of immovable property for any 
of the said purposes; 

(c) the ownership, possession 'or use of mov
able property for consular purposes. 

Article' 21 

(1) No tax, or other similar charge of any 
kind shall be imposed or collect~d by the re
ceiving State, or by any state, province, muni
cipality or other sub-divisi.on of that State; in 
respect of 

. (a) any fee received on behalf of the sending 
State in compensation for consular services 
or any receipt given for the payment of 
such fee; 

(b) the official emoluments, salary, wages or 
allowances received as compensation for 
his consular servicesby a consular officer; 

(c) the official emoluments, salary, wages or 
allowances received as compensation for 
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Konsulatsangestellter als Entgelt für seine 
bei einem Konsulat geleisteten Dienste er
hält, es sei denn, daß dieser Angestellte ein 
Staatsangehöriger, des Empfangsstaates ist, 
ohne gleichzeitig Staatsangehöriger des 
Sendestaates, zu sein. 

(2) überd'ies ist der Sendestaat, ein Konsul oder 
Konsulatsangestellter i~ Gebiet hinsichtlich von 
Handlungen, die im Zuge der amtlichen TätigKeit 
des Konsuls oder des Konsulatsangestellten vor
genommen werden, von allen Steuern oder 
sonstigen Abgaben welcher Art auch immer, die 
ihm vom Empfangsstaat, einem Land, einer Pro
vinz, einer Gemeinde oder anderen Verwaltungs
einheit vorgeschrieben und erhoben werden, be
freit. Diese Befreiung findet keine Anwendung 
auf Steuern oder sonstige Abgaben, hinsichtlich 
derer eine andere Person abgabepflichtig ist, wenn 
auch die' steuerliche oder sonstige Belastung auf 
den Sendestaat oder den Ko~sul oder Konsulats
angestellten überwälzt ~erden kann. 

Artikel 22 , 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Ab
sätze' 2 und 3 sind Konsuln oder .Konsulats
angestellte, die die Voraussetzungen des Ab
satzes 4 erfüllen, im Gebiet von allen Steuern 
oder ,sonstigen Abgaben jeder Art befreit, die 
vom Empfangsstaat, seinen Ländern, Provinzen, 

'Gemeinden oder anderen Verwaltungseinheiten 
vorgeschrieben oder erhoben werden. Für die Be
freiung von Steuern oder sonstigen Abgaben, die 
anläßlich. der Ein- oder Wiederausfuhr erhoben 
werden, gelten ausschließlich die Besdmmung~n 
des Artikels 23. 

(2) Absatz 1 dieses Artikels gilt nur für Steuern 
oder sonstige Abgaben, hinsichtlich derer der 
Konsul oder Konsulatsangestellte bei Fehlen (ler 
in - diesem Artikel vorgesehenen Befreiung der 
gesetzlich Verpflichtete wäre; Absatz 1 gilt nicht 
für Steuern oder sonstige Abgaben, hinsichtlich 
derer ein Dritter der gesetzlich Verpflichtete ist, 
auch wenn die Steuer oder sonstige Abgabe auf 
den Konsul oder Konsulatsangestellten überwälzt 
werden kann. Hat jedoch ein Konsul oder Kon
sulatsangestellter An~pruch auf Einkommen aus 
Quellen außer halb des Gebietes und ist dieses 
Einkommen innerhalb des Gebietes einkommen
steuerpflichtig, so, hat er Anspruch auf Rückzah~ 
lung der einbehaltenen Steuern.' 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

a) Steuern oder sonstige Abgab~n, die vor
geschrieben oder erhoben werden' 

i) auf Grund des Eigentums oder der 
Innehabung unbeweglichen Vermögens, 
das innerhalb des Gebie~es gelegen ist; 

his services ata consulate by a consular 
employee, unless such employee is a na
tional of the receiving State and' is not 
also anational of the sending State. 

, (2) In ad'dition, the sending State 9r any con
sular officer or employee shall be exempt in the 
territory from all taxes or other similar charges 
of any kind which are, or may be, imposed or 
collected by the receiving State, or by any state, 
province, municipality or other sub-division of 
that State, in respect of acts performed by a con
sular officer or employee in his official capacity 
and falling within the scope of his official duties. 
This exemption .shall not apply to taxes or other 
similar eh arges in respect of which some 'other 
person is legally !iable, notwithstanding that the 
burden of the. tax or other simihr charge may 
be passed on to the sending State or the consular 
officer or employee; 

Artide 22 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) 
and of paragraph (3) of this Article, a consular 
officer or 'employee who complies withthe con
ditions set out in paragraph (4) of this Artide 
shall' be exempt in the, territory from all taxes 
or other similar charges of any kind (other 
than taxes or duties, which are, or may be, im
posed upon or by reason of importation or re
exportation, exemption horn which is dealt wiih 
exclusively in Article 23) which are, or may be, 
imposed or collected by' die receiving State or 
byany state, provin<;e, municipality or other sub
division of that State. I 

(2) The provisions of paragraph (1) of this 
Article shall apply only to taxes or other siinilar 
charges in respect of which, a consularofficer 
or employee would, in the absence of theexemp
tion provided for in this Artide, be the person 
legally liable, and shall not apply tCl taxes or 
other similar charges in respect of which some 
other person is legally liable, notwithstanding 
that the burden of the tax or other similar 
charge may be passed on to the consular officer 
or employee, If, however, a consular officer or 
employee is entitled to income from, sources 
outside theterritory and, the payment of that 
income to hirn in the, territof.y is subject to the 
deduction of income tax, he shall be entitled to 
repayment of the tax so deducted.'" 

(3) The provisions of paragraph (1) of this 
Artide shall not apply 

(a) to taxes or other similar charges of any 
kind imposed or collected on 

(i) the ownership or occupation of im
movable property situated within the 
territory; 

• 
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ii) auf Grund des Eigentums ederBe
sitzes ven beweglichem Vermögen 
sülcher Persünen, die im Gebiet weder 
ihren W ühnsitz nüch gewöhnlichen 
Aufenthalt haben; 

iii) vüm Einkümmen, das aus anaeren 
Quellen innerhalb des Gebietes 
stammt; 

iv) bei Vermögensübertragung vün Tüdes 
wegen, gleichgültig, üb der Konsul 
üder Künsulatsangestellte die Persün 
ist, welche stirbt, eder die Persen, auf 
die das Vermögen vün Tüdes wegen 
übergeht; 

v) für Rechtsgeschäfte' üder Urkunden 
über Rechtsgeschäfte, wie zum Beispiel 
Abgaben, die anläßlich des Verkaufes 
üder des überganges vün Geld üder 
sünstigen Vermögenswerten zu ent
richten sind, üder Stempelgebühren, 
die in diesem Zusammenhang ver
geschrieben eder erhüben werden; 

b) V erbra uchsteuern üder andere ähnliche Ab
gaben unä Gebühren, werunter jedüch 
nicht Abgaben üder Gebühren fallen, die 
vürgeschrieben eder erhüben werden 

i) für das EigentullJ., den Gebrauch üuer 
Betrieb vün Lanci-, Wasser- üder Luft
fahrzeugen üder, , unbeschadet vün 
lit. ii) und iii) für Waren, die gemäß 
Artikel 23 eingeführt werden; 

ii) in einem der in' Artikel 1 Absatz 1 
bezeichneten Gebiete des Vereinigten 
KönigreiChes für das Eigentum, den 
Gebrauch üder Betrieb vün Rundfunk
empfangsanlagen üder Fernsehrund
funkempfangsanlagen; 

iii) in der Republik österreich für die Be
willigung zur Errichtung und zum Be
trieb einer Rundfunkempfangsanlage 
eder, Fernsehrundfunkempfangsanlage, 
wübei die Gebührenbefreiung auf An
trag gewährt wird. 

(4) Die im Absatz 1 erwähnten Yüraussetzun
gen bestehen darin, daß der betreffende Kensul 
üder Künsuiatsangestellte 

a) Staatsangehöriger des Sendestaates und 
nicht Staatsangehöriger des Empfangsstaates 

, ist; 
b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit 

nachgeht; 

c) 1ll emem festen Dienstverhältnis zum 
Sendestaat steht üder, falls dies nicht zu
trifft" zur Zeit des Ami:santritt~s seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet ge
habt hat. 

Artikel 23 

(ii) the üwnership 'ür püssessiün üf müv
ahle prüperty in the territüry by 
nün-residents; 

(iii) incüme derived früm üther süurces 
within, the territory; 

(iv) the, passing ef prüperty ün death, 
wheiher the cünsular efficer ür em
pleyee is the persün whe dies ür the 
persün tü whöm the prüperty passes 
ün death; 

(v) transactiüns ür instruments effecting 
transactiüns" such as, eh arges en the 
sale ür transfer üf müney er üther 
prüperty, ür stamp duties impüsed ür 
cellected in cennexiün therewith; nür 

(b) tü excise, cünsumptiün er üther similar 
taxes _ür charges which shall' net, hüwever, 
be deemed to include any such tax ür 
charge. impüsed ür cellected 

(i) _ ün the üwnership, use ür üperatiün 
üf 'a vehicle, vessel er aircraft, er, 
withüut prejudice to sub-paragraph (ii) 
and (iii), en any article imperted in 
accürdance with Article 23; 

(ii) in relatien te any ef the territeries te 
which this 'Cenventio.n applies under 
paragraph (1) üf Article 1, ün the 
üwnership, use ür üperatiün üf a wire
less ür televisien set; 

(iii) in relatiün tü the Republic üf Austria, 
ün the grant üf, permissien (wh ich 
shall be accürded upün applicatien) te 
install er eperate a wireless ür' tele
visiün set. 

(4) The cünditiens referred te in paragraph (1) 
üf this Article are that the cünsular üfficer ür 
emplüyee concerned shall 

(a) be a natiünal üf the sending State and llüt 
a natienal ef the receiving State; 

(b) net be engaged in private eccupatiün für 
gain in the territory; 

(c) be ~ permanent efficial üf the sending 
State, ür, if nüt a permanent üfficial üf 
that State, nüt have been ürdinarily resi
dent in the territery at the time üf taking 
up his consular appüintment. 

Article 23 

(1) Der Sendestaat eder ein für ihn handelnder (1) The s,end1ing State, or ,a consular efficer 
Künsul darf Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen- acting ün Q'1;s behalf, 'shall be permitted tü imp,ür\ 
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stände; Amtserfordernisse sowie andere Gegen
stände, einschließlich Land-, Wasser- und Luft
fahrzeuge, die zum Gebrauch oder Verbrauch für 
amtliche Zwecke eines Konsulates bestimmt sind, 
in das Gebiet einführen oder aus diesem ausfüh
ren; alle diese Gegenstände sind von sämtlichen 
Steuern und sonstigen Abgaben befreit, die vom 
Empfangsstaat, einem Land, einer Provinz, einer 
Gemeinde oder einer anderen Verwa.ltungseinheit 
bei der Ein- oder Wiederausfunr gegenwärtig 
oder künftig erhoben werden. 

(2) a) Konsuln, welch~ die im Absatz 4 dieses 
Artikels festgelegten Voraussetzungen er
füllen, dürfen ihr Gepäck und ihre persön
liche Habe sowie andere Gegenstände, ein
schließlich Land-, Wasser- und Luftfahr
zeuge, die ausnahmslos für ihren Gebrauch 
oder Verbrauch oder für den Gebrauch 

· oder Verbrauch der in ihrem Haushalt 
· lebenden Familienmitglieder bestimmt sind, 
in das Gebiet einführen und auch aus 
diesem wiederausfiihren; alle diese Waren 
sind von sämtlichen Steuern und sonstigen 
Abgaben befreit, die vom Empfangsstaat, 
einem Land, einer Provinz, einer Gemeinde 
oder· einer anderen Verwaltungseinheit des 
Empfangsstaates bei der Ein- oder' Wieder
ausfuhr gegenwärtig oder künftig erh06en 
werden. Diese Bestimmung gilt für alle 
Waren, die der Berufskonsul sowohl bei 
seiner ersten als auch bei einer späteren 
Einreise in das Gebiet mitfßhrt, die an ihn 
adressiert sind und die er während der Zeit 
seiner amtlichen Tätigkeit einführt. 

b) Ein Konsulatsangestellter, welcher die in 
Absatz 4 dieses Artikels festgelegtep. Vor
aussetzungen erfüllt, hat in diesen Belan
gen. Anspruch auf die Privilegien, welche 
den Angestellten der diplomatischen Mis-

· sion, des Sendestaates zustehen, sofern diese 
analoge Bedingungen erfüllen. 

(3) Es besteht jedoch Einverständnis darüber, 
daß • ' 

a) der Empfangsstaat als eine Bedingung zur 
Gewährung der in diesem Artikel vor
gesehenen Befreiungen eine schriftliche Mit
teilung über jede Ein- oder Wiederausfuhr 
in vorgeschriebener Form verlangen kann; 

b) die in diesem Artikel vorgesehenen Be
,freiungen hinsichtlich der nur zum amt
lichen oder persönlichen Gebrauch ein
geführten Geg'enstände sich nicht auf Waren 
erstrecken, die für eine andere Verwendung 
oder zum Verkauf oder für kaufmännische 
Zwecke eingeführt werden; dieses Einver
ständnis hindert jedoch nicht die Einfuhr 
von Waren, die als kaufmännische Muster 
ausschlie.ß1ich zur Schaustellung innerhalb 

into the territory, or to re-exporttherefrom. 
all furniture, equipment, supplies and other arti
cles, including vehicles, vessels and aircraft, 
intended for use or ooIlJsumption in connexion 
with any of 'the official purposes of a consulate 
and-, in respeot of all such articles, shall be exempt 
from all taxes 01' other duties of any kind which 
are, or may be, imposed or collected by the 
receiving Stat,e, or by any state, province, muni
cipality or other sub-division of that State, upon 
or by reason of importation or re-exportation. 

(2) (a) A consular officer who complies with the 
conditions set out in paragraph (4) of this 
Article shall also be permitted to import 
into rehe territory, and subsequently to re
export therefrom, all haggage and effects 
and ,other arnicles, induding: vehicles, 
vessels and aircraft,intended exclusively 
for his use or consumption or for the use 
or consumption of. members of his 
family forming part of his household, and 
shall, in respect of all such articles, be 
exempt from all taxes or other duties of, 
any kind which are, or may be, imposed or 
colleoted by the receiving State, or by any 
state, pr6vince, munic,ipality or other suh
division of that Stare, upon or by reason 
of impüf1ta,rion or re-exportation. This 
provision shall apply to all such af'ticles 
which acCompany hirn to his consular post, 
whether upon first arrival or upon any 
subsequem arrival, or which are consigned 
to hirn at his post and importe,d' at any' 
time while he is assigned to such post. 

(h) A consularemployee who complies with 
the conditJions set out in paragraph (4) of 
this Anide shall be accorded,' in this" 
matter, any pr,ivilege accorded to a member 
of the diiplorri.atic mission of the sending 
State, who, holding rank lower than that 
of attache, complies with the like condi
tions. 

(3) It is, howev.er, understood thM 

(a) the receiv,ing State may, as a condition tO 

the, granting pf the exemptiomr provided 
for in thi'S Article, require that a nocifica
tion of any importation or re-exportation 
be given in such manner as it may' 
prescrihe; 

(b} th~ exemptions provided for in this Arti
ele, beingin respect of articles imported 
for of:ficial or. personal use only, shall not 
extend to articles imported as an accom
modation to others, or for sale or for other 
commercial purposes; this understanding 
shall not, however, be regarded as pre
cludling the importation of artiel$!s as 
sampies of commercial products solely for 
display' within a consulate, provided that 

• 

49 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 46

www.parlament.gv.at



49 der Beilagen 17 

eines Konsulates dienen,' vorausgesetzt, daß 
sie später wiederausgeführt oder vernichtet 
werden; 

c) der Empfangsstaat bestimmen kann, daß 
die in' diesem Artikel vorgesehenen Be
freiungen nicht für im Gebiet erzeugte oder 
verarbeitete Waren gelten, die aus diesem 
ohne Entrichtung oder unter Rückerstat
tung von solchen Steuern und sonstigen 
Abgaben ausgeführt. wurden, die bei Be
lassung dieser Waren im Inland erhoben 
worden wären; 

d) keine Bestimmung dieses Artikels so aus
gelegt werden darf, daß die Einfuhr einer 
einem Einfuhrverbot unterliegenden Ware 
in das Gebiet erlaubt ist, es sei denn, daß 
dieses Einfuhrverbot aus vorwiegend wirt
schaftlichen Gründen erlassen wurde; 

e) der Empfangsstaat sich das Recht vqrbehält, 
die gemäß diesem Artikel eingeführten 
Waren im Falle ihres Verkaufes oder ihrer 
sonstigen Weitergabe an Dritte mit einer 
Steuer oder sonstigen Abgabe zu belegen" 
die nach den gesetzlichen Vorschriften dieses 
GebIetes erhoben werden kann. 

(4) Die im Absatz 2 erwähnten Voraussetzun
gen bestehen darin, daß der betreffende Konsul 
oder Konsülatsangestellte . 

a) nicht Staatsangehöriger des Empfangs
~taates oder staatenlos ist; 

b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit 
nachgeht; 

c) In elUem festen Dienstverhältnis zum 
Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu
trifft, zur Zeit des Amtsantrittes seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet ge
habt hat. 

Teil V 
Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 24 

(1) Ein Konsul hat das Recht, die Staats
angehörigen des Sendestaates zu schützen und 
ihre Rechte und Interessen wahrzunehmen. Er 
kann daher 

/ a) siCh unter anderem mit Angelegenheiten 
befassen, die mit ihrem Aufenthalt, der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dem 
Genuß der bürgerlichen Rechte im Gebiet 
sowie Rechten auf Grund einer zwischen
staatlichen Vereinbarung, zwischen den 
Hohen Vertragschließenden Parteien im 
Zusammenhang stehen; 

b) sich mit jedem StaatsangehÖrigen des Sende
staates besprechen, in Verbindung setzen 
sowie ihn beraten; 

they aresubsequently re-exported or 
destroyed; 

(c) the receiving State may determine that the 
exemptions provided for in this Artic1e 
shall not apply in respect of articles grown, 
produced or manufactured in the territory 
which have been exported therefrom 
without payment of, or upon repayment 
of, taxes or duties which would have oeen 
leviable but for such exportation; 

(d) nothing in this Article shall be cons:trued 
so as ,to permit the entry into the territory 
of any, article the importation of which is 
specifically prohibited by law except where 
the reasons for such prohibition are pre
dominantly economic in nature; 

(e) the receiving State retains the liberty to 

impose any tax or other similar charge 
which may be leviable under the law of 
the territory in the ev,ent of the sale or 
disposal of any article imported in con~ 
formity with this Article. 

(4) The conditions referred to in paragraph (2) 
of this Article arethat the cODlSlUlar Officer or 
employee concerned shall 

(a) not be anational of the receiving State 
or a stateless person; 

(b) not be engaged in private occupation fol' 
gain in the territory; 

(c) be a permanent official of the sending State 
or, .jf not a permanent official of that State, 
not have been ordinarily resident in the 
territory at the time of taking up his 
consular appointment. 

Part V 
General Provisions 

Article 24 

ü) A consular officer shall be entitled to pro
tect the nationals of the sending State ami to 
defend their rights aIlJd interests. He, may 
accordingly 

(a) concern himself with, inter alia, matters 
anising in connexion with their stay, taking 
,of gainful occupation and enjoyment of 
civil rights in the territory and rights 
arisling runder any international agreement 
applicable between the High Contracting 
Parties; 

(b) interview, communicate wirh and advise 
any national of the sending State; 

2 

\' 
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c) Erkundigungen über alle Vorfälle ein-I 
ziehen, welche die Interessen eines Staats
angehörigen des Sendestaates berühren I 
könnten; 

d) jedem Staatsangehörigen des Sendestaates 
im Verkehr mit den Behörden des Gebietes 
oder im Verfahren vor diesen beistehen, er
forderlichenfalls für seinen Rechtsschutz 
sorgen und auf Ersuchen oder mit Zustim
mung dieser Behörden für ihn als Dol
metsc.:h auftreten oder zu diesem Zweck 
einen Dolmetsch namhaft machen. 

(2) a) Ein Konsul ist berechtigt, für diese 
Zwecke die in diesem Vertrag umschriebe
nen Aufgaben zu erfüllen. 

b) Er darf bei Erfüllung dieser Aufgaben die 
vom Sendestaat vorgeschriebenen Gebüh
ren einheben. So eingehobene Gebühren 
dürfen in die Währung des Sendestaates frei 
konvertiert ,und - dorthin überwiesen 
werden. 

(3) Ein Konsul darf die angeführten Aufgaben 
nur innerhalb seines eigenen Amtsbereiches er
füllen oder, wenn der Sendestaat einem Konsul 
keinen eigenen Amtsbereich zugewiesen hat, 
innerhalb des Amtsbereiches des ihm übergeord
neten Konsuls oder Amtsleiters. Nach Notifika
tion an die Behörden des Gebietes kann der Kon
sul jedoch, sofern von deren Seite kein Einspruch 
erhoben wird, diese Aufgaben auch außerhaih des 
genannten Amtsbereiches erfüllen. 

(4) Die Aufgaben eines Konsuls sind in den 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht erschöp
fend aufgezählt. Ein Konsul darf als solcher 
auch andere Aufgaben erfüllen, vorausgesetzt, 
daß sie 
-, a) mit dem Völker~echt oder der in dem 

Gebiet anerkannten internation-alen übung 
in Bezug auf Konsuln im Einklang stehen; 
oder 

- b) in keinem Widerspruch zum Recht des 
Empfangsstaates stehen und die Behörden 
des Gebietes keinen Einwand dagegen er
heben. 

(5) Berech tigt eine Bestimmung dieses Ver
trages einen Konsul, eine Aufgabe zu erfüllen, 
so hat der Sendestaat zu bestimmen, oq und in 
welchem Umfang ein Konsul diese Befugnis aus
üben darf. 

(6) a) Ein Konsul ist berechtigt, bei Erfüllung 
seiner -Aufgaben- sich an die zuständigen 
Lokalbehörden innerhalb seines Amts
bereiches und erforderlichenfalls an die 
Zentral!behörden des Gebietes zu wenden. 

b) Die betreffenden Behörden haben einem 
Konsul alle erforderliche Unterstützung zu 
gewähren sowie alle erforderlichen Aus
künfte zu erteilen. 

(c) enquire imo any incidents which have 
affected or may affect the iJ1Jterests of any 
such -na tianal; 

(d) aid any national of the sendi!1Jg State in 
relations with, orin proceediings - before, 
the autharities of the tenitory, make 
arrangements for legal aSlsisltaruce for hirn, 
where neces,sary, and, at the request of 
the said authorities or with their consent, 

-act as interpretier on behalf of such a 
national or de~ignate an interpreter so to 

act. 
(2) (a) For the said purpose~, a consular officer 

shall be emitled to perform any of the 
functions referred co in this Conventiom 

(b) He may, in connexion with the perform
ance of these functions, _ levy the fees 
prescribed by the sending State. Fees so 
levied shall be freely convertible into the 

,currency of, and trarusferable to, the 
sending State. 

(3) A consular officer may perform the said 
fuructions only within his owru coIlJSular district, 
or,in the case of a cons'lllar officer tO whom the 
sendi'ng State has not allotted aseparate consular 
district, withinthe di,stJrict of his superintendin-g 
cO!1JWlar officer or head of post, as the case may 
be. However, upon nouification to the authori
ties of the territory and in the absence of objec
tion on their part, he may perform these func
tions outside the said -district. 

(4) The provisions of the Con.vention, speci
fying the functions which a consular officer may 
perform, are not exhaustive. A consular officer 
mayaIso in his consular capacity perform other 
functions, provided that _ 

(a) theyare in accord1ance with international 
law or practice relative to consular officers, 
as recognised in the territory; or 

(b) they involve no conflict with the Iaw of 
the ter!1itory and the authorities of the 
terrirory raise no object:ion to their per-
formance by the consular officer. -

(5) Where any provis-ion of the Convention ' 
entitles a consular officer to perform a function, 
it is for the seooing State to determine whether 
and to what extent that iiunction shall be per': 
formed by him. 

(6) (a) A consular officer shall be entitl ed, in 
conneX!ion with the performance of his 
functions, tO apply to the Iocal authorities 
within his consular district ,as also, where 
necess'ary, to the central authorities of the 
territory. 

(b) The authorities concerned shall give a con
sular officer aB requisite assistance and in
formation. 
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e) Ein Konsul darf sich aber nicht, außer im (c) A consular officer may not, however, ex-
Falle der Abwesenheit eines diplomatischen cept in the ab.sence of a diplomatie repre-
Vertreters des Sendestaates, unmittelbar sentative of, the sending State,' apply direct 
an das' Foreign Office beziehungsweise an to the Foreign Office or the Bundesministe-
das Bundesministerium für Auswärtige rium für Aus:wärtige Angelegenheiten, as 

,Angelegenheiten wenden. the case may be. 

(7) Ein Staatsangehöriger des Sendestaates ist I (7) Anational of the sendling State shall, at 
jederzeit berechtigt, mit dem zuständigen Kon- I all times, be entitled to communicate with the 
sul in Vel'bindung zu treten und, außer im Falle appropriate consuhr officer and, imles1sS'Ubject 
gesetzmäßiger Anhaltung, ihn im Konsulat auf- to lawful detention, to visit hirn at his consulate. 
zusuchen.· 

(s) Ist ein Staatsangehöriger des Sendestaates 
aus Gründen der Rasse, Nationalität, politischen 
Gesinnung od'er Religion politischer Flüchtling, 
so sind die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
so auszulegen, daß sie den Empfangsstaat ver
ptlichten, einen Konsul als berechtigt anzusehen, 
die in diesem Vertrag aufgezählten Aufgaben zu 
erfüllen oder in anderer' Weise sich mit einem 
solchen Staatsangehörigen zu befassen oder für 
ihn tätig zu werden. 

Teil VI 
Allgemeine Konsularische Aufgaben 

Artikel 25 

(1) Ist ein Staatsangehöriger 'des Sendestaates 
im Gebiet in gerichtlicher Untersuchungshaft 
oder wird er dort sonst in Gewahrsam gehalten, 
so ist der zuständige Kons'ul von den Behörden 
des Gebietes unverzüglich zu verständigen. 

(2) Ist ein Staatsangehöriger Ides Sendestaates, 
für den :Absatz 1 gilt, zu Zwecken eines Ver
fahrens oder einer Vernehmung festgehalten 

'oder noch zu einem Rechtsmittel innerhalb der 
ordentlichen Re·chtsmittelfrist bered:~igt, so darf 
der Konsul ihn unverzüglich besuchen und für 
seinen rechtlichen Beistand sorgen. Soweit es mit 
den Erfordernissen des Verfahrens 1. Instanz, 
der Vernehmung oder des Rechtsmittelver
fahrens im 'Einklang steht, darf er sich mit 
dem Staatsangehörigen frei und vertraulich ~e
sprechen und Mitteilungen von ihm empfangen. 
Jede solche Mitteilung - oder, wenn die Zu-

'rückbehaltung des Originals erforderlich ist, eine 
Abschrift der Mitteilung - ist von den Behör
den des Gebietes unverzüglich an den Konsul 
weiterzuleiten. 

(3) a) Wird ein Staatsangehöriger des Sende
staates, für den Absatz 1 gilt,' in Voll
streckung eines Urteils in Gewahrsam 
gehalten, so ist der Kon'sul berechtigt, ihn 
nach Verständigung der zuständigen Be
hörde zu besuchen und Mitteilungen mit 
ihm auszutauschen. Besuche oder Mit-I 
teilungen unterliege'n der in' der Anstalt, 
in welcher der Staatsangehörige festgehal~ 
ten wird, geltenden Hausordnung; die 
Hausordnung hat jedoch dem Konsul stets 

(s) However, nothing in the provisions of this 
Artic1e shall be cOIlJS.trued so asto oMige the 
receiving State to recognise a consular officer as 
entitled to perform any of the funotions referred 
to in the Convention, or otherwise to act on 
behalf of, or con.cern hirnself with, a riationoal of 
the send1ing State who has become a political 
refugee, whether for reasonlS of race, nationality, 
pol'itical opinion or religion. 

Part VI 
General Consular Functions 

Article 25 

(1) Where any national of the sending State 
is confined in prison awaiting trial or is other
wise detained in custody within the territory, 
the appropriate,consular officer shall be linformed 
without delay by the authorities of the territory. 

(2) Where any national of the sending State 
w whom the provisions of paragraph (1) of this 
ArticIe lapply is heldfor the purposes qf any 
proceedings or int,errogation, or js entitled to 
appeal under the ordinary rules as :to the time 
within which an appeal niay be made, the con
sular officer may, without delay, visit hirn and 
arrange legal ,representation for hirn. He may, 
likewise, conformably with the requirements of 
the proceedings, interrogation or appeal in 
ques,tiion, converse freely and privately with the 
national and receivc communications from hirn. 
Any such commrunication, or, if it is neccssary 
to retain the original thereof, a copy of the 
eommunication, shall be forwarded without 
de1ay by the authorities of the territory to the 
consular officer. 

(3) (a) Where anational of the sendin!g State 
to whom the provision~ of paragraph (1) 
of this Artic1e apply is held in pursuance 
of a sentence, the consul:ar officer shall be 
entitled to visit hirn, upon notification to 
the competem authority, and to exchange 
oommuntications with hirn. Any sruch visit 
or communication shall be subject to the 
regulations in force in the institution in 
which the national is held, which regula
tions, shall, however, always permit the 
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in angemessener Weise Zutritt zu dem 
Staatsangehörigen und Gelegenheit zur 
Aussprache mit ihm ein:curäumen sowie 
angemessene Erleichterungen für den 
schriftlichen Verkehr vorzusehen. 

b) Ist jedoch gegen einen Staatsangehörigen, 
. der, wie in lit. a) beschrieben, festgehalten 

wird, ein weiteres Verfahren eingeleitet, so 
ist Absätz 2 anzuwenden. 

Artikel 26 

(1) Ein Konsul darf 

a) die nach dem Staatsangehärigkeitsrecht des 
Sendestaates erforderlichen Erklärungen 
en tgegennehmen; 

h) die nach dem Recht des Sendestaates hin
sich cl ich der allgemeinen WehrpfliCh t 
erforderlichen Bekanntmachungen an 
Staatsangehörige des Sendestaates veröffent
lichen und deren Erklärungen hiezu ent
gegennehmen; dem Konsul steht jedoch 
nicht das Red:!t zu, Plakate außerhalh des 
Konsulates anzubringen; 

c) i) die Geburt oder den Tod eines Staats
angehörigen des Sendestaates registrie
ren; 

ii) eine nach dem Recht des Gebietes ge
sd:!lossene Ehe eines Staatsangehörigen 
des Sendestaates registrieren; 

in solchen Fällen befreit die Eintragung 
der Geburt oder des Todesfalles oder der 
Ehe&d:!ließung durch einen Konsul eine 
Privatperson nicht von den. Verpflichtun
gen, die sich aus dem Recht des Gebietes 
über die Mitteilung und Eintragung durch 
die Behörden des Gebietes bei Geburten, 
Todesf~lIeti oder Eheschließungen ergeben; 

d) Pässe und andere Reisedokumente an 
Staatsangehörige des S.endestaates und 
andere Personen ausstellen, die darauf An
sprud:! haben; 

e) Sid:!tverrnel'ke und andere geeignete Do
kumente an Personen ausstellen, die sich 
in den Sendestaat begeben wollen; 

f) Ursprungszeugnisse und andere erforder
liche Papiere für Waren zur Verwendung 
im Sendestaat ausstellen. 

(2) Der Konsul kann aud:! notarielle ·Hand
lungel}, Beglaubigungen von Unterschriften oder 
Urkunden und übersetzungen vornehmen, Er
klärungen entwerfen und entgegennehmen, 
wenn dies von' einer Person,' gleich weld:!er 
Staatsangehörigkeit, zur Verwendung im Sende
staat oder gemäß dem im Sendestaat geltenden 
Recht benötigt wird. Ist nach dem Recht des 
Sendestaates die Abnahme eines Eides oder die 

consular officer reasonable access to and 
opportunity of converSling with the national 
and provide reasonable facilities for the 
purposes of commuruicattion. 

(b) It isuudersoood, however, that in any case 
where further proceedings are taken against 
anational who is held in the circumstances 
contemplated in sub-pangraph (a) of this 
paugraph; the prov,isions of paragraph (2) 
shall be regarded as applicable. 

Article 26 

(1) A consular officer may 
(a) receive such declarations as may be required 

(b) 

(c) 

to .be made under the Law of the send:ing 
State re1aoive 00 nationality; 
issue notices 00,' and receive dec1arations 
from, anational of the send<ing State in 
conformity wlith the law of that State 
relative to compulsory national service; 
this provision, however, does not entitle a 
consular officer to affix posters elsewhere 
than inside the consulate; 

(i) register the birth or death of anational 
of the sending State; -

(ii) record any marniage of anational of 
the sending State solemnised. under the 
law of the terrioory; 

it being underlitood that the registration 
of such a hirth or deat'h or the recording 
of such a marriage by a consular officer in 
no w,ay exempts a private person from any 
obliga~ion under the law of the territory 
Wlith regand to the notification and registra
ttion of births, deaths or marriages with 
the authorities of the territory; 

(a) issue passports and' other travel documents 
to nationals of the senaing State and other 
persons entitled to receive such passports 
ailid doouments; 

Ce) grant visas and other appropriate docu
ments to persons seeking to enter the 
s.ending State; 

(f) issue, wtith regara to goods, certificates of 
origin aoo other necessary documents for 
use in the sending Suale. 

(2) He may likewise perform notarial acts, 
draw up and receive declarations, aud legalise, 
authenticate or certify signatures or documeIllts, 
or translate documents, in any case where these 
services are required by a person of any nation
ality for use in the sending State or under the 
law in force in that State. If under that law the 
administration of an oath or affirmation is 
required, such oath or affirmation may b~ 

",-
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Entgegennahme eIner eidesstattlichen Erklärung administered. A consular officer may also 
erforderlich, so kann der Konsul diesen Eid perform these functions in connlexion with 
abnehmen oder diese Erklärung entgegen- documents required by anational of the sending 
nehmen. Ein Konsul kann diese Aufgaben im State for use elsewhere t:han in the s'endiing State 
Zusammenhang mit Urkunden, die von einem but it is understood that this proV'ision involves 
Staat,sangehörigen des Sen~estaates zur Ver~ no obligation. on the authorities of the -receiV'ing 
wendung außerhalb des Sendestaates benötigt State to recognise the validity of such notarial 
werden, erfüllen. Es 'besteht jedoch Einverständ- and other acts, referred to in this paragraph, 
nis darüber, daß diese Bestimmung die Behörden performed by a cOIl!sular officer in conneX10n 
des Empfangsstaates nicht verpflichtet, die Gül- with documents required under the law of the 

'tigkeit der in diesem Absatz angeführten receiving State. 
notariellen oder sonstigen Handlungen eines 
Konsuls bei Urkunden anzuerkennen, die gemäß 
dem Recht des Empfangsstaates erforderlich 
sind. 

Artikel 27 

(1) Ein Konsul darf Schritte zum Schutz eines 
Staatsangehörigen des Sendestaates unternehmen, 
wenn es sich um einen Minderjährigen handelt, 
der einen oder beide Elternteile verloren hat 
oder aus einem anderen Grund nicht uO:ter dem 
Schutz einer Person oder eines Amtes steht. Alle 
·danach unternommenen Schritte müssen in 
Übereinstimmung mit dem Recht des Sende
staates stehen und dürfen dem Recht des Emp
fangsstaates nicht widersprechen; ein österreichi
'scher Konsul kann auch, wenn nötig, Maß
nahmen zur Bestellung eines Vormundes treffen. 

(2) Absatz 1 hindert jedoch die zuständigen 
. Behörden des Gebietes nicht, gleichfalls solche 
Schritte zum Schutz de~ Interessen eines solchen 
Staatsangehörigen des Sendestaates zu ergreifen, 
die nach dem Recht des Gebietes zweckmäßig 
sind. 

(3) Konimt den zuständigen Behörden des 
Gebietes zur Kenntnis, daß ein Staatsangehöriger 
des Sendestaates, auf den dieser Artikel anzu
wenden ist, im Gehiet anwesend ist, so haben sie 
den zustäl!digen Konsul dahingehend zu ver
ständigen. Ebens.o hat der Konsul die Behörden 
zu verständigen, wenn ihm eine solche Informa
tion auf einem anderen Weg zuko~mt. 

Artikel 28 

Ein Konsul kann Maßnahmen für die Spitals
behandlung und Heimsendung von Staatsange
hörigen des Sendestaates treffen. 

Artikel 29 

Ein Konsul kann die Interessen des Sende
staates in bezug auf Handels- und Wirtschafts-
angelegenheiten fördern. . 

Teil VII 
N achlaßangelegenJ:teiten 

Artikel 30 

Article 27 

(1) A consular ·officer may take steps t,o safe
gua,rd the interests of anational of the sending 
State who, being a minor, has lost one or both 
parents or for any other reason is not under 
the legal protection of any person or authority. 
Any steps so taken shall be in conformity wirh 
the law of the sending State and ~hall be per
missible under the law of the receiving State; 
they may inc1ude, in the case of an· Aust:rian 
consular officer, the making of arrangements, 
where necessary, -for the appointment of a 
guardian. -

(2) The provisions of pal"agraph (1) of this 
Artic1e shall not, however" prec1ude the com
petent authorit:ies of the tel'ritory from also 
ta~ing such steps tO safeguard the interests of 
any such na,tional of the sending State as may 
be appropriate under the law of the territory. 

(3) If it should come to the kIllOwIedge of the 
competent authorities of the territory diat a 
national of the sending State' to whom the 
provisions of this Artic1e are applicable is pres,ent 
in the ten1tory, they shalI inform the appropriate 
consular offlcer accordingly and the consular 
officer shall likewise inform the said authorities 
if such information should reach hirn through 
any other channe!. 

,Article 28 

A consular officer may make arrangements for 
the treatment in a hospital and for therepatda
tion of.a national .of thesending State. 

Article 29 

A cOIl!S'ular officer may further the interests 
of the sending State in relation to commeroial 
and econlOmic matrers. 

Part VII 
Estates 

Article 30 

(1) Hinterläßt ein Verstorbener in einem Ge- (1) Where a deceased person leaves prope,rty 
biet Vermögen, an dem ein Staatsangehöriger des in the territory and a legal or equitable interest 
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Sendestaates, der sich weder im Gebiet aufhält in such property (for j'nstance, as a beneficiary 
noch dort vertreten ist, ein rechtliches Interesse under a will or as anexecutor or as a creditor 
(zum Beispiel als Erbe, Vermächtnisnehmer, of the estate or in the evenJt of an intestacy) is 
Gläubiger oder Testamentsvollstrecker [exe- held or chimedby a· national ofthe s.ending 
eutor]) hat oder geltend macht, so hat der Kon- State who is neither resident nor legally repre
sul, falls aas Nach'laßverfahren in seinem Amts- semed in that territory, a consular officer within 
bereich oder mangels eines solchen im Amts- whosedistr~ct or within the district of whose 
bereich des ihm übergeordneten Konsuls oder superintending consular officer or head of post, 
Amtsleiters durchgeführt wird, oder falls· kein as the case may be, the estate of the deceased 
solches Verfahren dur.chgeführt wird, der Kon- persO!lr is being administered or, if no admillJistra- . 
sul, in dessen Amtsbereich das Vermögen gelegen tion has been inSltiouted, the property i5 situated, 
ist, das Recht, diesen Staatsangehörigen hinsicht- shall have the right to represent such natio.na! 
lieh· seiner Interessen am Nachlaß oder Ver- as ·regards his interests in .the estate or property 
mögen so zu vertreten, wie wenn von ihm eine· as if vaLid powers of attorney had been executed 
gültige auf. den Konsul lautende Vollmacht aus- by hirn in favour of the consular office:. . 
gestellt worden wäre. 

(2) Ist dieser Staatsangehörige in der Folge im 
Gebiet vertreten, so ist die Stellung des Konsuls 
die gleiche, wie wenn er vorher eine· Vollmacht 
dieses Staatsangehörigen geha;bt hätte, die zu 
dem Zeitpunkt llnwi.rksam geworden ist, in dem 
der Konsul Kenntnis erhält, daß dieser Staats
angehörige anderweitig vertreten ist; ,in allen 
Fällen, in denen eine VertretullJgsbewilIigung 
(grant of representation) zugunsten des Konsuls 
gemäß Artikel 31 Absatz 2 oder 3 erteilt wor
den ist, mit dem Zeitpunkt, in dem e,ine weitere 
Bewilligung zugunsten dieses Staatsangehörigen 
auf dessen eigenes Ersuchen oder auf Ersuchen 
seines Vertreters erteilt wird. 

(3) A:bsatz 1 gilt unabhängig von der Staats
angehörigkeit des Verstorbenen und semem 
Sterbeort. 

Artikel 31 

(2) If, subsequently, such national becomes 
legally represented in the territory, the position 
of the collJsular officer shall be as if he previous,ly 
had apower of attorney from the nationalwhich 
has ceased to be operative as from the date when 
the consular officeris informed that such national 
is otherwise legally represented or, in any case 
where a gram of representation has already been 
made in favour of the consular officer in accor
da~ce with the provisions of paragraph (2) orof 
paragraph (3) of Article 31, as from the <i'ate 
when a further grant ,is made to that national 
on. his own application or on the application of , 
his legal representative. . 

(3) The provisions of paragraph (1) of this 
Article shall apply whatever the nationaEty of 
the deceased person aud irrespective ofthe place 
of his death. 

Article 31 

(1) Hat der Konsul ein Vertretungsrecht ge- (1) Where a consular officer has a right of 
mäß Artikel 30 Absatz 1, so ist er berechtigt, representation ,under pa-ragraph (1) of Article :30, 
Schritte zum Schutz und zur Wahrung der he may take steps for the protection and preser
Interessen der Person zu unternehmen, die zu . vation of the interests of the person whom he 
vertreten er befugt ist. Er ist auch berechtigt, is enritled to represent. He may likewise take 
den Nachlaß oder das Vermögen insoweit in possession of the estate or the I?roperty to·the 
Bes·itz zu nehmen, wie er es als, ordnungsgemäß same extentas if he wer,e the duly appointed 
bestellter Vertreter der Person tun könnte, attorney of the per~on whose imerests he repre
deren Interessen er vertritt, sofern nicht eine sents, unless another person, having equal or 
andere Person, die gleiche oder stärkere Rechte prior rights, has taken the necessary steps to 
besitzt; die nötigen Schritte ergriffen hat, um assurne possession thereof. 
in den Besitz des Nachlas,ses zu gelangen. 

(2) Ist nach dem Recht des Gebietes eine Ver
tretungsbewiUigung (grant of representation) 
oder ein Geri<;htsbeschluß nötig,' um dem Kon
sul die Möglichkeit zu geben, das Vermögen zu 
schützen oder in Besitz zu nehmen, so ist auf 
Antrag des Konsuls jede .Bewilligung zu erteilen 
oder jeder Beschluß zu fassen; der zugunsten des 
ordnungsgemäß bestellt·en Vertreters der Person' 
getroffen worden wäre, deren Interessen der 
Konsul vertritt. Wird glaubhaft gemacht, daß 
sofortige Maßnahmen Zum Schutz und zur 
Sicherung des Nachlasses erforderlich sind und 

(2) Where under the law of the terl'itory a 
gram of representation Or ol'der of a court ,is 
necessary for thc purpose of enabling the consular 
officer S'O to protect or to take pos,ses~ion of 
thc property, any grant or order which would 
have been made on the application of the duly 
appO'inted attorney of the pers:on whO'se ,interests 
are represemed by the consu~ar officer: shall be 
made on theapplication of the consular officer. 
On prima facie evidence of the necessity for the 
immediate protection and preservation of the 
estate and of the existence of some person or 
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daß eine Person oder Personen vorhanden sind, 'persons with an interest -. which the consular 
die ein Interesse besitzen, das der Konsul zu ver- officer has a right to represent, the court 'shall, 
treten berechtigt ist, so hat das Gericht, wenn if sa~isfied as to such necessity, make a provisional 
es von dieser Notwendigkeit hinlänglich über- grant or order in favour of the consrillar ~fficer, 
zeugt ist, dem Antrag des Konsuls mit Beschluß limited to the proteaing and pröerving of the, 
stattzugeben oder ~ine vorläufige Bewilligung zu ,estatc until 'Such time' as a further grant of 
erteilen, die auf den Schutz und die Erhaltung representation is made. 
des Nachlasses bis zu dem Zeitpunkt beschränkt 
ist, in dem eine weitere Bewilligung 'erteilt wird. 

(3) a) Der Konsul darf auch den Nachlaß un
eingeschränkt wie ein ordnungsgemäß be
stellter Vertreter der Person verwalten, 
deren Interessen er vertritt. Ist nach dem 
Recht des Gebietes eine Vertretungsbe
willigung (grant of representation) durch 
ein Gericht - oder falls eine Bewilligung 
bereits gemäß Abs·atz 2 erteilt wurde, eine 
weitere Bewilligung - zu diesem Zweck 
erforderlich, so hat der Konsul vorbehalt
lich der lit. b) dieses Absatzes dasselbe 
Recht, um eine Bewilligung anz,usuchen 
und sie zu erhalten, wie der ordnungs
gemäß bestellte Vertreter der Person, 
deren Interessen er vertritt. 

b) Das Gericht darf jedoch, wenn es dies für 
~ngebracht hält, 
i) die Erteilung einer vom Konsul bean

tragten Bewilligung solange zurück
stellen, als es dem Gericht nötig scheint, 
damit die vom Konsul vertretene Per
son verständigt werden und dann ent
scheiden kann, ob sie von jemand an
derem als dem Konsul vertreten wer
den will, 

ii) anordnen, daß der Konsul' entspre
chende Nachweise über den Empfang 
der Vermögenswerte durch den Be
rechtigten erbringt oder - falls er 
diesen' Nachweis nicht erbringen 
kann - daß er' diese Vermögenswerte 
an die zuständige Behörde oder Person 
zurückzahlt oder daß, nachdem der 
Konsul in sonstiger Hinsicht den Nach
laß uneingeschränkt verwaltet hat, die 
tatsächlich·e Übergabe der Vermögens
werte an die Berechtigten so bewirkt 
werden soll, wie es das Gericht be
stimmt. 

Artikel 32 

Ein Konsul ist außerdem berechtigt, einen 
geringfügigenNachlaß' eines verstorbenen -Staa ts
angehörigen des Sendestaates in Empfang zu 
nehmen und zu verteilen, ohne daß er vorher 
eine Vertretungsbewilligu'ng (grant of represen
tation) erhalten hätte; er ist hiezu in dem Aus: 
maß und unter den Voraussetzungen berechtigt, 
unter denen dies nach dem Recht des Gebietes 
gestattet ist, in dem sich der Nachlaß befindet. 

(:,) (a) The consular officer mayaiso fully 
administer the estate to the same extent 
as if he were the duly appointed attorney 
of the person whose interests he represents. 
Wher,e under the law of the territory a 
grant ,of representation by a court (or, 
where a granthas already been made in 
accordance with paragraph (2). of this Arti
cle, a further grant)' is necessary for this 
purpose, the consular. officer shall, subject 
to the provisions of sub-paragraph (b) of 
this paragraph, have the same right to 
apply for and to obtain such a grant on his 
application as the duly appointed attorney 
of the person whose interei>ts he represents. 

(b) The court may, however, if it thinks fit' 

(i) postpcine the making of a grant on the 
application of a consular officer for 
such t,ime as it deerns necessary to 
enable the person represented, by the 
consular officer to be informed and to 
deciJd.e whether he des,ires tO be- repre
sented otherwise than by the corui'Ular 
officer; 

(ii) order that the consular officer shall 
furnish reasonable evidence of the 
receipt of the assets by the, beneficiary 
or, in the 'event of his. being unable to 
furnish such evidence, repay or return 
those assets to the competent authority 
or person or, the consular officer 
having otherwise fully administered 
th'e estate,that the actual transmi&sion 
of the as,sets tO the beneficiary shall 
he ,effected through such other' chan
nels as it may direct. 

Article ,32 

In addition, a consular officer may receive and 
dis.tribute an estate of sm all value of a deceased 
national of ,the sending State withou! first 
obtaining a grant of representation, to the extent 
that, and subjectto the conditions under which, 
this may be permitted under the law of the 
territory in which the estate is situated. 
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Artikel 33 

(1) Stirbt ein Staatsangehöriger des Sende
staates während einer Reise im Gebiet oder einer 
Durchreise durch das Gebiet, ohne daß er dort 
seinen Wohnsitz (domicile) oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, so hat der Konsul das Recht, 
das Geld und die sonstige Habe aus dem per
sönlichen Besitz des, Verstorbenen zum Zwecke 
der Sicherung unmittelbar' in Verwahrung zu 
nehmen;, das Recht der zuständigen Behörden 
des Gebietes, dieses Geld und diese' Hahe in 
jedem Fall an sich zu nehmen, in dem die In
teressen der Rechtspflege oder eine Strafunter
suchungdies verlangen, wird dadurch nicht be
rührt. 

(2) Das Recht, dieses Geld oder diese Habe in 
Besitz zu ,behalten oder darÜlber zu verfügen, 
unterliegt den Rechtsvorschriften des Gebietes 
und den Bestimmung'en der Artikel 30 bis 32. 

Artikel 34 

übt ein Konsul hinsichtlich eines Nachlasses 
die in' den Artikeln 30 bis 33 erwähnten Rechte 
aus) so untersteht er insoweit unheschadet der 
Artikel 15 Absatz ~ und 17 Absatz 3 lit. a) in 
allen mit dieser Angelegenheit, im Zusammen
hang stehenden Verfahren der Gerichtsbarkeit 
des Gebietes. 

Artikel 35 

(1) Gelangt den zuständigen Behörden zur 
Kenntnis, daß im Gebiet ein Nachlaß vorhan
den ist 

a) eines Verstorbenen, ,gleich welcher Staats
angehörigkeit, bezüglich dessen Nachlasses 
ein Konsul auf Grund der Artikel 30 
bis 32 ein Recht zur Vertretung der In
teressen haben mag; oder 

Ib) eines Staatsangehörigen des Sendestaates, 
bezüglich dessen Nachlasses . keine Per
son - außer einem Beamten ,des Emp
fang·sstaates - im Gebiet anwesend oder 
vertreten ist, die' das Recht besitzt, die 
Verwaltung (administration) zu bean
spruchen, so h~ben die besagten Behörden 
den zuständigen. Konsul hievon zu ver-

, ständigen. 

(2) Ebenso hat de·r Konsul die Behörden zu 
verständigen, wenn ihm eine solche Information 
auf einem anderen Weg zukommt. 

Artikel 36 

Article 33 

(1) If a national-of the sendinrg State dies while 
travelling in or passing through the territory 
without being either domiciled or resident in ihat 
territory, the conrsular officer may, Jor the pur
-pose of safegual'ding the money and effects in the 
personal 'possession of the deceased, take imme
diate cusuody thereof, subject to the right of 
the appropriate aruthorities of the territory to 
assurne possess.j.on of such money and effects in 
any casewhere the interests of justice or the 
investigation of crime so ,require. 

(2) Any right to retain posses~ion cf, or to 
dispose of, such money or effects shall be subject 
to the provisions of Articles 30 to 32 and to the 
law of the territory. 

Article 34 

, If a consular afficer exercises the rights referred 
to in Articles 30 to 33 with regard to an estate 
he shall to - that extent, notwith~tandj.ng the 
provisions of paragraph (2) of Art'icle 15 or of 
sub-paragraph (a) of parargraph (3) of Article 17, 
be subject to the juri&d~ictiQn of the courts of 
the territory in any proceedings arising in ~on
neX'lOn therewirh. 

Article 35 

(1) Where it is brought to the knowledge of 
the appropriate authorities that there is in the' 
territory an estate 

(a) of a deceasoo penon of any nartionality in 
relation to which a cOIl'Sular officer may 
have a right to represent interests by virtue 
of the provisions of Articles 30 to 32; or 

(b) of anational of the sendinrg State in relation 
to which no person (other than an official 
of the receivirig State), emütled to claim 
administration, is present or represented in 
the territory, 

the said authoritiesshal1 forthwith so inrorm the 
competenrt consular officer. 

(2) The cansular officer shall likewise inform 
the authorities if such information should reach 
himthrourgh any other channel. 

Article 36 

Erhält ein Konsul von einem Gericht, einer In any case where, in pursuan,ce of Articles 30 
Stelle oder Person gemäß Artikel 30 Ibis 32 Geld to 32, a consular officer receives from a court, 
oder sonstige Vermögenswerte, so 'hat das be- agency 01" person, money or other property, the 
treffende . Gericht, die betreffende Stelle oder court, agency or person concerned' shall be 
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Person, gegenüber dem Konsul Anspruch auf entitled to receive from hirn a valid discharge 
eine Entfertigung über dieses Geld oder d'ie in respect of such money or property. 
sonstigen Vermögenswerte. 

Artikel 37 . Article 37 

(1) Unbeschadet der Artikel 30 bis 32 kann ein (1) Without prejudice to ,the prOVISIOns of 
Konsul Von einem Gericht, einer Stelle oder, Articles 30 to 32a consular officer may receive 
Person Geld oder sonstige Vermögenswerte zur 
übermittlung an einen auf Grund des Todes 
einer Person anspruchsberechtigten Staatsange
hörigen des Sendestaates, der im Gebiet nicht an
wesend ist, im Empfang nehmen. Dieses Geld 
oder diese sonstigen Vermögenswerte können An
teile an einem Nachlaß, Zahlungen ws der Sozial
versicherung oder den Erlös von Lebensversiche
rungsscheinen umfassen. Das Gericht, die Stelle 
oder Person, welche die Zuteilung vornimmt, is,t 
nicht verpflichtet, dieses Geld oder diese son

. stigen Vermögens werte durch den Konsul zu 
übermitteln; der Konsul ist nicht verpflichtet, 
sie zur übermittlung zu übernehmen. Nimmt 
er sie in Empfang, so hat er alle von diesem 
Gericht, dieser Stelle oder Person festgesetzten 
Bedingungen hin5ichtlich eines entsprech,enden 
Nachweises über den Empfang des Geldes oder 
der sonstigen Vermögenswerte durch den Staats
angehörigen einZIUhalten, an den diese zu über
mitteln sind. Hinsichtlich der Rückgabe des 
Geldes oder der sonstigen Vermögenswerte gilt 
dies für den Fall, daß er nicht iIruitande ist, 
diesen Nachweis zu erbringen. 

(2) Geld oder sonstige Vermögep.swerte dürfen 
einem Konsul nur in dem Ausmaß· und unter 
den Voraussetzungen ausgezahlt, ausgefolgt oder 
übermittelt werden, unter denen die Zahlung, 
Ausfolgung oder übermittlung an die Person, 
die der Konsul vertritt oder in deren Namen er 
das Geld oder die sonstigen Vermögenswerte er
hält, nach dem Recht und den Vorschriften des 
Empfangsstaates gestattet wäre. 

(3) Der Konsul erwirbt hinsichtlich dieses 
Geldes oder der sonstigen Vermögenswerte . ke~n 
weitergehendes Recht als die Person, die er ver
tritt oder in dereIl. Namen er das Geld oder die 
sonstigen Vermögen5werte erhält, erworhen 
hätte, wenn das Geld oder die _ sonstigen Ver
mögenswerte unmittelbar an sie ausbezahlt, aus
gefolgt oder übermittelt worden wären. 

Teil VIII 
Schiffahrt 

Artikel 38 
, . 

Läuft ein Schiff des Seildestaates einen Hafen 
des Empfangsstaates an (wobei unter Hafen jede 
mit einem Schiff zu erreichende Ortlichkeit zu 
verstehen ist), 

a) so darf der Konsul seine im Artikel 39 auf- I 
gezählten Aufgaben frei· und ohne Ein- I 

for transmä.ssion to anational of the sending 
State who is not present in the territory, from 
a _ court, agency or pers'On, mOIley or other 
property to which such national is entitled as a 
consequence of the death of auy pers'On. Such 
money or property may include shares in an 
estate, payments made pursuant to workmen's 
compensation laws or any similar la ws and the 
pI"oeeeds 'Of life insuranee policies. The court, 
agency·or person making the distribut~on shall 
not be obliged lto transmit such money or pro
perty through the eonsular officer, and the 
consular officer shall not be obliged to reeeive 
it for transmission. If he does receive such money 
or property, he sha11 eornply with any condition 
laJid down by such eouI"t, ageney or person with 
regard to flUrnishing reasonable evidence of the 
receipt of the money or' property by the national 
to whom it is to be transmitted or with regard 
to returning it in the evellJt of his being unable 
to furnish such evidenee. 

(2) Money or 'Other property may be paid, 
ddivered or transferred to a consular 'Officer 
only to the extent that, and subject to the con
ditions under whieh, payment, delivery or 
transfer to the person whom the consular 'Officer 
represents, or on whose behalf he reeeives the 
money or property, W'Ould be permitted under 
the law 'Ofthe territory. .' 

(3) The eonsular 'Officer shall' acquire no 
greater rights in respeet of any such money 'Or 
property than the person whom he ·repres,ents< 
or on whose behalf he receives it W'Ould have 
aequired if the money or property had been paid, 
delivered or tra'nsferred to that pers'On direetly. 

Part VIII 
Shipping 

Article 38 

When avesseI of the - sending State "isits a 
port (which expres~ion includes any place FO 
which avesseI may come) in the receiving State 

(a) a. consular officer may freely perform the 
funetions enumerated in .Article 39 without 
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mengung der Behörden des Gebietes er
füllen und ZlU diesem Zweck - auf seinen 
Wunsch in Begleitung eines oder mehrerer 
Künsulatsangestellter - persönlich an Bord 
des Schiffes g,ehen, sobald die sanitätsbe
hördlichen Vürschriften erfüllt worden 
sind; im Zusammenhang mit der ErfüUung 
dieser Aufgaben darf der KüIl!Sul die Unter
stützung der zuständigen Behörden des Ge
bietes 'anrufen, die ihm die erfürderliche 
Unterstützung zu gewähren haben, es sei 
denn, sie hätten besündere Gründe, die im 
Einzelfall ihre Weigerung vüll rechtfertigen 
würden; 

b) sü dürfen der Kapitän und entsprechende 
Mitglieder der Besatzung sich zum Künsulat 
begeben, es sei denn, daß die Behörden des I 

Gebietes wegen zu langer Rei:>ezeit zum 
üder wegen zu grüßer Entfernung vüm 
Künsulat Einspruch erheben; im Falle 
eines solchen Einspruches haben die Be
hörden des Gebietes den Künsul unverzüg
lich hievün zu verständigen. 

Artikel 39 

(1) Der Künsul darf 

a) an den Kapitän und die Mitglieder der Be
satzung eines Schiffes des Sendestaates 
Fragen richten, in ,die Schiffspapiere Ein
sicht nehmen, Erklärungen über die Reise 
des Schiffes und seiner Bestim:mungshäfen 
entgegennehmen und allgemein das Ein
und Auslaufen des, Schiffes süwie seinen 
Aufenthalt im Hafen erleichtern; 

b) Maßnahmen. zur Anstellung und Entla.ssung 
des Kapitäns ooervün Mitgliedern der Be
satzung ergreifen; 

c) unbeschadet des '-Artikels 41 Absatz 1 Strei
tigkeiten zwischen dem Kapitän und den 
Mitgliedern der Besatzung einschließlich 
vün Streitigkeiten über Löhne (Heuer) und 
Dien.stverträg,e schlichten; 

d) Schritte zur Aufrechterhaltung der Ord
nung und Disziplin auf dem Schiff unter
nehmen; 

e) Maßnahmen für die Spitalsbehandlung und 
die Heimsendung des Kapitäns oder der 
Mitglieder der Besatzung des Schiffes 
treffen; 

f) Erklärungen üder sünstig,e Urkunden ent
gegennehmen, entwerfen oder ausfertigen, 
'die vüm Recht des Sendestaates unter an
derem für fülg,ende V ürgänge vürgeschrie
ben sind: 

i) Eintragung e"'ines - nüch nicht in das 
Register des Sendestaates eingetragenen 
Schiffes in dieses Register; 

ii) Lösch'ung eines Schiffes aus dem- Re
gister des Sendestaates; 

interference ün the part üf the authürities 
üf the territüry and, für this purpüse, may, 
accümpanied, iE he sü desires, ohy a member 
or members üf his staff, proceed personally 
on büard the vessel after she has received 
pratique; in any matter pertaining to the 
perfürmance üf these duties, he may invüke ' 
the assistancc of the cümpet,cnt authürities 
üf the territüry and the requisite a~sistance 
shall be affürded by them except where 'in 
any particular case they have special 
reasüns which wüuld fully warrant it being 
refused; 

(b) the master and apprüpriate members üf the 
crew may prüceed tü the cünsulate unless 
thc authorities üf the territüry- shall raise 
übjectiün in any ease involving unreasünable 
time ür distance üf trave!; in the event üf 
such obj~ction being made, the authürities 
üf the territüry shall immediately infürm 
the cünsular üfficer. 

Article 39 

(1) A eünsular üfficer may 

(a) questiün the master and any member üf the 
crew üf a vessel üf the sending State, 
examine the vesse!'s papers, take statements 
with r-egard tü her vüyage and destinatiün -
and generally facilitate the entry into, stay 
in and departure früm, a pürt üf the vessel; 

(b) arrange für the engagement and discharge 
of the master or any member of the crew; 

(c) withüut prejudice tü the provisiüns of 
paragraph (1) of Article 41, settle disputes 
between the master and any member üf the 
crew, including disputes as tü wages and 
cün tracts 'üf service; 

(d) take measures für the nuintenance üf güüd 
ürder and discipline ün büard the vessel; 

(e) make arrangements für the treatment in a 
hüspital and for the repatriatiün üf the 
master ür any member of the crew üf the 
vessel; 

(f) receive, dr'aw up ür execute any declaratiün 
ür üther document prescribed by the law 
of the sending State in cünnexiün with", 
inter alia, 

(i) the ~ntry in the register üf the sen ding 
State üf any vessel nüt regisrered in 
that State; 

(ii) the rerhüval from the register üf the 
sending State üf any vessel; 
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iii) Eintragung des Ei~entumsliberganges 
eines Schiffes im Register des Sende
staates von einem' Eigentümer auf den 
anderen; 

iv) Eintragung einer Hypothek oder son
stigen Belastung' auf ein im Sende
staat registriertes Schiff; 

v) den Wechsel des Kapitäns eines so 
registrierten Schiffes; 

vi) Verlust oder Schaden eines solchen 
Schiffes; 

g) sonstige Maßnahmen zur Durchs,etZIUng der 
schiffahrtsrechtlichen Vorschriften des 
Sendestaates treffen. 

(2) Ein Konsul darf ferner den Kapitän oder ein 
Mitglied der Besatzung eines Schiff,es des Sende
staates im Verkehr mit den Behörd,en des Ge
bietes unterstützen; zu diesem Zweck ist' er be
rechtigt, von den besagten Behörden jede in Be
tracht kommende Erleichterung zu erhalten, ins
besondere hinsichtlich der Vorsorge für ,Rechts
schutz oder hinsichtlich seines Auftretens als 
Dolmetsch für einen solchen Kapitän' öder ein 
solches Mitglied der Besatzung. 

Artikel 40 

(1) Entweicht ein Seemann in einem Hafen des 
Empfangsstaates von einem Schiff des Sende
staates, so haben die zuständigen Behörden des 
Gebietes auf Ersuchen des KonsuLs bei der Er
greifung des EntWichenen so weit behilflich zu 
sein, als· es mit den Rechtsvorschriften des Ge
bietes vereinbar ist. 

(2) Absatz 1 ist jedoch nicht auf einen Seemann 
anzuwenden, 

a) der einSt'aatsangehöriger des Empfangs
staates ist; 
oder 

b) bei dem hinreichender Grund zur Annahme 
besteht, d'aß sein Leben oder seine Freiheit 
aus Gründen der Rasse; Nationalität, politi-I 
schen Gesinnung oder Religion in einem 
der Länder, die das Schiff voraussichtlich 
anlaufen wird, gef.ähroet ist; oder 

c) der wegen einer nach den Rechtsvor
schriften -des Gebietes strafbaren Handlung 
(ausgenommen die En~weichung) beschul
digt wird oder schuldig gesprochen worden 
ist und zwar so lange, bis das Gerichts
verfahren abgeschlossen ist und er eine 
allenfalls wegen dieser strafbaren HandLung 
über ihn verhängte Strafe verbüßt hat.' 

Artikel 41 

(iii) the transfer from one owner to 
another of a vessel on theregister of 
the sending State; 

(iv) the registration of anv mortgage or 
charge on a vessel so registered; 

(v) any change of master in relation to a 
vessel so registered; 

(vi) the loss of, or any damage, sustained 
by, a vessel so registered; 

(g) take other measures for the enforcement,' 
of the law of the sen ding State relative to 

merchant shipping. 

'(2) In addition, a consular officer may aid the 
master or any member of the crew of a vessel 
of the sending State in any dealings with the 
authorities of the territory, and, for this purpose, 
5hall be accorded by the said authorities a11 
appropriate facilities, in particular as regards the 
making by hirn of arrangements for the provision 
of legal assistance or as regards his acting asan 
interpreter on behalf oE any such master or 
member of the crew. 

Article 40 

(1) If a member of the crew of a vessel of the 
sending State deserts in a port of the receiving 
State, ehe appropriate authorities of the territory, 
at the request of a consular officer, shall, con
siste~tly with the law of the territory, afford all 
assistance with a view to the recovery of the 
deserter. . 

(2) The provisions oE paragraph (1) of this 
Article shall not, however, apply in relation to 
a seaman 

(a) who is anational of the receiving State; or 

(b) in whose ca se there is reasonable cause for 
believing that his life or· liberty will be 
endangered for reasons of race, nationality, 
political opinion or religion, in any country 
to which the vessel is likel?, to gOi or 

(c) who is accused or has been convicted of an 
offence (other than the desertion) cog
nisable under the law of the territory, until 
such time as he has been tried and, if con
victed, has undergoneany punishment' 
which may have bem awarded to hirn in 
respeet of that offence. 

Article 41 

(1) Die Gerichte des Gebiete's dürfen hinsicht-I (1) The judicial authorities of the territory 
lich von Streitigkeiten zwischen dem Kapitän sha11 not entertain civil proceedings arising out 
und den Mitgliedern der Besatzung des Schiffes of a dispute between the master ,and any member 

.... , 
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über Löhne und Dienstverträge kein Verfahren 
durchführen, ohne den Konsul hievon- zu ver
ständige~, es sei denn, daß hinsichtlich 

a) eines <ler im Artikd 1 Absatz 1 bezeich
neten Gebiete der Konsul von dem Ver
fahren in Kenntnis gesetzt worden ist und 
er keinen Einspruch erhebt; 

b) der R,epublik Osterreich alle am Streit be
teiligten Parteien zustimmen. 

(2) Die Gerichte des Gebietes dürfen - außer 
auf Ersuchen oder mit Zustimmung des Konsuls 
- keine Sttafverfolgung wegen an Bord des 
Schiffes begangener strafbarer Handlungen durch
führen, es sei denn, daß die strafbareri Hand
lungen 

a) durch andere Personen als den Kapitän oder 
ein Mitglied der Besatzung oder zum Nach
teil solcher anderer Personen oder durch 
Staatsangehörige des Empfangsstaat!es oder 
zum Nachteil solcher Staatsangehöriger be
gangen wurden; oder 

b) die Ruhe . oder Sicherheit im Hafen oder 
die Vorschriften des Gebietes über das Zoll
wesen, die ZulasSIUng von Ausländern, das 
Gesundheitswesen oder den Schutz des 
menschlichen LebeIlJS auf See betreffen; 
oder 

c) nach dem Recht des Gebietes im Höchst
maß mit einer Freiheitsstrafe von min
destens fünf Jahren oder mIt einer 
streng,eren Strafe bedroht sind. 

(3) Die Verwaltungshehörden des Gebietes 
dürfen bei Vorkommnissen an Bord des Schiffes 
nicht eingreifen, es sei denn, 

a) daß eine Person beschuldigt wo~en ist, an 
Bord eine strafbare Handlung begange~ 
zu haben, hinsidltlich derer die Gerichte 
des Gebietes gemäß Absatz 2 lit. a), b) oder 
c) ein Strafverfahren durchführen dürfen, 
oder daß himeichender Anlaß zur An
nahme hesteht, daß eine solche strafbare 
Handlung an Bord unmittelbar bevorsteht; 
begangen wird oder begangen worden i'st, 
oder 

b) daß ein Mitglied der Besatzung unter den 
in Absatz 4 lit. a) oder b) angeführten um-I 
ständen in Gewahrsam gehalten wird; oder 

c) daß eine andere Pers'on gegen ihren Willen 
an Bord festgehalten wir,d; diese ~estim
mung darf jedoch nicht so aIUsgelegt wer
den, daß sie völkerrechtswidrige Eingriffe 
rechtfertigt; oder 

- d) um eine von ihnen als notlg betrachtet'e 
Maßnahme oder Untersuchung in einer im 
Absatz 2 lit. b) erwähnten Angelegenheit 
durchzuführen; oder 

e) mit Zustimmung des Konsuls. 

of the crew of a vessel of the sending Stare about 
wages 01' any contract of service, unless, . 

(a) in the case of any territory to whicll this 
Convention applies under paragraph (1) of 
Article 1, a consular. officer shall have 
been notified of the proceedings and shall 
not have raised objection; and, 

(b) in the case of the Republic of Austria,alI 
parties to the dispute so agree. ' 

(2) Except at the requ'est 01' with the consent 
of a consular officer, the judicial authorities of 
the territory shaU not entertain prosecutions in 
respect of offences committ.ed on board the 
vessel other than offences 

(a) by 01' against any person not being the 
master 01' a member of the crew or 
by or against any national of the receiving 
Stare; or 

(b) invo~ving the tranquillity or safety of the 
port· or ehe law of the territory regarding 
customs, immigration, public health or-the 
safety of life at sea; or 

(c) for which a maximum sentence of imprison
ment for not less than five years, 0'1' a 
more severe sentence, may be awarded 
under the law of the territory. 

(3) The administrative authorities of the terri
tory shall not intervene in -relation to any 
matter occurring on board the vessel except 

(a) where a person has been chargedwith
having committed an offence on board in 
respect of which the judicial authorities of 
the territory may, in conformity with sub
paragraph (a), (b) or (c) of paragraph (2) 
of this Article, entertain a prosecution, or 
where there is reasonable cause for believ
ing that such an offence is about to be, 
oris being <51' has been committed on 
board; or 

(b) where any member of thc crew is detarnoo 
in custody inany of the circumstances spe
cified in sub-paragraph (a) 01' (b) of para
graph (4) of this Article; or 

(c) where any other person is detained on 
board against . his v/ill; the proY1sions of 
this sub-paragraph shall not, however, be 
construed so as to authorise any interven
tion which would be contrary to inter
national law; or 

(d) for the purpose of ta king any action or 
making any examination which they con
sider necessary in relation to any ofthe 
matters specified -in sub~paragraph (b) of 
paragraph (2) of ,this Article; 01' 

(e) with the consent of a consular officer. 

-:: 
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(4) Wird ein Mitglied der Besatzung wegen 
einer Disziplinarverfehlung auf einem Hochsee
schiff in Gewahrsam g,ehalten, so dürfen die Be
hörden des Gebietes dies nicht als rechtswidrig 
ansehen, es sei denn, 

a) daß seine Anhaltung nach dem Recht 
des Sendestaates rechtswidrig oder daß sie 
ungerechtfertigt streng oder unmenschlich 
ist; oder 

b) daß hinl'eichender Gnund zur Annahme be
steht, daß das Leben oder die Freiheit des 
Mitglieds der Besatzung- aus Gründ~n der 
Rasse, Nationalität, politischen Gesinnung 
oder Religion in einem Land gefährdet ist, 
welch~ das Schiff wahrscheinlich anlaufen 
wird. 

(~) a) Beabsichtigen die Behörden des Gebietes, 
in Anwendung der vorstehenden B'estim
mungen dies,es Artikels an Bord des Schiffes 
eine Person zu verhafteri, festzunehmen 
oder zu verhören oder Eigentum zu -be
schlagnahmen oder eine förmliche UnIJer
suchung einzuleiten, so ist dem Kapitän 
oder dem in seinem Namen handelnden 
Offizier Gelegenheit zu geben,. den ZIU

ständigen Konsul zu verständigen und zwar 
- abgesehen von Fällen, in denen dies 
wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit 
nicht möglich ist - so rechtzeitig, daß der 
Konsul oder sein Vertreter zugegen sein 
kann. War der Konsul weder anwesend 
noch vertreten, so kann er von den Be
hörden des Gebietes verlangen, über 'die 
Vorgänge vollständig unterrichtet zu 
werden. 

b) i) Dieser Absatz ist jedoch nicht anzu
wenden auf die üblichen Untersuchun
gen der obgenannttn Behörden des 
Gebietes hinsichtlich des Zoll wesens, 
Gewndheitswesens, der_ Zulassung VOn 
Ausländern oder des Schutzes des 
menschlichen Lebens auf See, oder auf 
die Festhaltung des Schiffes oder eines 
Teils seiner Ladung auf Grund zivil
oder handelsg,erichtlicher Verfahren 
vor Gerichten des Gebietes. 

ii) Diese Bestimmungen sind auch nicht 
so auszulegen, daß sie die Behörden des 
Gebietes verpflichten, einem Konsul 
oder seinem Vertreter zu gestatten, 
beim Verhör einer Person an Bord des 
Schiffes anwesend zu sein, falls die An-, 
wesenheit nach dem Recht de's Gebietes 
nicht zulässig ist. 

Artikel 42 

(4) The authorities of the territory shall not 
treat as unlawful the detention in custody on a 
sea-going vessel of any member of the crew for 
disciplinary offences, unless 

(a) his detention is unb.wful under the law of 
the sending State or is accompanied by un
justifiable severity or inhumanity; or 

(b) there is r,easona~le cause for believing that 
his life or liberty will be endangered, for 
reasons of race, nationality, political 
opinion 01' religion, in any country to 
which the vessel is likely to go. 

(5) (a) H, for the purpose of taking action in 
accordance with the foregoing provisions 
of this Article, it is the intention of the 
authorities of the territory to. arrest or 
question any person or to seize any pro
perty or toinstitute any formal enquiry 
on board the vessel, the master or other 
officer acting on his beh~lf sha11 be given 

. an opportunity to inforlll the appropriate 
consular offioer a'nd, unless this is impos
sible on account of the urgency ofthe 
matter, to inform hirn in such time as to 
ellJable the consular officer or his represen
tative to be present. H the consular officer 
has not been present or represent,ed he 
sha11, upon request, be provided by the 

. authorities of the territory with fuU infor
mation with regard to what has' taken 
place. ' 

(b) (i) The provisions of this paragraph sha11 
not, however, apply to any routine 
examination by the said authorities 
with regard to customs, immigration 
or public health or the safety of life 
at sea, nor co the detention of the 
vessel or of any portion ~fher cargo 
arising out of civil proceedings in the 
courts of 'the territory. 

(ii) Nor shall they be construed so as to 

require the authorities of the territory 
to permit in circumstances where this 
is not permissible under the law of the 
territory a consular officer or his re
presentative to be present at the ques
tioning of any person on board the 
vessel. 

Article' 42 

(J) Mit Zustimmung des Kapitäns des Schiffes (1) Subject to the consent of the master of the 
darf der Konsul Schiffe jeder Flagg,e, der,en Be- vessel, a consular officer may inspecta vessel of 
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stimmungsort ein Hafen des Sendestaates ist, I any flag destined to a port of the sending State, 
prüfen, um sich die Angaben zu beschaffen, die in order to enable hirn to procure the necessary 
erforderlich sind, damit er die nach dem Recht information to prepare and execute such docu
dieses Staates für das Anlaufen seiner Häfen vor- meilts as may be required by the law of that 
geschriebenen Urkunden aufsetzen und ausfer-, Statcas a condition of entry of such vessel 
tigen und den zuständig,en Behörd,~n des Sende- into its ports, and to 'furnish the compe
staates alle von diesen verlangten Angaben über tent' authorities 'of that State with such infor
gesundheitliche und sonstige Angelegenheiten mation with regardto sanitarl' or other matters 
mach,en kann. ' as the said authoriti~s may require. ' 

(2) Bei der Alusübung des in Absatz 1 ange- (2) In exercising the right set out in paragraph 
führten Rechtes handelt der Konsul mit mög- (1) of this Article a consular offieer shall act 
lichster Beschleunigung. with :ill p05sible despatch. 

Artikel 43 

(1) Erleidet ein Schiff des S~ndestaates im 
Empfangsstaat Schiffbruch oder werden Gegen
stände; di'e einen Bestandteil der Ladung eines 
gestrandeten Schiffes eines dritten Staates bilden 
und Eigentum eines Staatsangehörigen des Sende
staates sind, an oder in der Nähe der Küste des 
Empfangsstaates gefunden oder gelangen sie in 
einen Hafen dieses Staates, so haben die Behör
den des Gebietes so bald wie möglich den in 
Betracht kommenden Konsul hievon zu ver
ständigen. 

(2) a) Hat ein Schiff des Sendest:iates Sd1iffbruch 
erlitten, so haben die Behörden des Ge
bietes alle geeigneten Maßnahmen zur 
Sicherung des Schiffes, der Personen an 
Bord, der Ladung und sonstigen Ver
mögenswerte an BOl1d zu treffen, einschließ
lich der. zum Schiff gehörigen oder einen 
Bestandteil s,einer Ladung bildenden Gegen
stände, soweit sie vom Schiff getrennt wor
.den sind; ebenso haben sie aUe geeigneten 
Maßnahmen zur Verhütung und Be
kämpfung von Plünderungen oder Un
ruhen an Bord des Schiffe~ zu treffen. 
Solche Maßnahmen sind, sofern zweck
mäßig, im Einvernehmen mit dem Kapitän 
des Schiffes und mit dem Konsul oder 
s,einem Vertreter Zu ergreifen. 

b) Hat sich der Schiffbruch in einem Hafen 
er.eignet od.er gefährdet das Schiff die 
Schiffahrt innerhalb der Eigen- oder Terri
torialgewässer des Empfangssraates, so 
können die Behör,den des Gebietes alle 
Maßnahmen anordnen, die sie für erfor
derlich halten, um Schäden oder Behinde
rungen zu verhüten, die sonst durch das 
Schiff an der Hafeneinfahrt oder an den 
Hafenanlagen oder an ander.en Schiffen 
verursacht werden könnten. 

c) Ci) Werden ein Schiff, das Schiffbruch er
litten hat oder Teile dessdben an oder 
in der Nähe der Küste des Empfangs
staates gefunden oder gelangen sie in 
einen Hafen dieses Staates und ist 
weder der Kapitän des Schiffes noch 

Article 43 

(1) If a ve%d of the sending Stat,e is wrecked 
in the receivingState or, if any article forming 
part of the cargo of a wreeked vessel of a third 
St,ate, being the property of anational of the 
sendi,ng State, is found on or near the coast of 
the receiving State or is brought into a port of 
that State, the authorities of the territory shall as 
soon as possible inform the appropriate consular 
officer aecordingly. 

(2) (a) In relation to a wreeked vessel of the 
sending State, the authorities of the terri
tory shall take all practicable_measures for 
the preservation of the vesseI, of the Ihres 
of persons on board and of the eargo and 
other property on board, together with 
articles helonging to the vesscl or forming 
pa;rt of her eargo which have beeome 
separated from the vessel, and for the pre
venci,on and suppression of plunder or dis
order on the vessel. Such measures shall, 
where appropriate, be taken in eollabora
ti'on with the master of the vessel and with 
the consular offieer or his f,epres,entative. 

(b) If the vessel is wreeked within a port or 
eonstitutes a 'navigation al hazard withi·n 
the internal or territorial waters of the re
eelvmg State, thc authorities of the 
territory mayorder any measure which 
they eonsider necessary to b~ taken with a 
view to avoiding any damage or obstrue
tion that might otherwise be caused by the 
vessel to the approaches or the faciliiies of 
the port or to other vessels. 

(e) (i) Whcre the' wrecked vessel or any 
article be10nging thereto has been 
found on or near the coast of the re
ceiving State or brought into a port 
of that State and ncither the master 
of the vessel, the owner, his agent nor 

( 

49 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 46

www.parlament.gv.at



49 der Beila~en 31 

der Eigentümer, sein Beauftragter oder 
der betroffene Versicher,er anwesend 
oder in der Lage, Anol'dnungen für 
die Sicherung oder Verwertung des 
Schiffes oder dieser Gegenstände zu 
treffen, so gilt der Konsul als ermäch
tigt, für den Eigentümer des Schiffes 
die Anordnungen zu treffen, die der 
Eigentümer im Falle seiner Anwesen
heit selbst hätte treffen können. 

ii) Lit. e), i) ist auch auf Gegenstände, die 
einen Bestandteil der Ladung des 
Schiffes bilden und im Eigentum eines 
Staatsangehörigen de~ Sendestaates 
stehen, aIllZuweIiden. 

(3) Werden Gegenstände,_die ,einen Bestand teil 
der Ladung eines Schiffes gleich welcher Flagge 
bilden, das Schiffbruch erlitten hat (ausgenommen 
Schiff,e der Hohen Vertragschließenden Parteien) 
und die im Eigentum eines Staatsangehörigen des 
Sendestaates stehen; an oder in der Nähe der 
Küste des Empfangsstaates gefunden oder ge
langen sie in einen Hafen dieses Staates und ist 
weder der Kapitän des Schiffes noch der Eigen
tümer . der Gegenstände, sein Beauftragter oder 
der betroffene Versicherer anwesend oder in der 
Lage, Anordnungen für die Sicherung oder Ver
'wertung des Schiffes oder dieser Gegenstände zu 
treffen, so gilt der Konsul als .ermächtigt, für den 
Eigentümer des Schiffes die Anordnungen zu 
treffen, die der Eigentümer im Falle s'einer An
wesenheit selbst hätte treffen können. 

(4) a) Die Behörden des Gebietes dürfen, wenn 
Absatz 1 auf 

i) ein Schiff des Sendestaates, das S,chiff
bru<::h erlitten hat, seine Ladung oder 
andere Gegenstände an Bord; 

ii) Gegenstände, die einen Bestandteil der 
Ladung eines Schiffes eines dritten 
Staates bilden, das Schiffbruch erlitten 
hat, und die im Eigentum eines Staats
angehörigen des Sendestaates stehen, 

anwendb~r ist, im Zusammenhang damit 
nur Abgaben einheben, die in gleicher Art 
und Höhe unter ähnlichen Umständen hin
sichtlich eines Schiffes des Empfangsstaates 
erhoben werden, das Schiffbruch erlitten 
hat. 

b) Lit. a) hindert die Behörden des Gebietes 
nicht, Zölle oder sonstige Eingangsabgaben 
für die Alisrüstung und Einrichtung des 
Schiffes, seine Ladung, seine Vorräte oder 
sonstige Gegenstände an Bord zu erheben, 
die auf dem Sch~ff mitgeführt werden, das I 
Schiffbruch erlitten hat, oder einen Bestand
teil dieses Schiffes bilden, sofern alle diese I 
qegenstände zur Verwendung oder zum 
Verbrauch im Gebiet an Land gelangt sind. 

the underwriters concerried is present 
or in a positiün to make arrangements 
for the eustody or disposal of the said 
vessel or· article, the cünsularofficer 
shall be deemed to be authorised to 

make, on behalf of the owner üf the 
vessel,the same arrangements asthe 
owner hirns elf, if he had been present, 
could have made for such purposes; 

(ii) the provisiom of sub-paragraph Ce) (i) 
üf this paragr'aph shall also appll' tO 

any article forming part of the cargo 
of the vessel and' being the property 
üf a nationalof the sending State. 

(3) \V/here anv article forming part of the ' 
eargo of a wrecked vessel of any flag (notbeing 
a vessel of either High Contracting Party) is the 
prüperty of a nationalüf the sending State and 
is found on or near the coast üf the reeeiving 
State or is brought into a port of that State, and 
neither the master of the vessel, the owner üf the 
article, his agent nor the underwriter concerned 
is present ür in a püsitiün to make arrangements 
for the custody or dispo~al of the said article, 
ehe consular üfficer' shall bedeemed to bc 
,authoris,ed to make, on behalf of the owner, such 
arrangements as the owner himself, jf he had, 
been present, cüuld have made for such purposes. 

(1) (a) The authorities üf the territory shall 
not, where the provisiüns of paragraph (1) 
of this Article are applicable tü 

(b) 

(i) a wrecked vessc! of the sending State, 
her cargo or other property on board; 

(ii) an article forming part of the cargo of 
a wreeked vessel of a third State and 
being the property ofa national of the, 
sending State; 

levy, in rdatiün thereto, any charge other 
than eh arges of the same kind and amüunt 
as would be levied in similar circumstances 
in relation to a wrecked vessel of the re
ceiving State. 

The provisions of sub-paragraph (a) of this 
paragraph shall nüt, however, preclude the 
authorities of the territory from levying 
any customs duty or other tax or charge, 
leviable upon or by reason' of the impor
tation of goods intü the tcrritory, on eargo, 
equipment and fittings, stores ür üther 
articles ün board thc wpecked vessel, which 
have been brought ashore for use or con
sumptiün in the territory. They mayaIso, 
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Die genannten Behörden können, wenn er
forderlich, auch die Leistung einer Sicher
stellung zur Sicherung der Abgaben für 
vorübergehend in das Gebiet eingebrachte 
Waren verlangen. 

Artikel 44 

if they think fit, require security for the 
protection of the revenue in relation to 
such goods temporarily stored in the 
territory. 

Article 44 

(1) Stirbt der Kapitän oder ein Mitglied der Be- (1) The competent authority of the recelvmg 
satzung eines Schiffes des Empfangsstaates, der State shall, if the master or any member of the 
Staatsangehöriger des Sendestaates und nicht des crew of a vessel of that State, being anational of 
Empfangsstaates ist, in einem Staat an Bord oder the sending State and not being anational' of the 
an Land, so hat die zuständige Behörde des Emp- receiving State, dies afloat or ashore in ahy 
fangsstaates dem Konsul unverzüglich Abschriften country, promptly transmit to the appropriate 
der Belege zu übermitteln, die sie über Arbeits- consular officer copies of the accounts which may 
entgelte und persönliche Habe des verstorbenen be reeeived by it with respeet to the wages and 
Kapitäns oder Mitglieds der Besatzung (im fol- effects of the deceased master or seaman (herein
genden als "Verstorbener" bezeichnet) etwa er- after referred to as "the deeeased"), together with 
halten hat, ebenso alle Einzelheiten, die ihr zur any particulars at its disposal likely to facilitate 
V ~rfügung stehen und die geeignet sind, die Er- the tracing of persons legally entitled to succeed 
mlttlung der nach dem Verstorbenen erbberech- .. to his property. . 
tigten Personen zu erleichtern. 

(2) übersteigt der Wert des Arbeitsentgeltes 
und der persönlichen Habe des Verstorbenen zu
sammen mit seinem etwaigen übrigen Vermögen, 
das in die Verfügungsgewalt der zuständigen Be" 
hörden gelangt, nicht einen Betrag, der von den 
Hohen Vertragschließenden Parteien in beider~ 
seitigern Einvernehmen festgesetzt wird, so hat 
diese Behörde das Arbeitsentgelt sowie die persön
liche Habe und das sonstige in ihrer Verfügungs
gewalt befindliche Vermögen des Verstorbenen 
(im folgenden als "Vermögenswerte" bezeichnet) 
dem Konsul auszufolgen. 

(3) Vor Ausfolgung der Vermögenswerte ist die 
zuständige Behörde jedoch berechtigt, 

a) aus dem Vermögen alle Nachlaßforderungen 
von Personen mit Aufenthalt außerhalb 
des Sendestaates zu befriedigen, die sie für 
rechtlich begründet hält, und 

b) sich vor der Ausfolgung davon zu über
zeugen, daß eine Person vorhanden ist, die 
nach dem Verstorbenen erbberechtigt ist 
und im Sendestaat ihren Aufenthalt hat; 
konnte sich die Behörde diese überzeugung 
nicht verschaffen, so hat sie vor der Aus
folgung der Vermögenswerte an eine Person, 
die als nach dem Verstorbenen erbberechtigt 
betrachtet wird, den Konsul zu benach
richtigen und zwar mit Angabe der Person, 
der die Vermögenswerte ausgefolgt werden 
sollen. Dem Konsul ist ausreichende Ge
legenheit zu gewähren, nähere Angaben 
beizubringen, einschli·eßlich von Angaben 
über das Vorhandensein anderer, der zu
ständigen Behörde unbekannter Ansprüche 
auf den NadIlaß, die für die endgültige Be
stimmung der Person des Empfangsbered1-
tigten von Bedeutung secin können. 

(2) In any ease where the value of the wages 
and effects of the deceased, together with any 
other property of his wh ich comes into the con
trol of the eompetent authority, does not exceed 
a sum to be fixed by mutual agreement between 
the High Contracting Parties, the said authority 
shall deliver the wages, effects and property of 
the deceased under its control (hereinafter re
ferred to as "the assets") to the consular officer. 

(3) However, before so delivering the assets, 
the competent authority mal' 

(a) meet out of the assets any claim against the 
estate.of the deceased of any person resi
dent elsewhere than i~ the s!!nding State 
which it considers to be legally due; and 

(b) satisfy itself that there is some person resi
dent in the sending State entitled to succeed 
to the propertyof the deceased; if the autho
rity is not so satisfied, it shall, beföre de
livering the assets to any person considered 
to be entitled to succeed to the property 
of the deceased, notify the cOl1sular officer, 
stating the person to. whom it is proposed 
to deliver them, in order to give the con
sular officer a reasol1able opportunity to 
furnish information, including information 
regarding the existence' of other claims on 
the estate, of which the competent autho
rity may 'be una~are :ind which. may be 
relevant for the final decision as to the 
person entitled to recelve the assets. 
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(4) Alle Ansprüche gegen den Nachlaß des Ver-I - (4) Any claim against the estate of the. deceased 
storbenen, die bei der zuständigen Behörde des which is received by the competent authority 
Empfangsstaates nach der Ausfolgung der Ver- of the receiving State after delivery of the assets 
mögenswerte an den Konsul angemeldet werden, to the consular officer shall be referred to hirn 
sind an ihn, gegebenenfalls zur Weiterleitung an for transmission, wherenecessary, to the com
die. zuständige Behörde des Sendestaates zu ver- petent authority of the sending State. 
welsen. 

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 sind auf Nachlässe 
nicht anzuwenden, für die eine von einem Ge
richt iin Empfangsstaat zu erteilende Vertr~tungs
bewilligung (grant of representation) erforderlich 
ist, wenn die zuständige Behörde .die in ihrer 
VerfügungsgewaIt befindlichen Vermögenswerte 
einer Person ausfolgt, die eine solche Bewilligung 
erhalten hat. Ist der Empfänger einer Bewilligung 
der vorerwähnten Art eine andere Person als der 
Konsul, so hat die zuständige Behörde den Konsul 
darüber in geeigneter Weise zu unterrichten. 

(6) Der Ausdruck _ "zuständige Behörde" be
deutet hinsichtlich 

a) eines der im Artikel 1 Absatz 1 bezeich
neten Gebiete das Ministerium für Verkehr 
(Ministry of Transport) des Vereinigten 
Königreiches; 

b) der Republik österreich das Bundesmini
sterium für Justiz. 

Teil IX 
Schlußbestimmungen 

Artikel 45 

Meinungsverschiedenheiten, die zwischen den 
Hohen Vertragschließenden Parteien über die 
Auslegung oder Anwendung von Bestimmungen 
dieses Vertrages oder des ang.eschl.ossenen U nter
zeichnungsprotokolles entstehen sollten, sind auf 
Ersucheneiher der beiden Parteien dem Inter
nationalen Gerichtshof vorzulegen, sofern nicht 
im Einzelfall die beiden Parteien übereinkommen, 
diese Meinungsverschiedenheit einem anderen 
Gericht vorzulegen oder sie durch ein anderes 
Verfahren zu ~ereinigen. 

Artikel 46 

(1) Jede Hohe Vertragschließende Partei hat 
vor Inkrafttreten dieses Vertrages der anderen 
Partei mitzuteilen, welche Teile ihrer Gebiete als 
Gebietseinheiten im Sinne aller oder einiger Ar
tikel des Vertrages anzusehen sind, und im 
letzteren Fall für welche Artikel. 

(2) Jede Hohe Vertragschließ·ende Partei kann 
jederzeit nach Inkra,fttreten des Vertrages die 
gemäß Absatz 1 getroffenen Regelungen ab
ändern. Jede derartige Abänderung oder weitere 
Abänderung seitens einer der beiden Parteien ist 
der anderen Partei zu notifizieren und tritt sechs 
Monate nach dem Zeitpunkt des Empfanges der 
Notifikation durch die andere Partei in Kraft. 

(~) The provisions of paragraphs (2), (3) and 
(4) of this Ar-tide shall not apply in the case of 
any estat-e where, a grant of representation from 
a court in the receiving State beihg required, the 
competent authority delivers the assets under its 
control to a person who has obtäined such a 
grant. However, in any casc where the recipient 
of such a grant is some person other than the 
consular officer, the competent authority shall 
inform the consular officer accordingly. 

_ (G) For the purposes of this Article, the expres-
sion "competent authority" shall denote, 

(a) in relation to any of the territories to which 
this Convention applies under paragraph (1) 
of Artide 1, the Ministry of Transport of 
the United King.dom; 

(b) in relation to the Republic of Austria, the 
Federal Ministry of Justice. 

Part IX 
Final Provisions 

Article 45-

Any dispute which may arise between the 
High Contracting Parties as to the interpre
tation or application of any of the provisions 
of this Convention or of the annexedProtocol 
shall, at. the request of either of them, be 
referred to the International Court of Justice at 
The Hague, unless in any particula!r case the 
parties a-gree to submit the dispute to some 
other tribunal or to dispose of it by some other 
form of procedure. . 

Article 46 

(1) Each High Contractinlg Party shall, before 
the entry into force of this Convention, notify 
the other which pal1"ts of its territories are to 
be regarded as t-erritorial units for the purposes 
of all or some of the Artides of the Convention, 
and, in the latter case, for the purp.os·es of which 
Artides they are to he so regarded.-

(2) Each High Contracting Party shall, at any 
time after the entry into force of the Con;vcn
tion, be free to modify the arrangements made 
under paragraph (1) of this Artide. Any such 
modification, or further modification, by either 
Party shall be effected by me ans of a notification 
to the other Party and shall come into operation 
six months after the .date of the receipt of the 
said notification by the latter Party. 

3. 
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(3) Jede Mitteilung aU:f Grund dieses Artikels 
hat schriftlich auf diplomatischem Wege zu er
gehen. 

Artikel-47 

(1) Dieser Vertrag ist zu ratifizieren; die Ratifi
kationsurkunden werden so rasch wie möglich in 
London ausgetauscht. Der Vertrag tritt am 
dreißigsten Tage nach dem Tage des Austausches 
der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(2) Der Vertrag bleibt sechs Monate nach dem 
Zeitpunkt in" Kraft, an dem eine der beiden 
Hohen Vertragschließenden Parteien der anderen 
die Kündigung schriftlich auf diplomatischem 
Wege mitteilt. 

(3) Any notiflcation in pursuance of this Arti
ele shall be made in writing and through the 
diplomatie channel. 

Article 47 

(1) This Convention shall be ratified and the 
instruments of ,ratiflcation shall be exchanged 
in LondoiJ. as soon as possible. It shall enter into 
force· on the thirtieth day after the date of 
exohangeof the instruments of ratification._ 

(2) The Convention shall continue in force 
until six months from the date on which eirher 
High Contractin,g P~rty shall have given to the 
other notice of termination, such notification to 
be made in writing and through the diplomatie 
channel. ' 

ZU URKUND DESSEN haben die oben erwähnten Bevollmächtigten diesen Vertrag unter
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in Wien, am 24. Juni 1960, in deutscher und 
englischer Sprache, wobei bei'de Texte in gleicher Weise authentisch sind. 

IN WITNESS WHEREOF, the above-mentioned Plenipotentiaries have signed this Convention 
and affixed thereto their seals. 

DONE, in duplicate, at Vienna, the 24 day of June 1960, in the German and English 
languages, both texts being equally authoritative. 

Für den Bundespräsidenten der 
Republik österreich: 

For the Federal President of the 
Republic of Austria: 

(L. S.) Bruno Kreisky 

Für Ihre M~jestät: 

, For Her Majesty: 

(L. S.) Selwyn' L10yd 

( 
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Liste zu Artikel 2 Ziffer 4 lit a 

.Staatsangehörige gemäß Artikel 2 Ziffer 4 lit. a) 
sind: 

1. Britische Untertanen, die Bürger des Ver
einigten Königreiches und seiner Kolonien sind; 

2. Britische Untertanen, die Bilrger der Föde
ration von Rhodesien und Nyassaland sind; 

3. Britische Untertanen, die Bürger des Staates 
Singapur sind; 

4. Britische Untertanen, die als Bürger der 
Republik Irland den Anspruch gemäß Paragraph 2 
des Britischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 1948 
auf Beibehaltung der Eigenschaft eines britischen 
Untertanen geltend gemacht haben; 

5. Personen, die 'gemäß Paragraph 13 Absatz 1. 
des Britischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 1948 
britische Untertanen ohne Bürgerschaft sind; 

6. Personen, die -unter britischem Schutz im 
Sinne des "British Protectorates, Protected States 
and Protected Persons Order in Council, 1949" 
in der jeweils geltenden Fassung stehen. 

.' 

Schedule relative to· sub-paragraph (a) of 
paragraph (4) of Article 2 

Thecategories of nationals referred to in sub
parag,raph (a) of paragraph (4) of Article 2 are 
as follows: 

(1) British subjects who are citizens of the 
United Kingdomand Colonies; 

(2) British subjects who are cltlzens of the 
Federation of Rhodesia and Nyasaland; 

(3) British subj.ects who are citizens of the State 
of Singapore; , 

. (4) British subjects whö, being citizens oE the 
,Irish Republic, have made a claim to retain the 
status of a British subject uhder Sect10n 2 of 
the B,ritish Nationality Act, 1948; 

(5) Persons who, underSection 13 (1) of the 
British Nationality Act, 1948, are· British sub-
jects without citizensh}p; , 

(6) Persons who are' British protected persons 
asdefined by the British P,rotectorates, Protected 
States and Protected :Persons Order' in Council, 
1949, as subsequently amended. 
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Unterzeichnungsprotokoll 
Bei der heutigen Unterzeichnung des Konsular

vertrages zwischen der Republik österreich und 
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland sind die hiezu gehörig bevoll
mächtigten Unterzeichneten wie folgt überein
gekommen: 

1. Artikel 16 und Artikel 41 Absatz 2 des 
Konsularvertrages sind erst nach gegenseitiger 
Notifikation durch die Hohen Vertragschließen
den Parteien anzuwenden. 

2. Der im Artikel 44 Absatz 2 erwähnte Be-. 
trag wird bis auf weiteres hinsichtlich der im 
Artikel 1 Absatz 1 erwähnten Gebiete mit 100 f, 
und hinsichtlich der Republik österreich mit 
7000 S festgelegt. 

Protocol of Signature 
At the timeof sig~ing the Consular Con

vention of this day's date between the Republic 
of Austria and the Uni ted Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, the undersigned 
Plenipontiaries, being duly authorised thereto, 
have agreed as follows:' 

(1) The provisions of Artide 16 and of para
graph (2) of Article41 of the Consular Con
vention shall not come into operation until 
such time as each High Contracting Party shall 
have given notice 1:0 this effect to the other. 

(2) The sum referred to in parag,raph (2) of 
Article 44 shall; unless and until further 
arrangements are made for this purpose, be 
fixed at i 100 sterling in relation to any of the, 
territories to which the Consular Convention 
applies under paragraph (1) of Article 1, and 
at 7000 Schillings, in relation to the Republic 
of Austria. 

ZU URKUND DESSEN haben die beiden Bevollmächtigten dieses Protokoll unt.erzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in Wien, am 24. Juni 1960, in deutscher und 
englischer Sprache, wobei heide Texte in gleicher Weise authentisch sind. 

IN WITNESS WHEREOF, the respective Plenipotentiaries have signed this Protocol and 
affixed thereto their seals. 

DONE, in duplicate, at Vienna, the 24 day of June 1960, in the German and English 
languages, both texts being equally authoritative. 

Für den Bundespräsidenten der Republik öster
, . reich: 

For the .Federal Presi~ent of the Republic of 
Austria: 

(L. S.) Bruno' Kreisky 

Für Ihre Majestät: 

For Her Majesty: 

(L. S.) Selwyn Lloyd 

( 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil. 

Das Konsularwesen findet seine Regelung im 
Völlwrgewohnheitsrecht, im Völkervertrags
recht und im innerstaatlichen Recht. 

Im Völkergewohnheitsrecht finden sich nur 
wenigc eindeutige Rechtssätze über die Ent
sendung, die Stellung und den Aufgaben
bereich der Konsuln. Diese Völkerrechtssätze 
tragen aber ,den differenzierten Bedürfnissen 
des neuzeitlichen konsularischen Verkehrs nicht 
in ausreichendem Maße Rechnung. Darüber 
hinaus finden sich auch in den innerstaatlichen 
Gesetzen Bestimmungen, die sich aber in 
erster Linie auf die Rechte und Pflichten der 
Konsuln gegenüber dem Scndestaat und auf 
die den Konsuln vom Sendestaat übertragenen 
Aufgaben beziehen. Staaten, die regere kon
sularische Beziehungen unterhalten, pflegen 
daher die Entsendung, die Stellung und den 
Aufgabenbereich der g-egenseitig ausgetausch. 
ten Konsuln, aufbauend auf die oben erwähn
ten Grundsätze des Völkergewohnheitsrechts, 
in detaillierter Form vertraglich zu regeln. 

Was di~ Systematik dieser Verträge anbe· 
langt, so pflegte man in früherer Zeit Bestim
mungen über die konsularischen Beziehungen 
auch in allgemeine Freundschafts-, Handels-, 
Schiffahrts- und Niederlassungsverträge auf· 
zunehmen (vgl. z. B. den Freundschafts·, 
Handels- und Konsularvertrag zwischen der 
Republik Österreich und den Vereinigten 
Staaten von Amerika vom 19. Juni 1928, 
BGBL Nr. 192/1931). Heute zieht es die 
Staatenpraxis vor, separate Konsularverträge 
abzuschließen. 

Neben diesen bilateralen Regelungen der 
Materie sind auch Bestrebungen im Gange, 
die Grundsätze des zwischenstaatlichen Kon
sularrechts auf multilateraler Basis zu kodifi
zieren. So ist der Europarat seit Jahren um 
den Abschluß einer Europäischen Konsular
konvention bemüht. Ferner liegt ein von der 
InternationalLaw Commission ausgearbeiteter 
Entwurf eines Übereinkommens über konsula
rische Beziehungen und Immunitäten vor, der 

in einer Staatenkonferenz unter der Ägide der 
Vereinten Nationen, die in der Zeit ab 4. März. 
1963 in Wien tagt, behandelt wird. 

Die österreichisch-ungarische Monarchie be
gann ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 
Konsularverträge abzuschließen. Die Repu
blik Österreich setzte diese Praxis in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen fort. Nach 
der Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Österreichs wurde ein Konsu
larvertrag mit der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken am 28. Feber 1959, BGBL 
Nr. 21/1960, der vorliegende Vertrag mit dem 
Vereinigten Königreich am 24. Juni 1960 und 
ein weiterer mit der Föderativen Volksrepu
blik Jugoslawien am 18., März 1960 abgeschlos
sen. Die beiden letzten Verträge sind noch 
nicht in Kraft getreten. Mit einer Reihe 
weiterer Staaten sind Verhandlungen über den 
Abschluß eines Konsularvertrages im 'Gange. 

Der Abschluß dieser bilateralen Konsular
verträge schien trotz der im Gange befindlichen 
Bestrebungen.einer Regelung der Materie auf 
multilateraler Basis geboten, da erstens wegen 
der Kompliziertheit der Materie nicht voraus
sehbar ist, ob und gegebenenfalls wann diese 
multilateralen Bestrebungen zum Abschluß 
kommen werden und zweitens, weil in bilatera
len Verträgen den spezifischen Bedürfnissen 
des konsularischen Verkehrs zweier Staaten 
in größerem Maße Rechnung getragen werden 
kann. Darüber hinaus sollen bei einem all
fälligen Inkrafttreten der multilateralen Rege
lungen bestehende bilaterale Verträge in Kraft 
bleiben. 

Zum vorliegenden Vertrag mit dem Ver
einigten Königreich wäre noch allgemein fol
gendes zu bemerken: 

Das Vereinigte Königreich' hat bis zum 
zweiten Weltkrieg keine Konsularverträge ab
geschlossell. Erst seit dem Ende der vierziger 
Jahre ging man daran, das Konsularwesen 
durch eine Vielzahl von möglichst gleichlauten
den bilateralen Verträgen mit den wichtigsten 
Handelspa,rtnern zu regeln. Das britische Ver
tragsmuster, das gleichfalls den übrigen vom 
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Vereinigten Königreich aQgeschlossenen Ver
trägen zugrunde liegt, ist grundsätzlich auch 
Von Österreich akzeptiert worden. Trotzdem 
wurde bei der Ausarbeitung des Vertrages, 
soweit erforderlich,. den Bedürfnissen de~ 
österreichischen Rechts Rechnung getragen. 

Anglo-amerikanischer legistischer Praxis ent
sprechend ist der Vertrag sehr detailliert ge
halten.Das erklärt sich daraus, daß nach 
anglo-anierikanischer Rechtsauffassung das ge
satzte Recht (Gesetze, Verordnungen, Ver
träge) Ausnahmerecht im Verhältnis zum 
common law darstellt und als solches,. nach 
allgemeinen Auslegungsprinzipien, einschrän
kend zu interpretieren ist. Daraus ergibt sich 
für das anglo-amerikanische. Recht die Not
wendigkeit einer sehr detaillierten Ausgestal
tung des gesatzten Rechts. 

Der Vertrag ist wie folgt gegliedert: 
Präambel 
Teil I: Geltungsbereich und Begriffsbestim

mungen 
Teil II: Konsulate, konsularischer Amtsbe-

reich und Erneimungen 
Teil III; Rechte und Immunitäten 
Teil IV; Finanzielle Privilegien 
Teil V: Allgemeine Bestimmungen 
Teil VI: Allgemeine konsularische Aufga-

. ben 
Teil VII: Nachlaßangelegenheiten 
Teil VIII: Schiffahrt 
Teil IX: Schlußbestimmungen. 

Dem Vertrag sind eine erklärende Liste zu 
Artikel 2 Z. 4 lit. a (Erläuterung des Begriffs 
"Staatsangehöriger", betreffend den britischen 
Vertragspartner) und ein Unterzeichnungspro
tokoll, dessen Inhalt im Besonderen Teil er
läutert werden wird, angeschlossen. 

Besonderer Teil. 

In der Präambel wird als Zweck des Ab
schlusses des vorliegenden Konsularvertrages 
die Regelung der gegenseitigen Beziehungen in 
Konsularangelegenheiten und die Erleichte
rung des Schutzes der Staatsangehörigen und 
der Einrichtungen des einen Vertragspartners 
auf dem Gebiet des anderen Vertragspartners 
angegeben. 

Zu Teil I: 

Dieser Teil regelt den räumlichen Anwen
dungs bereich des Vertrages. Ferner enthält 
er Legaldefinitionen für eine Reihe von Be
griffen, die' im weiteren Vertragstext öfters 
wiederkehren. 

Vertragspartner anbelangt - keiner besonde
ren Erläuterung. Hinsichtlich des britischen 
Vertragspartners wird ausgeführt, daß der 
Vertrag auf das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und Nordirland {England und 
Wales, Schottland, Nordirland) sowie auf alle 
(unselbständigen) Gebiete des Vereinigten 
Königreichs, für deren internationale Beziehun
gen die britische Regierung verantwortlich ist 
(Kolonien, Protektorate, Treuhandschaftsge
biete), anzuwenden ist. 

Artikel 2. Es entspricht ebenfalls anglo
amerikanischer legistischer Praxis, einem Ge
setzes- oder Vertrags~erk für die darin ent
haltenen Termini Legaldefinitionen voranzu
stellen. Diese Praxis hat sich auch in gewissen 
zwischenstaatlichen Verträgen (vgl. z. B. Arti
kel I der Wiener Konvention über diplomati
sche Beziehungen vom 18. April 1961, Artikel I 
des Vertrages zwischen der Republik Österreich 
und dem VereinigteI.l Königreich von Großbrit
annien und Nordirland über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelsßachen 
vom 14. Juli 1961, BGBL NI'. 224/1962) so
wie teilweise auch in der Gesetzespraxis kon
tinentaleuropäischer Staaten eingebürgert und 
bewährt. Artikel 1 des Vertrages enthält nun 
eine Reihe solcher Legaldefinitioncn, die aber 
keiner besonderen Erläuterung bedürfen . 

Wegen der komplexen staatsrechtlichen 
Struktur des Vereinigten Königreichs wird der 
Begriff "Staatsangehöriger" hinsichtlich des 
britischen Vertragspartners (Z. 4 lit. a) in 
einer dem Vertrag angeschlossenen Liste noch 
näher ausgeführt. . 

Zu Teil 11: 

Nach Völkergewohnheitsrecht sind Staaten, 
die gegenseitige diplomatische _ Beziehungen 
unterhalten, grundsätzlich auch berechtigt', 
gegenseitige konsularische Beziehungen zu 
unterhalten. Die Errichtung von Konsulaten 
an gegebenen Orten, die Ernennung bestimm~ 
tel' Personen zu Konsuln und die .. Abgrenzung 
der jeweiligen Amtsbezirke der Konsulate be
dürfen aber der Zustimmung des Empfangs
staates. Diese Fragen werden unter teilweiser 
Fortbildung der oben erwähnten völkerrecht
lichen Grundsätze in Teil II ausführlich gere
gelt. 

Nach Artikel 3 ist der Sende staat grund
sätzlich berechtigt, ifu Empfangsstaat, an 
jedem Ort, an dem ein dritter Staat ein Kon
sulat besitzt, ein Konsulat zu errichten (Meist
begünstigung). Darüber hinaus kann er mit 
Zustimmung .des Empfangsstaates, auch an 

Artikel 1 regelt den räumlichen Anwendungs- jedem anderen Ort ein Konsulat errichten 
bereich des Vertrages. Diese Bestimmung be-. (Absatz 1). In der Bestimmung der Rangord
darf - zumindest, was den österrcichischen nung eines Konsulats ((jeneralkonsulat, KoI,l-
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aulat, Vizekonsulat) sowie in der Abgrenzung 
des konsularischen Amtsbereichs ist der Sende
staat grundsätzlich frei (Absatz 2). Die Fälle, 
in denen dem Empfangsstaat hierin trotzdem 
ein Einspruchsrecht zusteht, werderi im Ver
trag ausdrücklich festgehalten (Absatz 3). Dar
über hinaus ist der Sendestaat verpflichtct, den 
Empfangsstaat hinsichtlich des Amtsbereichs 
jedes seiner Konsulate auf dem laufenden zu 
halten (Absatz 4). 

Artikel 4 regelt die Zulassung von Konsuln~ 
Das hierüber vorgesehene Verfahren entspricht 
im wesentlichen der im Gegenstand geübten 
zwischenstaatlichen Praxis. Der Vertrag unter
scheidet hinsichtlich der Zulassung zwischen 
Berufskonsuln und Honorarkonsuln. Hinsicht
lich der letzteren, soweit sie Staatsangehörige 
des Empfangsstaates sind, kann dieser Staat 
verlangen, daß seine Zustimmung zu deren 
Ernennung 'vorher auf diplomatischem Weg 
eingeholt wird. 

Artikel 5 regelt die Zulassung von Konsu
latsangestellten (zur Begriffsbestimmung siehe 
Artikel 1 Z. 7). Die Zuteilung von Konsulats
angestellten ist den zuständigen Behörden des 
Empfangsstaates (für Österreich, dem Bundes

zum Konsul oder zum Konsulatsa~ge\ltellten 
bestellt wurden, bleiben weiterhin im Genusse 
ihrer diplomatischen Privilegien. Sie können 
jedoch bei der Erfüllung ihrer konsularischen 
Aufgaben keine weiteren Immunitäten. bean
spruchen, als. sie im Gegenstand Konsuln oder 
Konsulatsangestellten zustehen würden. 

Artikel 8. Ein Konsul hat als offizieller 
Vertreter der Regierung des Sende'staates 
Anspruch auf besondere Achtung und ·auf 
besonderen Schutz seitens der Behörden des 
Empfangsstaates. Dadurch wird seiner offi
ziellen Funktion Rechnung getragen Und da
durch soll auch die Erfüllung seiner Aufgaben 
erleichtert werden. Die Behörden des Empfangs
staates sind daher verpflichtet, alle geeigneten 
Maßnahmen zum Schutze der Konsulate des 
Sendestaates, der Konsuln oder Konsulatsan
gestellten, deren Wohnungen sowie deren mit 
ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen zu, treffen. Lediglich hin
sichtlich der Konsuln oder Konsulatsangestell
ten, die Angehörige des Empfangsstaates, aber 
nicht auch. des Sendestaates sind, ist der 
Empfangsstaat nicht verpflichtet, besondere 
Maßnahmen zu deren Schutz zu ergreifen: . 

ministerjum für Auswärtige Angelegenheiten) Zu Teil III: 
zu notifizieren. Diesen bleibt es vorbehalten, 
eine bestimmte, ihiIen notifizierte· Person nicht Das Völkergewohnheitsrecht räumt den Kon
(oder nicht mehr) als Konsulatsangestellten suln lediglich jenes Mjnimum an Privilegien 
anzuerkennen. und Immunitäten ein, das zur Erfüllung ihrer 

Artikel 6 trifft Vorsorge für den Fall einer vor- Aufgaben notwendig ist. In Konsularverträgen . 
übergehenden Behinderung oder einer durch den wird im allgemeinen die Stellung der Konsuln 
Tod· des Konsuls eingetretenen Sedisvakanz. im Verhältnis zur Rechtsol'dnung des Em
Die Bestimmung der Person des Vertretersdcs pfangsstaates weiter ausgebaut und es werden 
amtsverhinderten oder verstorbenen Konsuls ihnen - immer in Berücksichtigung ihrer 
bleibt im Prinzip dem Sendestaat überlassen. Eigenschaft als offizielle Vertreter der Regie
Dem Empfangsstaat bleibt es aber vorbehalten, rung des Sendestaates und zum Zwecke der 
den Vertreter nicht anzuerkennen oder ihm Erleichterung der Erfüllung ihrer Aufgaben -
gewisse konsularische Privilegien nicht zu ge- weitergehende Rechte gewährt. Die bevor
währen, wenn dieser Vertreter nicht aus dem zugte Rechtsstellung muß sich aber, um 
Kreise der Personen genommen wird, die im effektiv zu sein, sowohl auf die Person des 
Empfangsstaat bereits in diplomatischer oder Konsuls als auch auch auf die seiner Mjtar
konsularischer Eigenschaft anerkannt sind. beiter und Angehörigen sowie auf die' erfor-

derlichen Räumlichkeiten (Büro, Wohnung) 
Artikel 7. Seit mit etwa dem Ende des beziehen. Die im vorllegenden Vertrag hier

ersten Weltkriegs die einstens klare Unter- über getroffene Regelung ist sehr detailliert. 
scheidllng zwischen diplomatischer und kon- Sie ist aber durchwegs als Konkretisierung des 
sularischer Laufbahn in den meisten Staaten oben erwähnten Grundsatzes einer Sicherung 
aufgegeben wurde, kommt es immer häufiger und Erleichterung der Erfüllung der konsula
vor, daß an diplomatischen Vertretungsbehör- rischen Aufgaben anzusehen. 
c\en Konsularabteilungen errichtet und daß 
Mitglieder dieser Vertretungsbehörden mit der In Teil III werden die Vorrechte behandelt, 
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben be- die dem Sende staat als solchen, den Konsuln 
traut werden. In Artikel 7. wird festgelegt, daß oder den Konsulatsangestellten im Empfangs
die Bestellung eines Mitglieds einer diplomati- staat zustehen; dies mit Ausnahme der Vor
schen Vertretungsbehörde des Sendestaates im rechte auf dem Gebiete der Steuern und Zölle, 
Empfangsstaat zum Konsul oder zum Kon- die in Teil IV geregelt werden. 
sulatsangestellten im Sinne der Artikel 4 oder 5 Artikel 9 regelt das Recht des Sendestaates, 
des Vertrages vorzunehmen ist. Mitglieder im Empfangsstaat die notwendigen Immobi
einer diplomatischen Vertretungs behörde, die \ lien zur Errichtung eines Konsulats oder der 
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Wohnung eines Berufskonsuls oder eines Kon
sulatsangestellten zu erwerben. Der Sende
staat ist hiebei jedoch verpflichtet, die bau
rechtlichen Vorschriften des Empfangsstaates 
zu beachten. Absatz 5 enthält gewisse Beschrän
kungen des Rechtes auf Erwerb von Grund
stücken, die auf Besonderheit des englischen 
Rechts zurückzuführen sind, denen aber für 
den Erwerb von Grundstücken in Österreich 
keine Bedeutung zukommt. 

Artikel 10 regelt das Recht des Sendestaates 
zur Anbringung oder Führung des Hoheits
zeichens (Staatswappens), der entsprechenden 
Inschrift und der Flagge am Konsulatsgebäude, 
an der Wohnung des Konsuls und an den Land-, 
Wasser- und 'Luftfahrzeugen, die ein Konsul 
in Erfüllung seiner Aufgaben benützt. 

Artikelll behandelt den Schutz der Konsu-

zeuge, die Wohnung des Konsuls und der 
Konsulatsangestellten sowie deren persönliche 
Habe usw. grundsätzlich von jeglicher Inan
spruchnahme durch den Empfangsstaat befreit 
sind. Die" vorher erwähnten Immobilien konn
ten zwar nicht von den schwersten Eingriffen, 
nämlich der Enteignung und Heranziehung 
zur Nutzung für Zwecke der Landesverteidi
gung oder für andere im öffentlichen Interesse 
liegende Zwecke freig{;lstellt werden. In 
einem solchen Falle hat der Empfangsstaat 
aber für angemessenen Ersatz und Entschädi
gung zu sorgen. Eingriffe minderer Art, ins
bes'ondere vorübergehende Inanspruchnahme 
der genannten Mobilien und Immobilien, die 
eine Behinderung des Konsulatsbetriebs zur 
Folge haben müssen, sollen aber unstatthaft 
sein. 

larbüros und legt die Bedingungen fest, 'unter Artikel 13. Die Archive eines Konsulats 
denen ein Korisularbüro 'von den Organen sind absolut unverletzlich. Dieser Grundsatz 
des Empfangsstaates betreten werden darf. des Konsularrechts, der eindeutig als allgemein 

Der in diesem Artikel zum Ausdruck kom- anerkannter Grundsatz des Völkerrechts nach
mende Grundgedanke ist, entsprechend dem weisbar ist, wird in Artikel '13 näher ausge-

. Völkergewohnheitsrecht, daß das Konsular- führt. 
büro von den Organen des Empfangsstaates Artikel 14. Der amtliche Schriftverkehr und 
ohne Zustimmung des Leiters des Konsulats sonstige Nachrichtenverkehr eines Konsulats 
nicht betreten werden darf. Ausnahmen gelten ist, ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten 
lediglich im Fall eines Brandes, eines Nachrichtenmittel, frei und unverletzlich. Die 
anderen Unglücks, oder wenn der Verdacht der Freiheit - nicht aber die Unverletzlichkeit -
Begehung einer strafbaren Handlung unter. des konsularischen Nachrichtenverkehrs kann 
Anwendung von Gewalt gegen Personen oder vomEmpfangsstaatimKriegsfalleeingeschränkt 

. Sachen besteht., Weitere Ausnahmen gelten im oder aufgehoben werden. 
Falle eines Konsulats, dessen Leiter die Artike115. Ein Konsul oder ein Konsulats
Staatsangehörigkeit des Empfangsstaates oder angestellter unterliegt grundsätzlich der Rechts
nicht diejenige des Sendestaates besitzt. Diese ordnung und der Vollziehung des Empfangs
Bestimmung wird praktisch nur im Falle staates auf dem Gebiet des Zivil-, Verwaltungs
eines Honorarkonsulats aktuell sein. Im Ver- und Strafrechts. Lediglich für Handlungen. 
trag wird ebenfalls für den Fall vorgesorgt, die ein Konsul oder ein Konsulatsarigestellter 
daß aus irge?dwelchen Gründen die Zustim-I in seiner amtlichen Eigenschaft vorgenommen 
mung des LeIters ~es Konsulats (z. B. wegen hat und die nach Völkerrrecht zu den Aufgaben 
dessen AbwesenheIt) zum Betreten des Kon- eines Konsuls gehören, darf er von den Be
sulats durch Organe des Empfangsstaates hörden des Empfangsstaates nicht belangt 
nicht erlangt werden kann. Ferner steht, werden. Es handelt sich hier um die sogenannte 
der internationalen Praxis folgend, einem funktionelle Immunität, die nicht dem Konsul 
Konsul auch nicht das Recht der Asyl- oder Konsulatsangestellten ad personam, son
gewährung zu. dern dem Sendestaat zukommt. Dieser allein 

. In diesem Artikel wird ferner ausgesprochen, kann daher auf die Immunität verzichten. 
daß ein Konsul aus den dem Konsularbüro Auch die' hierüber im Vertrag getroffene 
eingeräumten Privilegien keine Vorteile für Regelung entspricht der völkerrechtlichen Pra
Zwecke ziehen darf,. die mit der Erfüllung xis. Im Absatz 3 dieses Artikels werden 
seiner konsularischen ,Aufgaben nicht im Zu- Handlungen aufgezählt, die nicht unter die 
sammenhang stehen. Damit wird klargestellt, funktionelle Immunität fallen. Hievon ist 
daß diese Privilegien im Interesse der Erfüllung von besonder'er Wichtigkeit der Fall des 
der konsularischen Aufgaben und nicht zum Betriebes eines Kraftfahrzeuges, mit dem ein 
persönlichen Vorteil des Konsuls gewäh,rt Schaden verursacht wurde, durch einen Konsul 
werden. . oder einen Konsulatsarigestellten. 

Artikel 12; Zur ungestörten Erfüllung der Artikel 16. Trotz gqmdsätzlicher Unter-
konsularischen Aufgaben ist es auch erforder- werfung unter die Gerichtsbarkeit des Emp
lieh, daß die Konsulatsgebäude oder Räum-I fangsstaates pflegen Konsularverträge die 
lichkeiten, deren Einrichtung, die Dienstfahr- l Fälle, in denen ein Konsul in gerichtliche oder 
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sonstige Gewahrsam genommen werden darf,enthaltsbewilligung bedürfen und nicht abge
einzuschränken. Kraft ausdrücklicher Nor- schoben werden dürfen. Dieselbe Sonder-; 
mierung im Vertrag kommt diese Sonder- stellung genießen unter gewissen, im Vertrag 
stellung nur Berufskonsuln zu, daher nicht näher umschriebenen Voraussetzungen auch die 
auch Honorarkonsuln oder Konsulatsange- Konsulatsangestellten und deren Angehörige. 
stellten. Artikel 16 regelt die Fälle, in denen Zwecks Legitimierung vor den Behörden des 
ein Berufskonsul für Handlungen, die er Empfangsstaates erhält dieser Personenkreis 
nicht in amtlicher Eigenschaft vorgenommen entsprechende Ausweispapiere. 
hat, die somit nicht unter den Begriff der Laut Artikel 19 ist ein Konsul, der. nicht 
funktionellen Immunität fallen, in Gewahrsam Angehöriger des Empfangssta9,tes ist, von 
genommen werden darf (siehe hiezu aber auch jeder militärischen oder ähnlichen Dienst
Punkt 1 des Unterzeichnungsprotokolls). Die leistung, von jeder Ersatzleistung für eine 
im Vertrag hierüber getroffene Regelung ent- solche Dienstleistung und von jeder anderen 
spricht der Praxis der übrigen Konsular- öffentlichen Dienstpflicht, .. ~inschließlich des 
verträge. Laienrichteramtesbefreit. Dieselben Befrei-

Artikel 17. Konsuln und Konsulatsange- ungen genießen unter gewissen im Vertrag 
stellte unterliegen grundsätzlich der Zeugnis- näher umschriebenen Voraussetzungen auch 
pflicht gegenüber den Behörden des Empfangs- die Konsulatsangestellten. 
staates. Mit Rücksicht auf die Stellung der Zu Teil IV: 
Berufskonsuln soll der Empfangsstaat jedoch 
trachten, deren Zeugnis schriftlich oder münd- In diesem Teil werden die Privilegien der 
lieh im Amt oder in der Wohnung des Berufs- Konsuln und, der Konsulatsangestellten sowie 
konsuls entgegenzunehmen, wie der Empfangs- des Sendestaates im Zusammenhang mit der 
staat ganz allgemein verhalten ist, hiebei alle Errichtung und der Führung eines Konsulats, 
gebotenen Maßnahmen zu ergreifen, um eine auf dem Gebiet der Steuern und Zölle be
Behinderung der Tätigkeit des Konsulats handelt. In den hier zusammengefaßten Be
zu vermeiden. In Angelegenheiten, die in den stimmungen wurde der Umfang der einem 
Bereich seiner amtlichen Aufgaben fallen, steht Konsul, einem Konsulatsangestellten oder dem 
einem Konsul oder Konsulatsangestellten ein Sendestaate hinsichtlich der Steuern und 
Zeugnisverweigerungsrecht zu. Desgleichep. ist Zölle zustehenden Vorreehte durch eine in 
ein Konsul oder Konsulatsangestellter kraft sich abgeschlossene, sehr ausführliche selb
ausdrücklicher Normierung im Vertrag nicht ständige Regelung bestimmt. Von einer Nam
verpfliehtet, als Sachvertändiger über das haftmachung der einzelnen im jeweiligen 
Recht des Sendestaates auszusagen. Diese Empfangsstaat zur Einhebung gelangenden 
Regelung ist für die Stellung der österreichi- Steuern und Zölle, für die Befreiung gewährt 
schen Konsuln und Konsulatsangestellten' im werden soll, wurde abgesehen. Diepraktischen 
Vereinigten Königreich von besonderer Be- Konsequenzen, die sich aus dieser Regelung 
deutung, da nach anglo-amerikanischer Rechts- für Österreich als Empfangsstaat ergeben, 
auffassung Normen des ausländischen Rechts stimmen hn wesentlichen mit den derzeit 
Tatsachen darstellen, die vor Gerichten des geltenden innerstaatlichen Vorschriften, die 
anglo-amerikanischen Rechtskreises als Tat- sich ihrerseits wieder an die im Gegenstand 
fragen eines Beweises bedürfen. Zum Beweis geübte internationale Praxis halten, überein, 
ausländischer Rechtsnormen wird nun häufig so daß eine Erweiterung der finanziellen Privi
ein Konsul des entsprechenden Staates als legien auf Grund des Vertrags nicht eintritt. 
Zeuge bzw. Sachverständiger geführt. Auf. Laut Artikel 20 ist das unbewegliche Ver
Grund der im Vertrag getroffenen Regelung kann mögen des Sendestaates, das für die Unter
ein österreichischer Konsul oder Konsulats- bringung eines Konsulats oder für Wohn
angestellter im Vereinigten Königreich ab- zwecke eines Berufskonsuls oder eines Konsu
lehnen, als Sachverständiger über österreichi- latsangestellten dient" sowie das bewegliche 
sches Recht auszusagen. Diese Regelung Vermög~n, das konsularischen Zwecken dient, 
steht somit mit den über diesen Gegenstand von allen -Steuern und Abgaben befreit, die im 
geltenden internen Anordnungen für den Empfangsstaat vom Besitz, vom Erwerb oder 
österreichischen Auswärtigen Dienst im Ein- von der Benützung unbeweglichen oder be
klang. Sie läßt auch die Regelung des § 282 weglichen Vermögens erhoben werden. Diese 
Außerstreitgesetz unberührt, derzufolge Zeug- Befreiung bezieht' sich jedoch nicht auf Ent-· 
nisse über das österreichische Recht \ vom gelte für besondere Leistungen. 
Bundesministerium für Justiz auszustellen·sind. Laut Artikel 21 sind das Dienstentgelt eines 

Artikel 18 bestimmt, daß ein Konsul, dessen Konsuls und eines Konsul~tsangestellten, eines 
Ehefrau'und dessen mit ihm im gemeinsamen Letztgenannten, soweit er nicht Staatsange
Haushalt lebende. Kinder nicht der Anmelde-I höriger des Empfangsstaates ist, ohne gleich-' 
pflicht als Ausländer unterliegen, keiner Auf- zeitig auch Staatsangehöriger des Sendestaates 
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zu sein, die Konsulargebühren sowie alle 
Handlungen, die im Zuge der amtlichen Tätig
keit eines Konsuls oder eines' Konsulats
angestellten vorgenommen werden, von allen 
Steuern und Abgaben seitens des Empfangs
staates befreit. Diese Befreiung findet jedoch 
keine Anwendung auf Steuern und sonstige 
Abgaben, hinsichtlich derer eine andere Person 
abgabepflichtig ist, wenn auch diese Steuern 
oder Abgaben auf den Sendestaat, eineri Konsul 
oder einen Konsulatsangestellten überwälzt 
werden können. 

Artikel 22 regelt in detaillierter Form die 
Befreiungen hinsichtlich der übrigen Steuern 
und Abgaben, die einem Konsul und einem 
Konsulatsangestellten zustehen. 

Artikel 23 regelt in ebenso detaillierter 
Form die Zollbegünstigunge'n für Gegenstände, 
die vom Sendestaat fUr amtliche Zwecke eines 
Konsulats eingeführt werden, sowie für Gegen
stände, 4ie von einem Konsul als "Übersiedlungs
gut oder zu seinem persönlichen Gebrauch 
oder Verbrauch eingeführt werden. Für Kon
sulatsangestellte sind nur die Zollbegünstigun
gen vorgesehen" die Angestellten der diplo
matischen Missionen des Sendestaates zu
stehen. 

Zu Teil V: 
Dieser Teil enthält allgemeine Bestimmungen 

über die Art, in der Konsuln ihre Tätigkeit 
auszuüben berechtigt sind. 

In Artikel 24, dem einzigen Artikel dieses 
Teiles, wird einleitend dElr Grundsatz ausge
sprochen, daß ein Konsul das Recht hat, 
die Staatsangehörigen des Sendestaates zu 
schützen und ihre Rechte und Interessen 
wahrzunehmen. Es handelt sich hiebei um 
die ureigenste Aufgabe der Konsuln. Voraus
setzung zur Erfüllung dieser Aufgabe ist es, daß 
der Konsul berechtIgt ist, sich mit den Staats
angehörigen des Sendestaates in, Verbindung 
zu setzen und letztere das Recht haben, sich 
an den Konsul zu wenden und ihn aufzusuchen. 
Hinsichtlich der politischen Flüchtlinge, die 
Staatsangehörige des Sendestaates sind und 
sich im Empfangsstaat aufhalten, ist der 
Empfangsstaat jedoch nicht verpflichtet, den 
Konsuln den Verkehr; mit dem genannten 
Personenkreis zu gestatten. 

Die Art und . Weise, in der ein Konsul 
diese Tätigkeit auszuüben berechtigt ist, wird 
in diesem Artikel in sehr ausführlicher Form 
beschrieben. Es· wird aber ausdrücklich fest
'gehalten, daß die im Vertrag enthaltene 
Aufzählung der Aufgaben eines Konsuls keine 
erschöpfende ist. Über die im Vertrag (ins
besondere in Teil VI bis VIII) beschriebenen 
Aufgaben hinaus darf ein Konsul alle jene 

'Aufgaben erfüllen, die mit dem Völkerre9ht 
oder mit der im Empfangsstaat anerkannten 

internationalen Praxis auf dem Gebiet des 
Konsularwesens im Einklang stehen oder die 
zum Recht des Empfangsstaates in keinem 
Widerspruch stehen und von dessen Behörden 
gestattet werden. Anderseits ist es aber Sache 
des Sende staates , zu bestimmen, ob und in 
welchel\l Ausmaß er seine Konsuln ermächtigt, 
die im Vertrag beschriebenen Tätigkeiten aus
zuüben. 

Konsuln verkehren in erster Linie mit den 
zuständigen Lokalbehörden. Erforderlichen" 
falls dürfen sie sich auch an die entsprechenden 
Zentralbehörden des Empfangsstaates wenden. 
Aber nur im Falle der 'Abwesenheit eines 
diplomatischen Vertreters sind sie berechtigt, 
sich unmittelbar an das Foreign Office oder an 
das Bundesministeriumfür Auswärtige An
gelegenheiten zu wenden. 

Zu Teil VI: 
Die in diesem Teil zusammengefaßten Be

stimmungen stellen zum größten Teil eine 
Kodifizierung der allgemeinen Funktionen, 
die nach internationaler Übung den Konsuln 
obliegen und deren Wahrnehmung deshalb ' 
vom Empfangsstaat gestattet wird, dar. 

Die spezifischen Aufgaben der Konsuln auf 
dem Gebiet des Nachlaßwesens und der 
Schiffahrt werden in Teil VII und VIII 
sep~rat behand~lt. 

Es sei hier auch erwähnt, daß eine Reihe 
weiterer Aufgaben, die den Konsuln auf dem 
Gebiet der Rechtshilfl;l in Zivil- und Handels
sachen einschließlich nicht streitiger Sachen 
zukommen, im österreichisch-britischenRechts
hilfeabkommen vom 31. März 1931, BGBL 
Nr. 45/1932, behandelt wird. 

Artikel 25 befaßt sich mit den Aufgaben 
der Konsuln in Fällen, in denen ein Staats
angehöriger des Sendestaates im Empfangs
staat in ein Strafverfahren verwickelt ist oder 
sonstwie in Gewahrsam genommen wurde. 
Damit, der Konsul in die Lage versetzt wird, 
seine diesbezüglichen Aufgaben zu erfüllen, 
haben die Behörden des Empfangsstaates in 
solchen Fällen den Konsul unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

Unter Gewahrsam ist auch die zwangs
weise Anhaltung eines Geisteskranken in einer 
geschlossenen Anstalt sowie eine zwangsweise 
Unterbringung eines Minderjährigen auf Grund 
einer Jugendfürsorgemaßnahme zu verstehen. 

Hinsichtlich des Verkehrs zwischen einem 
Konsul und, einem in Gewahrsam gehaltenen 
Angehörigen des Sendestaates unterscheidet 
der Vertrag, ob sich der Angehörige des 
Sendestaates in Untersuchungshaft befindet, 
bzw.obnochein Verfahren gegen ihn anhängig ist 
(Absatz 2 und Absatz 3 lit. b) -der Vertrag 
sagt, ob er noch zu einem Rechtsmittel inner; 
halb der ordentlichen Rechtsmittelfrist be-

( 
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rechtigt ist - oder ob er sich zur Vollstreckung Empfangsstaates von allen ihnen zur Kenntnis 
einer rechtskräftigen Entscheidung in Ge- gekommenen Fällen, in denen Maßnahmen der 
wahrsam befindet (Absatz 3lit. a). Im ersteren oben erwähnten Art zu trefferi sind, zu ver
Fall darf ihn der Konsul unverzüglich be- ständigen. Umgekehrt ist aber auch ein Kon
suchen und für seinen rechtlichen Beistand sul verhalten, die zuständigen Behörden des 
sorgen. So>yeit es mit den Verfahrensvor- Empfangsstaates zu verständigen, wenn ihm 
schriften des Empfangsstaates -vereinbar ist, diesbezügliche Informationen auf anderem 
darf er sich mit ihm frei und vertra,ulich be- Wege zugekommen sind. 
sprechen und Mitteilungen von ihm ent-· Laut Artikel 28 ist ein Konsul berechtigt, 
gegennehmen. Im letzteren Fall· hat der M~ßnahmen für die Spitalsbehandlung und 
Konsul ebenfalls das Recht, einen in Haft die Heimsendung von Angehörigen des Sende
Dder Gewahrsam gehaltenen Angehörigen des staates zu treffen. Auch hier handelt es sich 
Sendestaates nach Maßgabe der Hausordnung um typische konsularische Funktionen. 
der Anstalt, in der der Betreffende fest- In Artikel 29 wird festgestellt, daß ein KOll-· 

gehalten wird, zu besuchen. Dem· Konsul sul berechtigt ist, die Interessen des Sende
sollen jedoch .hiezu angemessene Erleich- staates in bezug auf Handels- und Wirtschafts
terungen gewährt werden. angelegenheiten zu fördern. Auch hiebei han-

Artikel 26 zählt eine Reihe typischer kon- delt es sich um eine typische konsularische 
sularischer Funktionen auf: Ein Konsul ist Funktion, der aber im Zuge der Spezialisierung, 
berechtigt, nach dem Staatsangehörigkeits- der auch die Organe des zwischenstaatlichen 
recht des Sendestaates erforderliche Erklärun- Verkehrs unterworfen sind, nicht mehr die 
gen entgegenzunehmen, .die nach dem Wehr- ·Bedeutung zukommt, die sie einmal hatte. 
recht des Sendestaates erforderlichen Be-· Zu Teil VII: 
kanntmachimgen an die Staatsangehörigen In diesem Teil werden die mannigfachen 
des Sendestaates im Zusammenhang mit der I N h Aufgaben geregelt, die den Konsu n in ac-
allgemeinen Wehrpflicht in einer· im Ver- laßsachen zukommen. Der Grundsatz, der 
trag näher umschriebenen Weise zu erlassen diese Regelung bestimmt, ist in Artikel 30 
und diesbezügliche Erklärungen entgegenzu- niedergelegt. Nach dieser Vorschrift ist der 
nehmen, Personenstandsfälle zu registrieren, Konsul zum Zwecke der Wahrnehmung der 
Pässe und andere Reisedokumente und Sicht-

Interessen von Angehörigen des Sendestaates 
vermerke sowie Ursprungszeugnisse für den ermächtigt, als dessen Vertreter tätig zu 
Warenverkehr auszustellen. werden. Die Artikel 31 und 32 ergänzen die 

Die . Kons~ e~fül~~n .. üblicherw~ise . auch ,grundsätzlichen Vorschriften des Artikels 30 
FunktIOnen, dIe m ahnhcher Welse mner- durch Bestimmungen, die durch Bcsonder
staatlich von Gerichte:p., öffentlichen Notaren heiten der Erbrechtsordnungen des Vereinigten· 
und beeideten Dolmetschern wahrgenommen Köni!rreiches bedingt sind. (Über die Erb
werden. Der Vertrag zählt eine Reihe solcher recht~ordnungen des Vereinigten Königreichs 
Tätigkeiten beispielsweise auf, wie die Be- vgl. Köhler, Erbschaften im Ausland;"Länder
glaubi.gungvon Unt~rschriften, Abschriften beiträge Europa, S. 45 ff.). Einzelbefugnisse 
und Übersetzungen, dIe Entgegennahme auch der Konsuln in Nachlaßsachen und die Rege
beeideter Erklärungen' usw. Die Rechts- lung weiterer in diesem' Zusammenhang sich 
wirkungen, die eine solch.e konsularische Ur- ergebender Probleme _bilden den Gegenstand 
kunde im Empfangsstaat entfalten kann, der übrigen Artikel dieses Teils. 
richtet sich nach dem Recht dieses Staates. Weitere Aufgaben der Konsuln in Nachlaß
Darüber hinaus richtet es sich nach dem Recht sachen von Seeleuten werden in Artikel 44 
des Sendestaates, ob ein Konsul berechtigt geregelt. 
ist, die in diesem Artikel aufgezählten Tätig
keiten auszuüben. 

Artikel 27 umschreibt die Funktionen eines 
Konsuls auf dem Gebiet des Vormundschafts
wesens und der Jugendfürsorge gegenüber 
minderjährigen Angehörigen des Sendestaates. 
Ein Konsul ist berechtigt, diesbezüglich alle 
Maßnahmen, zu denen er nach dem Recht des 
Sendestaates verpflichtet ist, zu treffen, so
weit sie dem Recht des Empfangsstaates nicht 
widersprechen. 

Damit ein Konsul in die Lage versetzt 
wird, seine diesbezüglichen Funktionen wirk
sam zu erfüllen, -haben ihn die Behörden des 

Artikel 30 regelt die Vertretungsbefugnis des 
Konsuls, der keine Vollmacht besitzt. Diese 
Vertretungsbefugnis bezieht sieh auf"alle jE.lne 
Fälle, in denen ein Angehöriger des Sende •. 
staates, der sich weder im Empfangsstaat auf
hält, noch dort vertreten ist, ein rechtliches 
Interesse (z. B. als Erbe, Vermächtnisneillner,. 
Nachlaßgläubiger oder Testamentsvollstrecker ) 
an im Empfangsstaat hinterlassenem Nachlaß
vermögen hat, -oder geltend macht. Auf die 
Staatsangehörigkeit des Erblassers oder auf 
dessen Sterbeort kommt es nicht an. 

Hinsichtlich dieser VeLtretungsbefugnis ist 
ein Konsul so zu behandeln, als ob' er im Be-
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sitze einer auf ihn lautenden Vollmacht wäre, fugnis steht den österreichischen Konsuln dem
die" soweit, österreichisches Recht in Betracht nach nicht zu. Konsuln q.es Vereinigten König
kommt, alle Fälle des § 1008 ABGB. umfaßt. reichs in Österreich können hingegen gering
Die generelle Vertretungsbefugnis dauert so fügige bewegliche Nachlässe von Angehörigen 
lange an, bis der Konsul davon Kenntnis er- des Sendestaates übergeben und von diesen 
hält, daß der Staatsallgehörige des Sende- auf Grund der vertraglichen Ermächtigung ver
staates, der am Nachlaß ein rechtliches Inter- teilt werden .. 
esse hat oder geltend macht, im Empfangs- Für Österreich als Empfangsland könnte, 
staat vertreten ist. § in Anlehnung an die Bestimmung des 72 

Artikel 3l. Ein Konsul, der gemäß Artikel 30 Absatz 2 Außerstreitgesetz in der Fassung der 
Absatz 1 in Nachlaßsachen vertretungsbefugt Wertgrenzennovelle 1958, BGBL Nr, 268, ein 
ist, ist berechtigt, die zur Wahrung der Interes- Nachlaß dann als geringfügig bezeichnet wer
sen der von ihm vertretenen Personen notwen- den, wenn dessen Wert de.n Betrag von 5000 
digen Schritte zu unternehmen. Soweit nach österr. Schilling nicht übersteigt. ' 
dem Recht des Empfangsstaates hiezu eine 
Vertretungsbewilligung seitens der Behörden Artikel 33 trifft eine Sonderregelung für den 
dieses Staates erforderlich ist, sind diese ge- Fall, daß ein Staatsangehöriger des Sende. 
halten, dem Konsul auf Antrag eine solche staates, der im Empfangsstaat weder einen 
Bewilligung zu erteilen. Da die Vertretungs- Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufent-
bef nI's des Kons ls'na h Artl'k 130 Abs t 1 halt hatte, während einer Reise im Empfangs-ug u c e a z 
lediglich eine subsidiäre ist, können die Be- staat gestorben ist. In diesem Falle ist der 
hörden des Empfangsstaates vor der Erteilung Konsul grundsätzlich berechtigt - wenn das 
der Bewilligung die Personen, deren Interessen Recht des Empfangssta,ates nichts Gegenteilig
der Konsul vertreten will, verständigen, damit es bestimmt - das vom Reisenden mitge
diese entscheiden können, ob sie vom Konsul führte Geld und seine sonstige mitgeführte 
oder von jemandem anderen vertreten werden Habe zum Zwecke der Sicherung unmittelbar 
wollen. Diese Regelung entspricht dem Rechte in Verwahrung zu nehmen. Die weitere Ver
des Vereinigten Königreichs, demzufolge in fügungsbefugnis des Konsuls über dieses nach
N!J,chlaßsachen eine Person ohne Vertretungs- gelassene und mitgeführte Vermögen des 
b· f ' . f Gd' G . ht' Reisenden richtet sich nach Artikel 30 bis 32. e ugnIs nur au run eIner vom enc zu 
erteilenden Bewilligung tätig werden kann. Artikel 34. Ein Konsul, der' auf Grund der 
Nach österreichischem Recht ist eine solche ihm vom Vertrag gegebenen generellen Ver
amtliche Vertretungsbewilligung nicht vor- tretungsbefugnis in Nachlaßsachen tätig wird, 
gesehen. Der Konsul ist vielmehr auf Grund ist einer Privatperson, die auf Grund einer 
des Vertrages unmittelbar vertretungsbefugt. speziellen Vertretungsbefugnis der Berechtig-

Da ein Konsul im Rahmen seiner Schritte ten handelt, gleichgestellt. In diesen Fällen 
zur Wahrung der Rechte abwesender Ange- untersteht er daher unbeschränkt der Gerichts
höriger des Sendestaates auch berechtigt ist, barkeit des Empfangsstaates. Die für den 
VermögOOlswerte in vorläufige Verwahrung zu Konsul sonst vorgesehene' funktionelle Im
nehmen, kann das zuständige Gericht ßes munität (Artikel 15 Absatz 2 und '17 Absatz 3 
Empfangsstaates anordnen, daß der Konsul lit, a) greift hier nicht Plat7. 
einen entsprechenden Nachweis über 'die Weiter- Artikel 35. Ein Konsul kann die in den 
gabe dieser Vermögenswerte an die Berech- vorhergehenden Artikeln umschriebenen Auf
tigten erbringt. gaben nur erfüllen, wenn er von den Behörden 

Laut Artikel 32 ist ein Konsul nach Maßgabe des Sendestaates über Nachlaßfälle informiert 
des Rechts des Gebietes, in dem sich der Nach- wird, Diese Benachrichtigungspflicht wird in 
laß befindet, berechtigt, einen geringfügigen Artikel 35 festgehalten. Andererseits ist auch 
Nachlaß eines verstorbenen Angehörigen des der Konsul verhalten, die Behörden des 
Sendestaates auch ohne amtliche ~ertretungs- Empfangsstaates zu verständigen, wenn ihm 
bewilligung in Empfang zu nehmen und zu die entsprechenden Informationen auf anderem 
verteilen. Es ist allerdings erforderlich, daß Wege zukommen. 
der Konsul auch nach dem Repht des Sende-

Artikel 36. Eine Person oder eine Stelle des staates 'hiezu befugt ist. Nach den internen 
Vorschriften für denÖsterreichischen Auswär- Empfangsstaates, die einem Konsul Verrnö
tigen Dienst haben die österreichischen Ver- genswerte im Sinne der Artikel 30 bis 32 aus
tretungsbehörden im Ausland ihnen zugekom- folgt, hat Anspruch auf eine entsprechende 
mene Nachlässe von österreichischen Staats- Entfertigung durch den Konsul. 
angehörigen zwecks Weiterleitung an das zu- Artikel 37. In diesem Artikel wird festge
ständige österreichische Gericht dem Bundes- halten, daß unter den hier näher umschriebenen 
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Voraussetzungen einem Konsul auch, abgese
zu übermittcln. Eine direkte Verteilungsbe- hen von den Fällen der Artikel 30 bis 32, Geld 
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,oder andere Vermögenswerte aus einem Nach
laß zwecks Weiterleitung an die anspruchsbe
rechtigten Staatsangehörigen des Sendestaates 
ausgefolgt werden können. Die Zulässigkeit 
solcher Ausfolgungen richtet sich nach dem 
Recht des Empfangsstaates, die Verpflichtung 
des Konsuls, Vermögenswerte zu übernehmen, 
nach dem Recht des Sendestaates. Die Rechts
stell!lng des Konsuls hinsichtlich der über
nommenen Vermögenswerte wird in diesem 
Artikel ausführlich geregelt~ 

weise aufgezählt. Diese Aufgaben beziehen 
sich auf die Hilfeleistung, betreffend das Ein
und Auslaufen und den Aufenthalt von Schiffen 
im Hafen, auf die Anstellung und Entlassung 
des Kapitäns und von Mitgliedern der Besat
zung, auf die Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen dem Kapitän und Mitgliedern der 
Besatzung, einschließlich der Streitigkeiten 
über die Entlöhnung (Heuer) und über Dienst
verträge, auf die Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung auf dem Schiff, auf Maßnahmen 
zur Spitalsbehandlung und zur Heimsendung 

Zu Teil VIII: des Kapitäns oder von Mitgliedern der Be-
Auf dem Gebiet der Schiffahrt haben Kon- satzung, auf die Entgegennahme, die Verfas

suln so mannigfache Aufgaben zu erfüllen, sung oder -die Ausfertigung von Urkunden 
daß für seefahrende Nationen das Konsular- sowie auf sonstige Maßnahmen, die zur Durch
wesen eine bedeutend wichtigere Rolle spielt führung der schiffahrtsrechtlichen Vorschriften 
als für Binnenstaaten. Für Österreich als des Sendestaates erforderlich sind, auf die 
Binnenstaat haben die Bestimmungen dieses Unterstützung des Kapitäns oder von Mit
Teiles nur insofern praktische Bedeutung, als gliedern der Besatzung,im Verkehr mit den 
österreichische Konsuln im Vereinigten König- Behörden des Empfangsstaates usw. In diesem 
reich in die Lage kommen können, die im Ver- Zusammenhang haben die Behörden des Em
trag vorgesehenen Aufgaben hinsichtlich der pfangsstaates den Konsuln jede in Betracht 
wenigen derzeit unter österreichischer Flagge kommende Erleichterung zur Erfüllung' ihrer 
fahrenden Hochseeschiffe zu erfüllen, bzw. Aufgaben zu gewähren. 
als diese Bestim)1lUngen die Stellung der Artikel 40; Es entspricht der Praxis vieler 
Konsuln des Vereinigten Königreichs hin- Staaten, daß einem Konsul bei .der Ergreifung 
sichtlich der unter britischer Flagge fahrenden und der Rückführung entwichener Seeleute 
Schiffe auf den österreichischen Flußabschnit- Hilfe geleistet -wird. Diese, die Behörden des 
ten der Donau regeln. Trotzdem darf der Empfangsstaates treffende Hilfeleistungspflicht 
soeben beschriebene Umstand nicht dazu wird in Artikel 40 näher ,umschrieben. - Sie 
führen, daß es unterlassen wird, die Ent- besteht gemäß Absatz 1 nur soweit, als sie mit 
wicklung des österreichischen Seerechts ein-, den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
schließlich der staatsvertraglichen Regelungen vereinbar ist. In Österreich wird einer solchen 
auf diesem Gebiet zeitgemäß zu gestalten, um Hilfeleistung das Gesetz vom 27. Oktober 1862, 
zumindest die rechtlichen'Voraussetzungen für RGBl. Nr. 87, zum Schutze der persönlichen 
eine allfällige Aufnahme 'der österreicruschen Freiheit entgege~stehen. 
Seeschiffahrt sicherzustellen. 

Die in Teil VIII aufgezählten und geregelten Artikel 41. Auf Grund einer sehr alten, 
Funktionen der Konsuln hinsichtlich der Be- historisch entwickelten Praxis sind Schiffe nur 
treuung der Schiffahrtentsprechen im wesent- beschränkt der Hoheitsgewalt des Staates, in 
lichen der internationalen Übung. dessen Gewässern sie sich aufhalten oder fah-

ren, unterworfen und üben Kapitäne, besonders 
In Artikel ~8 wird ausgeführt, daß ein Kon- jene der Hochseeschiffe, eine weitgehende, mit 

sul das Recht·hat, Schiffe, die unter der Flagge Zwangsbefugnis ausgestattete Disziplinar
des Sendestaates fahren und einen Hafen oder gewalt hinsichtlich der Mitglieder der Besatzung 
eine andere Anlegestelle des Empfangsstaates aus. Die Beschränkung der Zuständigkeit der 
anlaufen, nach Erledigung der sanitätspolizei- Gerichte und der Verwaltungsbehörden des 
lichen Maßnahmen zu betreten und dort die Empfangsstaates gegenüber Schiffen des Sende
ihm zukommenden Aufgaben zu erfüllen. Die staates, die einen Hafen oder eine andere 
Behörden des Empfangsstaates h~ben sich Anlegestelle des Empfangsstaates anlaufen, 
hierin nicht einzumischen und dem Konsul im verfolgt den Zweck, die Entscheidung über 
Bedarfsfall und auf dessen Ersuchen die er- Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und 
forderliche und nach,dem Recht des Empfangs- Besatzungsmitgliedern über Entlöhnung und 
staates zulässige Unterstützung zu gewähren. Dienstverträge den Gerichten des Flaggen
Gleichfalls dürfen sich der Kapitän und ,ent- staates vorzubehalten und ein Tätigwerdcn 
sprechende Mitglieder der Besatzung, _ unter der Verwaltungs behörden und der Strafgerichte 
den im Vertrag näher umschriebenen Voraus- des Empfangsstaates auf die Fälle zu beschrän
setzungen zum Konsulat begeben. ken, in denen schutzwurdige Interessen des 

In Artikel 39 werden die Aufgaben der Empfangsstaates durch Vorkommnisse an Bord 
Konsuln in bezug auf die Schiffahrt beispiels- des Schiffes berührt werden. 
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den Vertragspartnern (Artikel 45), eine Vor-, 
schrift technischen Charakters, die in der be
sonderen staatsrechtlichen Struktur des Ver
einigten Königreichs begründet liegt (Arti
kel 46) und die Bestimmungen über, die Rati
fikation, das Inkrafttreten, die Geltungsdauer' 
und die Kündigungsmöglichkeit des Vertrages. 

Der vorliegende Artikel regelt im Detail die 
Bedingungen, unter denen die Zivilgerichte 
des Empfangsstaates in Streitigkeiten zwischen 
dem Kapitän und Mitgliedern der Besatzung 
über Entlöhnung und Dienstverträge tätig 
werden dürfen, die Bedingungen, unter denen 
ein Strafverfahren wegen an Bord des Schiffes 
begangenen strafbaren Handlungen zulässig 
ist (siehe hiezuaber auch Punkt 1 des Unter- In Artikel 45 unterwerfen sich die beiden 
zeichnungsprotokolls), sowie die weiteren Be- vertragschließenden Teile der obligatorischenGe-

richtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofes dingungen, unter denen Verwaltungsbehörden 
bei Vorkommnissen an Bord einschreiten zur Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten 
dürfen. Grundsätzlich ist in diesen Fällen ent- über die. Auslegung. oder die, Anwendung' 
weder die Zustimmung oder die Verständigung von BestImmungen dIeses .vertrages und des. 
des zuständigen Konsuls erforderlich. a~geschlossenen . UnterzeIC~nun~~protokolls. 

Art, 'k 1 42 M' Z· 'd K ... DIe, vertragschließenden TeIle konnen aber 
1. e . It. ust~mmung es .apI~ans I im Einzelfall auch übereinkommen, die Mei-

darf em Konsul SchIffe Jeder Flagge, die emen nungsverschiedenheiten, einem anderen Gericht 
~afen de.~ Sendesta~tes ~nzulaufen ?eabsich- (oder Schiedsgericht) vorzulegen oder sie über
tIgen, prufen, um SICh dIe not'YendIgen An- haupt durch ein anderes nichtrichterliches 
gaben zu beschaffen, damit er die nach dem Verfahren zu bereini en. 
Recht des Sendestaates für das Anlaufen g 
seiner Häfen vorgesehenen Urkunden ausstellen Artikel 46. Die technische Vorschrift dieses 
kann, Artikels hat, wie bereits ausgeführt wurde, 

Artikel 43 regelt ebenfalls im Detail die Auf- ihre Grundlage in der besonderen staatsrecht
gaben der Behörden des Empfangsstaates in lichen Struktur des Vereinigten Königreichs 
Havariefällen, betreffend Schiffe, die unter und steht mit der Bestimmung des Artikels 2 
der Flagge des Sendestaates fahren. Den Z. 3 dieses Vertrages im Zusammenhang. 
Behörden des Empfangsstaates kommt eine 
in diesem Artikel näher umschriebene Notifi
kationspflicht an den Konsul zu. Ferner 
haben diese Behörden alle zum Schutz oder 
zur Rettung von Menschen, Schiff und Ladung 
notwendigen Maßnahmen zu treffen bzw. den 
Konsul bei der Durchführung solcher Maß
nahmen zu unterstützen. 

Im Zusammenhang mit Havariefällen dürfen 
die Behörden des Empfangsstaates nur solche 
Steuern oder Abgaben einheben, die in gleicher 
Art und Höhe unter ähnlichen Umständen im 
Falle der Havarie eines Schiffes des Empfangs
staates eingehoben werden. Soweit es sich 
hiebei aber um Gegenstände handelt, die zur 
Verwendung oder zum Verbrauch im Gebiet 
des Empfangsstaates an Land gelangt sind, 
dürfen die üblichen Zölle und sonstigen Ein
gangsabgaben erhoben werden. 

Artikel 44. Die Sondervorschriften dieses 
Artikels, die sich mit' dem Nachlaß von See
leuten befassen, stellen eine Ergänzung des 
Teiles VII dieses Vertrages dar. Zur Abwick
lung solcher Nachlässe wird im Vertrag eine 
Zusammenarbeit zwischen dem ,Konsul und 
den Behörden des Empfangsstaates vorgesehen. 
Die ins einzelne gehende Regelung ist im 
wesentlichen durch die Eigentümlichkeit des 
britischen Seerechts (Merchant Shipping Act) 
bedingt. 

Zu Teil IX: 

Dieser Teil enthält eine Bestimmung über 
die Erledigung) von Streitigkeiten zwischen 

Artikel 47 bezieht sich auf die Ratifikation, 
das Inkrafttreten, die Geltungsdauer und die 
Kündigungsmöglichkeit des Vertrages. Die 
entsprechenden Bestimmungen bedürfen keiner 
besonderen Erläuterung. 
, Die diesem Vertrag angeschlossene Liste zu 
Artikel 2 Z. 4 lit. a definiert den Begriff "Staats
angehöriger" hinsichtlich des britischen Ver
tragspartners. Die Liste wurde, bereits im 
Zusammenhang mit' der Erläuterung des ge
nannten Artikels erwähnt. 

Dem Vertrag ist ein ,Unterzeichnungsproto
koll angeschlossen: 

In Z. 1 wird vereinbart, daß Artikel 16 
(beschränkte persönliche Immunität eines Be
rufskonsuls in Strafsachen) und Artikel 41 
Absatz 2 (beschränkte Exemption der an Bord 
eines Schiffes des Sendestaates begangenen 
strafbaren Handlungen von der Strafgerichts
barkeit des Empfangsstaates) erst nach gegen
seitiger Notifikation anzuwenden sind. Bis zu 
dieser Notifikation bleibt daher - da das 
Völkergewohnheitsrecht hier keine Beschrän
kungen der staatlichen Souveränität, vorsieht -
die im autonomen Recht der vertragschließen
den Staaten im Gegenstand geltende Regelung 
unberührt. 

In Punkt 2 wird auf Artikel 44 Absatz 2 
Bezug genommen und der dort erwähnte 
Betrag hinsichtlich, des britischen Vertrags
partners mit 100 Pfund und hinsichtlich der 
Republik Österreich mit 7000 österr. Schilling 
festgelegt. 
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